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. Plutonia Plarre berichtete schon am 
L. Juli 1991 in einem Artikel in der 
"taz": "In der Moabiter Untersu
chungshaftanstalt herrscht großer 
Unmut darüber, daß seit dem 10. Juni 
sämtliche Sportstunden für die Ge
fangenen von denen es ohnehin 
zuwenig gab - gestrichen wurden." 

Dieser unerträgliche Zustand dauert 
in der Justizvollzugsanstalt Moabit 
unverändert an. Auch die Freistun
denhöfe sind zum Joggen als Aus
weichmöglichkeit sehr ungeeignet. 
Teilweise in ihrer Enge hoffnungslos, 
daß joggen einem Hindernislauf 
gleichkäme. So ist der Frust unter 
den Sportlern in Moabit entspre
chend groß. 

Einige Sportinteressierte griffen zur 
Eigeninitiative und wandten sich 

Prüfungen • • • 

diesbezüglich an Presse, Abgeordne
tenhaus und Senatsverwaltung für 
Justiz. Hier das Antwortschreiben der 
Senatsverwaltung für Justiz: 

( ... ) 

Sehr geehrter Herr P.! 

Die in Ihrer Eingabe vom 10. Juni 
1991 geäußerte Auffassung über die 
Erforderlichkelt sportlicher Betäti
gung teilen wir. 

Der mögliche Einsatz eines neucn 
Sportübungsleiters in der Justizvoll
zugsanstalt Moabit wird derzeit ge
prüft. 

Wir werden Ihnen daher baldmög
lichst einen weiteren Bescheid er
teilen und möchten Sie bitten, dieses 
Schreiben auch den anderen inter
essierten Insassen zur Kenntnis zu 
geben. 

Hochachtungsvoll 
Im Auftrag 
Busse 
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Trotzdem Frau Busse von der Senats
verwaltung für Justiz am 15. Juli 
1991 mitteilt, daß man die geäußerte 
Auffassung über die Erforderlichkeit 
sportlicher Betätigung teilt und die 
Sache prüfen will, ist bis Ende Sep
tember nichts passiert . 

Dieser Zustand ist unhaltbar und wird 
von den Sportlern, die teilweise 23 
Stunden am Tag unter Verschluß sind, 
als gesundheitsgefährdend angesehen. 
Die Forderung nach sofortiger Wie
deraufnahme der sportlichen Aktivi
täten ist mehr als verständlich. Die 
Frage ist nur, wie lange man noch in 
der Senatsverwaltung den möglichen 
Einsatz eines neuen ·sportUbungslei
ters zu prüfen gedenkt oder ob man 
vor lauter Prüfen "vergessen" hat, 
was eigentlich geprüft werden sollte 
und dieses nun prüfen muß ... ? 
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zum ersten fvlale in diesem Jahr konnten wir mit der 
vorliegenden Ausgabe das im letzten Heft angekündigte 
Erscheinungsdatum einigermaßen einhalten. Probleme 
bereitete uns diesmal weniger die Druckmaschine als 
die ~atztechnik, die uns einen üblen Streich spielte 
und beinahe ein termingerechtes Erscheinen verhindert 
bzw. erheblich verzögert hätte . 

In dieser Ausgabe befassen wir uns erneut mit der 
Orogenproblematik, jedoch nicht nur mit der Situation 
in der Justizvollzugsanstalt Tegel, sondern auch hin
sichtlich ihrer Ursprünge und gesamtgesellschaftli 
cher Aspekte . Vielleicht trägt die in dem Leitartikel 
(S. 4- 6) dargebotene Betrachtungsweise dazu bei, bei 
dem einen oder anderen Entscheidungsträger im Bereich 
des Strafvollzuges eine neue Sichtweise der Problema
tik in bezug auf die Entwicklung vernünftiger Konzep
tionen für mögliche Problemlösungen zu erzeugen. 

Bisher vermissen wir das hier von sei ten der Senats
verwaltung für Justiz und auch der Anstaltsleitung, 
die offensichtlich immer noch Schwierigkeiten damit 
haben , das Ausmaß der Drogenproblematik in Tegel zu 
erkennen . Di es dokumentiert u. a. ein Artikel in der 
Berliner Morgenpos t vom 17.8 .1991, in dem es heißt: 
"Die Berliner Senatsverwaltung für Justiz wendet sich 
entschieden gegen die Aussage der Gesamtinsassenver
tretung der Vollzugsanstalt Tegel, daß dort rund 500 
Gefangene Heroin 'drücken'. " Nach Auffassung der 
Senatsverwaltung betrug die Zahl der Drogenabhängigen 
im Februar exakt 263. In der "taz" hingegen war am 
selben Tag zu lesen , daß ein Sprecher der Deutschen 
AIDS-Hilfe auf Nachfrage die von den Insassen genann
ten Zahlen bestäti gte .. . 
Der Senator für Jugend und Familie, Thomas ~rüger, 
erklärte dazu (Volksblatt Berlin vom 16.8.1991), "das 
Ausmaß des Problems werde derzeit übertrieben darge
stellt" . Senator Krüger hatte sich im August nach 
Tegel begeben und rund eine Stunde durch die Anstalt 
führen lassen . Es erstaunt schon einigermaßen, wie er 
nach diesem kurzem Besuch die Drogenproblematik 
scheinbar besser zu beurteilen weiß, als Gefangene 
und Bedienstete, die damit zum Teil seit vielen 
Jahren tagtäglich hautnah konfrontiert werden . 
Für die Gefangenen wirkt sich das bisher nur in einer 
Verschlechterung der Besuchsbedingungen aus . Seit An
fang September müssen die Insassen der Teilanstalten 
V und VI ihre vorher an den Wochenenden in den Pavil
lons dieser Häuser abgehaltenen Sprechstunden jetzt 
auch im Sorechzentrum II!III wahrnehmen (s. S. 26). 
Die Rückseite des Titelblatts ziert eine Original
grafik von Klaus Staeck, erschienen in der Edition 
Staeck in Heide1berg . Das Erscheinen der nächsten 
Ausgabe ist für fvlitte November geolant . 
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4 'der Iichtblick' 

Die Drogen, 
der Knast und 
die Ordnung 

Rausch, Trance und VerzUckung 
scheinen zum Leben zu gehören. 
Nicht nur zum menschlichen Leben, 
sondern auch zum tierischen. 

Es ist erwiesen, daß Rinder und 
Pferde, die auf Nordamerikas Prärien 
weiden, gelegentlich vom Narrenkraut 
fressen und sich anschließend selt
sam benehmen. Katzen machen sich 
Uber halluzigene Katzenminze her 
und spielen dann mit imaginären 
Schmetterlingen und Mäusen. Der 
WasserbUffel zieht die Mohnkapsel 
vor, obwohl sie iJm desorientiert. 
Elefanten schließlich gießen sich be
kanntermaßen auch gerne einen auf 
die Lampe, indem sie die vergorenen 
FrUchte des Mgongo-Baumes und der 
Durn-Palme fressen . Anschließend 
taumeln sie trompetend Uber die 
Steppe. Geschmack, Geruch oder 
Nährwert der FrUchte sind den Dick
häutern egal. Hauptsache es knallt 
ordentlich. 

Umfangreicher und besser dokumen
tiert ist der Drogenkonsum beim 
Menschen. Ob Kama bei den Hotten
totten, Kath bei den Abessiniern, 
Kawa-Kawa bei den Polynesiern oder 
Coca bei den Aymara-Indianern der 
Anden - stets scheinen zur Kultur 
auch Bölkstoffe zu gehören. 

Wenn es um Drogen ging, war der 
Mensch immer findig, und das ABC 
der Rauschmittel liest sich wie ein 
Querschnitt durch den Garten der 
Natur und der organischen Chemie. 
Was immer Chemiker fanden und er
fanden, es wurde hemmungslos aus
probiert. Daß Zentraleuropa die 
Gegend war, wo es besonders viel 
auszuprobieren gab, lag an den 
Gegebenheiten des aufkommenden 
lndustriezeitalters. Denn hier. im 
Herzen Europas, wurden all diese 
von:üglichen Medikamente erfunden, 
für die man zwar noch keine 
passende Krankheit gefunden hatte, 



aber bald eine finden sollte - die 
Sucht. 

1803 gelang Friedrich Wilhelm Sertür
ner die Herstellung von Morphin. 1859 
raffinierte Albert Niemann das Kokain 
aus den Blättern des Koka-Strauches. 

1898 braute Heinrich Dreser für 
Bayer das Heroin. 

Nicht zu vergessen der legendäre 
Albert Hoffmann, der 19L3 auf der 
Suche nach einem Schnupfenmittel 
versehentlich auf das Lysergsäure
diäthylamid stieß (wobei er sich be
kanntermaßen einen derartigen Hule
brand am Schnarchkasten zuzog, daß 
er seiner Fähigkeit, Rad zu fahren, 
verlustig ging und wie ein Berserker 
durch Basel irrte) . 

Offensichtlich sind wir Deutschen ein 
ganz besonders genußsüchtiges Völk
chen, denn auch so bedeutsame Sub
stanzen wie Amphetamine und die 
Barbitursäure wurden in unseren 
Labors entdeckt . 

Parallel zur Entstehung der lndu
striegesellschaft zeigte sich im 
Rauschverhalten der Menschen eine 
spürbare Beschleunigung. Hatten 
unsere Vorfahren zur Zeit der römi
schen Besatzung Germaniens noch 
trUbsinnig ins Kuhhorn geblickt und 
nur ab -und an mal mit Stechapfel 
oder Fliegenpilzen rumgemacht, kam 
nun das Morphin, das Koks, aber bald 
auch der Konsum von Pervitin und 
Pennpillen in Mode. Man kann also 
sagen, daß das alles schon mal da
gewesen ist. ln Anbetracht dessen be
darf es schon einer gewissen Blind
heit, per Gesetzeskraft dort eingrei
fen zu wollen, wo die Natur und die 
menschliche GenuGfähigkeit die Gren
zen zieht. Schließlich sind laut Para
celsus, der immerhin eine ganze 
Menge wußte, alle Dinge eine Droge, 
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wenn man sich nur genug davon rein
zieht: 
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Dennoch würde keiner auf die Idee 
kommen, beispielsweise dem Bundes
kanzler bei Strafandrohung den pfäl
zischen Saumagen zu entziehen, ob
wohl er die Fleischberg gewordene 
Verlebendigung der These ist, daß 
auch Essen schädlich sein kann. 

An diesem Beispiel mag man er
messen, daß eine Beschäftigung mit 
dem Thema Drogen eine Frage von 
Gesinnungen, Gesetzen und anderen 
organisierten Launen, mithin also ein 
Ausflug in die niederen Gefilde der 
menschlichen Seele ist . Möglicher
weise finden die Forscher späterer 
Generationen heraus, daß beim ober
gärigen Verbrauen von Hopfen, Malz 
und Gerste Substanzen freigesetzt 
werden, die den Biertrinker dazu an
regen, irgendeinen Unbeteiligten tot
zuschlagen. Denn würde man die 
Summe aller mit Bierkonsum zu
sammenhängend~r Mord- und Tot
schlagsdelikte zusammenrechnen, käme 
man zu erstaunlichen Zahlen und 
müßte konsequenterweise diese Ein
stiegsdroge der Alk-Fans sofort in 
den Giftschrank verbannen. Oder, um 
ein harmloseres Beispiel zu wählen: 
WUrde man die jährlich weltweit ab
geschnittenen Raucherbeine auf ein 
Häufchen legen, würde die Pyramide 
von Gizeh dagegen bald wie ein 
Termitenbau aussehen. 

Ich will den Konsum von Heroin oder 
Kokain keineswegs verharmlosen, aber 
man sollte doch die Relationen im 
Auge behalten. Die Unvernunft, 
einige Drogen zu tolerieren, andere 
zu verbieten, hat jedenfalls bislang 

nur zur Bildung international ope
rierender Drogenkartelle, einer wach
senden Zahl von Rauschgifttoten und 
einer noch größeren Zahl von krimi
nalisierten Süchtigen geführt, welche 
vorwiegend die Knäste besiedeln, wo 
sie wiederum gesunden \virtschafts
kri.minellen und anständigen Groß
dealern die Haftplätze wegnehmen. 
Dort greifen dann die hinlänglich be

.kannten ungesetzlichen Gesetzmäßig
ketten. 

Schon der "normale", mit gesell
schaftlicher Sauf-Sozialisation ge
päppelte Strolch hat im Knast nur 
eine Chance : Nämlich die, ohne die 
geringste Spur von Anmut zu ver
gammeln. 

Er darf sich als spanabhebender 
Azubi im technischen Versorgungs
zentrum zum Horst machen und an
sonsten ein Drittel seiner DM 150,
monatlich für ein Paar Schuhe nach 
der Entlassung zurücklegen. Das alles 
bei einem sogenannten Essen, das ge
rade mal ausreicht . daß er nicht an 
Mangelerscheinungen vel:'..,relkt (wofür 
hauptsächlich die Zitrone verant
wortlich sein dürfte, die einmal 
wöchentlich, ganz wie in den An
fangszeiteil der christlichen See
fahrt. zum Verzehr gereicht wird). 

Ohne Zweifel dient das einem streng 
geheimen, übergeordneten pädagogi
schen Zweck. Der \Viedereingliederung. 
Der HeranfUhrung an ein Leben in 
sozialer Verantwortung und so weiter. 
Behandlungsvollzug eben. 

Aber wer derart behandelt wird, 
neigt auch ohne vorher Junkie 
oder sonstwie süchtig gewesen zu 
sein - dazu, sein tristes Dasein ein 
\Veilchen zu verszessen. Dazu kommt, 
daß die Knastverhältnisse letztend
lich auch nur die Suchtprobleme 
einer Gesellschaft widerspiegeln, die 
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fur ein Drittel ihrer Leute keine 
vernünftige Perspektive zu bieten 
hat . Aber erst hier im Knast wird 
der gefangene Süchtige als Problem 
ausgemacht. insbesondere dann, wenn 
einer von der Partei, deren bekann
tester Repräsentant in Harnburg die 
Freigabe aller Drogen fordert, im 
Berliner Vollzug eine Problematik 
aufdeckt, die es ihm erlaubt, auch 
mal was Wichtiges zu sagen. Und das, 
obwohl dieselbe Partei jahrelang den 
Justlzsenator gestellt hat und mit 
der gleichen Sache genauso konfron
tiert gewesen ist. Das ist in etwa so, 
als ob ein Mann der Bruder seines 
Sohnes werden \.n.ll und seine Tochter 
heiratet, weil er nicht sein eigener 
Onkel sein möchte. Ein bißchen 
schizo also. 

Jedenfalls ist Drogenproblematik ein 
schönes Wort. Eins, das man sich als 
Politiker so richtig wirkungsvoll auf 
der Zunge zergehen lassen kann. 
Wenn man dann dazu noch ein 
Gesicht zieht, als drohe man auf der 
Stelle von lähmender Betroffenheit 
übermannt zu werden. reißt es glatt 
das Sommerloch aus der Verankerung 
und ein ge.,.,'isser Handlungsbedarf 
entlädt sich in wirren Aktionen. 

Für die Verantwortlichen, die Anar
chie, krumme Geschäfte und gele
gentlich die Mafia am schachern 
sehen, ist die Problematik daher eine 
ganz andere als für die Betroffenen. 
[.etzteren wird gemäß den Gesetz
mäßigkelten der freien Marktwirt
schaft ein höherer Preis aufge
drUckt, während sie sich gleichzeitig 
einem zunehmenden Verfolgungsdruck 
ausgesetzt sehen. 

Die neueste Raffinesse, die sich 
ebenso einschlägige wie einseitig 
unterrichtete Greise ausbaldowert 
haben, um dem verderblichen Tun der 
Drogenkonsumenten ein Ende zu be
reiten, liest sich wie ein Auszug aus 
der "Psychopathia Sexualis11 von 
Krafft-Ebing. Abgesehen von ver
schcirften Besucherkontrollen, so mit 
Ausziehen und allem, sind sogar 
überwachte Darmentleerungen be1 
Freigängern und 1-laftt.~rlaubern ge
plant. 

Ungeachtet der menschenrechtsver
letzenden. widersinnigen und ab
seitigen Aspekte dieser abstrusen 
Ideen, haben sich schon einige 
höherrangige Bedienstete gefunden, 
die sich mit diesen Maßnahmen an
freunden können. Ein Beweis dafür, 
daß man nicht besonders klug sein 
muß, um in der Justizverwaltung nach 
vorne zu kommen, sondern bloß 
elastisch genug, um den stets wech
selnden Ansichten seiner stets wech
selnden Vorgesetzten Rechnung zu 
tragen . Nun Ja. jeder ist eben so un
fähig wie es sein Amt verlangt. Wir 
einfachen Leute haben dafür ein 
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\~örtchen, das was mit der Hinein
kriecherei in die Körperöffnung zu 
tun hat, aus der die demnächst zu 
kontrollierende Masse herauszuflut
schen beliebt. 

Als ob man einen Beutel voll Heroin 
nicht auch runterschlucken könnte. 
ln letzter Konsequenz mUßten dem
nach auch in absehbarer Zeit kon
trollierte Magenauspumpungen organi
siert werden. 

Sei's drum. So viele Mühen, so viele 
Kosten und soviel Eifer zur Bekämp
fung eines Phänomens, dessen Kon
sumenten von der Weltgesundheits
organisation, ähnlich wie Klepto
manen, zwanghafte Onanierer und 
Schwindsüchtige als Kranke einge
stuft werden. Kranke sollten aber 
behandelt werden. Medikamentös und 
psychosozial meinetwegen. Damit tut 
man sich aber im Knast ganz beson
ders schwer. 

ln bundesdeutschen Strafvollzugs
anstalten gibt es bis heute für in
haftierte Drogenabhängige nirgends 
systematische Substitutionsangebote. 
Dies ist in erster Linie dem politi
schen Willen bzw. Unwillen der je
weils zuständigen Landesregierungen 
zuzuschreiben. Daß es auch anders 
gehen kann, zeigen die Methadon
vergabeprogramme in unseren euro
päischen Nachbarländern: In Vestre 
Fängsel, Knast in Kopenhagen, 
können inhaftierte Fixer innerhalb 
von 16 Tagen einen Entzug mit 
schrittweiser Verringerung der Metha
dondosis machen. D1e Einstellungs
dosis liegt bei t.O mg. An jedem 
zweiten Tag wird die Dosis um 5 mg 
reduziert. Parallel dazu gibt es dort 
auch langfristige Methadonvergaben 
ftir Insassen, insbesondere dann, 
wenn es für den Resozialisierungs
prozeß günstig erachtet wird. Der 
durchführende Anstaltsarzt kümmert 
sich um die Möglichkeit dPr Weiter
behandlung nach der Entlassung. 

Bekanntermaßen gibt es ähnliche An
gebote auch in den holländischen Ge
fängnissen, wobei man dort jedoch 
keinerlei Einschränkungen macht. 

Bei all dem ist noch nicht einmal die 
erhöhte HlV-Infektionsgefährdung 

berücksichtigt, die auf einen nicht
infizierten Fixer zukommt. Weil bei
spielsweise die Aushändigung von 
sterilen Einwegspritzen im Knast eine 
öffentliche Anerkennung einer straf
vollzugspolitischen Tatsache wäre, 
von der die Zeitungen eh voll sind, 
weigern sich die entsprechenden 
Stellen in der Senatsverwaltung be
harrlich, Spritzbestecke auszugeben . 
Damit verstoßen sie auch glatt gegen 
alle drei Absätze des Paragraphen 3 
des Strafvollzugsgesetzes. Denn da 
die schädlichen Folgen des Vollzuges, 
die von einem abgehalten werden 
sollen, für einen eingesperrten Giftie 
davon abhängig sind, mit wie vielen 
Personen er eine Spritze teilen muß, 
kann man in diesem Zusammenhang 
bloß von einer HlV- Förderungspolitik 
seitens der Justiz sprechen. Daß dies 
wiederum einem indirekten Todes
urteil für eine größere Personen
gruppe gleichkommt, sei nur am 
Rande erwähnt. 

Während einem zu allen möglichen 
und unmöglichen Sendezeiten die "Gib 
AIDS keine Chance"- Werbung den 
Gebrauch der kleinen GummihUtehen 
ans Herz oder tiefer legt, während 
Wissenschaftler, Soziologen und Ba
taillone von Leukozytenzählern rum
grübeln, wie man die Seuche in den 
Griff kriegt, und während in den 
meisten europäischen Haupstädten 
schon Spritzenautomaten aufgestellt 
und Methadontropfen verteilt werden, 
versagen alle Beteiligten genau an 
dem Ort, wo die sogenannten Risiko
gruppen sich gewiß einfinden: Im 
Knast. 

Die Glaubwürdigkeit und Effektivität 
der AIDS-Vorbeugepolitik fOr die 
Gruppe der Fixer wird vor allem 
daran meßbar sein, ob und wann eine 
Spritzenvergabe und/oder wann eine 
Methadonvergabe im Knast statt
findet. 

1m Konflikt zwischen dem Drogen
freiheitsanspruch einerseits und dem 
Interesse des Gefangenen, das Ge
fängnis ohne gesundheitliche Schäden. 
wieder verlassen zu können anderer
seits, muß das Interesse des Gefan
genen dominieren. Anderenfalls un
terminiert der abstrakte Drogenfrei
heitsanspruch bzw. die Versagung von 
HlV-Schutzmöglichkeiten die Glaub
würdigkeit der AlDS- Vorbeugepolitik, 
da die Tatsachen ignoriert und Ent
haltsamkeit als beste Verhütung vor 
einer HlV- lnfektion angeboten wird. 
Diese realitätsferne Botschaft kann 
bei den Gefangenen nur den Eindruck 
einer doppelten Diskriminierung ver
stärken: wegen der Drogenabhängig
keit bestraft zu werden und gleich
zeitig HLV-Schutzmöglichkeiten in 
einer Ungleichbehandlung im Vergleich 
zu "draußen" versagt zu bekommen. 

Peter Lerch 



Sozialtherapie f· 
Offener Vollzug 

Gedankenspiele -

Sowohl für sozialtherapeutische Anstalten als auch rw- Anstalten des offenen 
Vollzuges findet sich im Strafvollzugsgesetz (StVoll.zG) keine eindeutige Defi
nition im Hinblick auf Aufbau. Ausstattung und Unteibringung "geeigneter 
Gefangener". 

Eine Unterbringung gemäß §§ 61, 65, 67 a StGB, eine Maßregel. die schon 
erstmals am 1.10.1973 in Kraft treten sollte (eine richterliche Einweisung in 
eine sozialtherapeutische Anst.alt - SothA), ist dann DOCh mehrmals - und bis 
heute - verschoben worden. so daß eine Unteibringung in der SothA eine so
genannte ''Vollzugslösung" bedeutet un<;l zwneist auf Antrag des Inhaftierten 
erfolgen kann. 

§ 9 StVoll.zG 

(I) Ein Gefangener kann in eine so
zialtherapeutische Anstalt verlegt 
werden, wenn die besonderen thera
peutischen Mittel und sozialen Hilfen 
einer solchen Anstalt zu einer Reso
zialisierung angezeigt sind. Er kann 
wieder zurückverlegt werden, wenn 
mit diesen Mitteln und Hilfen dort 
kein Erfolg erzielt werden kann. 

(2) Zu einer Untersuchung, ob die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 
l vorliegen, kann der Gefangene bis 
zu drei Monaten in eine sozialthera
peutische Anstalt oder in eine so
zialtherapeutische Beobachtungs
stelle verlegt werden. 

(3) Die Verlegung bedarf der Zustim
mung des Leiters der sozialtherapeu
tischen Anstalt. 

Im Gegensatz zu § 9 StVollzG regeln 
die §§ 123-128 den Vollzug der 
richterlich angeordneten Maßnahme 
der Besserung, also die durch Urteil 
festgeschriebene Einweisung in die 
SothA. Aber wie oben schon g esagt. 
ist eine solche Regelung noch nicht 
in Kraft. Die Anstalten ver fahren 
aber so, als wenn sie in Kraft wären. 
Das Ziel der Behandlung in sozial
therapeutischen Anstal t en ist iden
tisch mit der im § 2 festgelegten 
Aufgabe des Vollzuges, nämlich "den 
Untergebrachten befähigen, künftig in 
sozialer Verantwortung ein Leben 
ohne Straftat en zu führen". Aller
dings sollen hierbei die besonderen 
therapeutischen Mittel und sozialen 
Hilfen sowie die Betreuung durch 
Fachkräfte angewandt werden. 

Wenn der Gesetzgeber es mit der Re
sozialisierung ernst meint, was ich 
bei der Anwendung des Strafvollzugs
gesetzes - und dazu gehören nicht 
zuletzt eine tarifgerechte Bezahlung 
und Beiträge zur Rentenversicherung 
- doch sehr stark in Zweüel ziehe, 
würden sozialtherapeutische Anstal
ten überflüssig sein. Will sagen, daß 
der gesamte Strafvollzug den straf
fällig gewordenen Menschen die 
besten Hilfen zur Soziali.sierung/ 
Resozialisierung bieten müßte! 

Wann ist ein Mensch "fähig" , ein 
Leben in sozialer Verantwortung zu 
führen? Welche Maßstäbe legt die 
Vollzugsanstalt und später die Straf
vollstreckungskammer a n. um Inhaf
tierte möglicherweise früher aus der 
Haft zu entlassen? Doch wohl nur 
das gesellschaftskonforme Verhalten: 
arbeiten, Steuem zahlen, konsumie
ren (aber kein Alkohol, so lange er 
noch im Strafvollzug ist - später 
darf er dann wieder), Familie gnin
den oder erhalten und Schulden 
machen. 
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Die Meßlatte im Strafvollzug ist der 
Freigang des Inhaftierten - hier hat 
di.e Vollzugsanstalt di.e Kontrolle dar
über, ob der {noch) Gefangene fähig 
ist, kontinuierlich einer Arbeit au
ßerhalb der Anstalt nachzugehen. 
Arbeit als Therapie, al$ wichtiger 
Schritt zu (Re-) Sozialisierung. 
Warum dann aber so wenige Plätze im 
offenen Vollzug und für Freigänger? 
Und warum ist in den Freigänger
anstalten die Einzelunterbringung der 
Gefangenen noch die Ausnahme und 
nicht längst die Regel? Zu dem un
gewohnten Stre ß der gemeinsamen 
Unterbringung - teilweise bis zu vier 
Menschen auf 15 rrf, wofür der Frei
gänger auch noch Haftkosten bezahlen 
muß {ca. DM 120,- für Unbequemlich
keit und Schlafentzug) . 

Die Belastung des Freigängers ist 
sehr hoch - sie beginnr schon damit, 
eine geeignete Arbeitsstelle zu fin
den, der getrennten Haushaltsführung, 
der \'lohnungsbeschaffung, der Schul
denregulierung u. v . a. m. 

Deshalb sollte, neben der Schaffung 
von mehr Freigängerplätzen, auch die 
personelle Betreuung der Freigänger 
durch Fachkräfte - analog der so
zialtherapeutischen Anstalt ge
währleistet sein. Eine psychologische/ 
soziologische Begleitung der Frei
gänger erscheint daher sinnvoll. 

Freigang bedeutet gleichzeitig auch 
Entlassungsvorbereitung, und zwar die 
wohl wichtigste. 

"Für die Entlasstmgssituation gilt 
aus psychologischer Sicht, daß 
der Betroffene aus einer über
strukturierten Situation in 
Lebensverhältnisse wechselt, deren 
Strukturen offen, unbestimmt und 
sehr komplex sind. Während des 
Freiheitsentzuges gab es klare 
Verhaltensregeln, eine sehr be
schränkte Zahl sozialer Rollen. 
die Versorgung war voll gesi
chert, die Entscheidungsspielräume 
eng und die Wahrscheinlichkeit 
unvorl:lersehbarer Ereignisse äu
ßerst gering. Nach der Entlassmtg 
(und auch schon im Freigang -. d. 
Verf.) sieht alles ganz anders 
aus. Der ehemalige Gefangene muß 
sieb in sehr unterschiedlichen so
zialen Situationen zurechtfinden, 
er muß seine Versorgung selbst 
sichern, wofür er weder materiell 
noch sozial die Voraussetz~mgen 

besitzt, und ihm fehlen die übli
chen Ressourcen wie Versichenmg. 
familiärer Rückhalt, berufliche 
Position, Zugehörigkeit zu einer 

Meiner Auffassung nach wird dieser 
richtigen Einschätzung viel zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt - zumin
dest im Berliner Strafvollzug. 

Die derzeitigen Gegebenheiten in An
stalten des offenen Vollzuges bzw. 
den Freigängeranstalten, lassen eine 
differenzierte und notwendige Be
treuung der kurz vor der Entlassung 
stehenden Inhaftierten sowohl aus 
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Gewerkschaft, Mieterschutz. Zu
sätzlich muß der Entlassene das 
Stigma der Vorstrafe kompensieren. 
Dabei ist seine Empfindlichkeit 
meist gesteigert, bei allen Kon
takten rtirchtet der ehe~e Ge
fangene Vorwürfe, Diskriminierung, 
VerdächtigliDgen und Mißtrauen. 
ln diesen seinen Befürchtungen 
wird er auch allzuoft bestätigt. 

Derartige Konfrontationen können 
ebenso wie Verarmung oder Ver
einsamung zu einem schnellen 
Rückfall führen. Die Gefangenen 
zeigen darum auch häufig Angst, 
je näher die Entlassung heran
rückt. Diese Angst koliBDt in 
plötzlichen Verhaltensändemngen, 
im Mißbrauch der Locker~mgen 
und des Urlaubs gegen Ende der 
Strafzeit oder in überzogenen 
Hoffnungen auf die Hilfe der Ehe
frau, Eltern, Bewährungshelfern 
oder anderen Kontaktpersonen 
zum Ausdruck" ( vgl. Schleusner 
1976). 

personellen als auch aus baulichen 
Voraussetzungen nicht zu. 

Positive Veränderungen können nur 
dann erreicht werden, wenn in der 
Justizverwaltung ein Umdenken er
folgt . So müssen nicht für' Millionen 
neue Anstalten umgebaut werden, um 
mehr Plätze für den offenen Vollzug 
zu schaffen - es genügt, wenn die 
vorhandenen Anstalten umstruktu
riert werden. 
Warum die Freigängeranstalten nicht 
als sozialtherapeutische Anstalten 
gestalten? Dann nämlich würden die 
§§ 126, 127 StVollzG greifen. Nach 
§ 126 kann der Anstaltsleiter dem 
Untergebrachten Sonderurlaub zur 
Vorbereitung der Entlassung bis zu 
sechs Monaten gewähren. ·Eine Viel
zahl von Freigängerplätzen könnte 
durch Nutzung dieser Regel~mg ein
gespart werden, der Freigänger wäre 
nicht dem unnötigen Streß ausge
setzt, abends in die Anstalt zu 
kommen, nur um dort zu schlafen, 
sondern könnte sich um den Erhalt 
oder den Ausbau sozialer Kontakte 
kümmern - und würde dabei noch 
Kosten (Haftkosten) sparen. Der Kon
takt zur Anstalt bzw. zu deren Be
diensteten (Psychologen/Soziologen) 
könnte und sollte erhalten bleiben. 
Nach § 127 (1) soll die Zahl der 
Fachkräfte so groß bemessen sein, 
daß eine nachgehende Betreuung der 
Untergebrachten gewährleistet ist und 
nach Punkt {2) sollen den Anstalten 
Heime .ftir beurlaubtt-, bedingt entlassene 
und andere Untergebrachte angeglie
dert werden. Statt also die vorhandenen 
Einrichtungen im Ostteil der Stadt zu 
Vollzugsanstalten aus- oder umzubauen, 
könnten diese rur Ubergangseinrich
tungengemäß § 127 {2) genutzt werden. 
Klaus Kaliweda 



"Gesprächsforum" für 
ehemalige DDR-Inhaftierte 
in Tegel 
Vor rund einem Jahr wurden die Haftanstalten im Ostteil Berlins geschlossen 
und e in Teil der Insassen in die JVA Tegel verlegt. Den ehemaligen Insassen 
der StVE Berlin- Rurmnelsburg wurden von seiten der Senatsvervaltung für 
Justiz und der Anstaltsleitung der ]VA Tegel viele Zusagen gemacht, u. a., 
daß sie sich durch die Verlegung nicht schlechter stellen würden. Bei Ver
sprechungen ist es eigentlich bis heute geblieben. um die Probleme der ehe
maligen DDR-Gefangenen wird sich letztlich zuwenig geküumert. Um das zu 
ändern. ist die Initiative zu einem Gesprächsforum ergriffen worden. Nach
stehend haben wir den Brief eines Insassen an ' 'Help e. V." abgedruckt, in 
dem Vorschläge zu einem Gespriichsfon.tn:J mit ehemaligen DDR-lnbaftierten in 
der ]VA Tegel formuliert worden sind. - red.-

Berlin, den 22.7.1991 

"Help e . V." 
Opfer-Hilfs-Organisation fUr Betrof
fene der Stalin-Ulbricht-Honecker
Diktatur in Deutschland 
Vorsitzenden Herrn 
Peter7 Alexander Hussock 

Vorschläge zum "Gesprächsforum" mit 
ehemaligen DDR- Inhaftierten in der 
JVA Tegel 

Dieses Gesprächsforum für ehemalige 
DDR-Häftlinge soll dazu dienen, die 
bestehenden Probleme der ehemaligen 
DDR-Häftlinge in der hiesigen Justiz
vollzugsanstalt anzusprechen, zu er
läutern bzw. aufzuzeigen! 

Auch soll das Gesprächsforum die be
stehende "Hilflosigkeit" der vor
benannten Gruppe von Gefangenen in 
diesem Rechtsgebiet (BRD) mindern 
bzw. den Gefangenen die Möglichkeit 
geben, in diesem Gesprächsforum 
Fragen zu stellen, welche ihre 
Rechte und Pflichten betreffen sowie 
ihre Zukunft in diesem Gesellschafts
system. 

Da viele der ehemaligen DDR-Inhaf
tierten sich schon vor der \vende, 
d. h. vor der Einheit Deutschlands in 
der DDR in Haft befanden, ist ihnen 
das hiesige Gesellschaftsbild (System) 
sowie anderes mehr fremd und un
bekannt. 

Der Staatsvertrag zwischen der ehe
maligen DDR und der Bundesrepublik 
Deutschland zeigt gerade dieser 
Gruppe von Bürgern, die ja eine 
:0.1inderheit sind, kaum Perspektiven 
für ihre Zukunft. Sie wer-den in dem 
Rechtsgebiet der BRD weiterhin in 
Haft gehalten, ohne auf ihre Persön
lichkeit (eventuell bestehender poli
tisch-juristischer und anderer Pro
bleme) einzugehen. 

Die "Überprüfungen" der bestehenden 
DDR- Strafurteile durch das Rechts
organ - Justiz - der BRD (Berlin
West) wurden keinerlei Wertschat
zungen, Problemanalysen und andere 
Kriterien beigemessen. Sie waren 
daher ein rein formal juristischer 
"Akt" , der sich nach der StPO und 
dem StGB der DDR richtete. Rechts
staatlichkeit und Rechtssicherheit 
sind daher Begrüfe, welche in diesen 
"Überprüfungsverfahren" von DDR
Strafurteilen durch die BRD- Justiz 
nicht gewährleistet gewesen sein 
können. 

Um die bestehenden Probleme der be
treffenden Inhaftierten, die sich 
a1.1fgrund eines DDR-Strafurteiles in 
einer BRD-Justizvollzugsanstalt befin
den, aufzuzeigen und darzulegen, soll 
dieses Gesprächsforum mit ehemaligen 
DDR-Inhaftierten dienen. 

Diesbezüglich werden 
Themen und Punkte zur 
vorgesc hlagen: 

Frage I Punkt 1. 

folgende 
Diskussion 

Warum wurden die "Urteilsüberprll
fungen" nach ehemaligem DDR
Recht vorgenommen und nicht wie 
erwartet nach BRD-Recht und 
dessen rechtsstaatliehen Grund
sätzen? 

Es kann nachgewiesen wer-den, daß 
zwar im ehemaligen DDR- Strafrecht 
die "Unabhängigkeit der Gerichte" 
nach Artikel 96 der Verfassung der 
DDR in Verbindung mit § 5 Abs. 2 
des Gerichtsverfassungsgesetzes der 
DDR (die Gerichte sind in ihren Ent
scheidungen unabhängig an den Ge
setzen und nur an den Gesetzen ge
bunden) "gewährleistet" war, aber 
durch die politische Motivierung 
eines jeden Strafurteils in der DDR 
(durch Überwachung der ··Rechtspre
chung" der Gerichte durch das MFS), 
die dem Staa lssicherheitsorgan hörig 

waren, Jedes Urteil in der DDR 
(Straf- odez:- Zivilprozeß ) nicht von 
der Unabhängigkeit der Gerichte ge
prägt waz:- und ist! 

Die politische Motivierung eines Pro
zesses schließt Rechtsstaa tlichkeit 
und Rechtssicherheit aus und ver
stößt gegen strafprozessuale Rechts
normen und Grundsätze eines jeden 
Rechtsstaates. lm Falle der DDR
"Rechtsprechung" geschah dieses 
z . B. nach dem § 222 StPO/DDR, 
§ 225 StPO/DDR und anderen. 

Auch die Richtlinie des Plenums des 
Obersten Gerichts der DDR (Beweis
richtlinie vom 25.6 .1988 GBL. Teil 1 
Nr. 15) wurde in den meisten Straf
verfahren der DDR außer Betracht 
gelassen, da "man verurteilte, zu was 
man zu verurteilen gewillt war"! 

Unter Praktizierung von Rechtsaus
legungen betreffend Beweismitteln, 
Alibibeweisen und anderen wissen
schaftlich begti.indeten und nachvoll
ziehbaren Beweismitteln, wurden diese 
dem Verfahren zugrunde liegenden 
Beweismittel, die der Anklage nicht 
dienlich waren, ihrer Beweiskraft 
enthoben. 

Dieses steht inkonfonn zu rechts
staatlichen Kriterien und Grundsätzen 
einer rechtsstaatliehen Gerichtsbar
keit! 

Frage I Punkt 2. 

Warum wer-den "Vollzugslockerun
gen", welche ehema1igen DDR
Inhaftierten in der damaligen DDR 
gewährt und von diesen nicht 
mißbraucht wurden, heute im hie
sigen Rechtsgebiet der BRD und 
BRD-Vollzug nicht gewährt? 

Und warum wird denjenigen DDR
Inhaftierten, die ihre Haftlocke-. 
rungen (wie Urlaub, Ausgang usw. ) 
in der ehemaligen DDR mißbrauch
ten, hier erneut gewährt und 
diesen für eine erneute Flucht 
"die Möglichkeit gegeben"? 

Frage I Punkt 3. 

Weshalb werden die Zusagen von 
Frau Prof. Dr. Limbach und Herrn 
Flügge, welche gegenüber den Ge
fangenen in Berlin- Rummelsburg 
(StVE) gemacht wurden, heute 
nicht eingehalten? 

Unter anderem wurde uns verspro
chen, daß wir uns duz:-ch eine 
Verlegung in eine West-Berliner 
JV A nicht schlechter stellen 
würden. 

Daß Urlaub usw. auch in Tegel 
berücksichtigt wer-den '"ür-de . 
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Daß wir alles erhalten (ausgehän
digt bekommen werden), was uns 
genehmigt war, wie z . 8. Fern
seher usw. 

Daß bei Beurteilungen berücksich
tigt \'/erden würde, daß wir unter 
härteren Haftbedingungen in der 
DDR unsere bisherige Haft ver
büßen mußten. 

Frage I Punkt 4. 

Warum wurde bei DDR-Verurteilten 
in den "Kassationsablehnungen" 
auf einen 213-Termin als voraus
sichtlichen Entlassungstermin hin
gewiesen, wenn dieser aber- im 
Vollzugsplan der- ]VA nicht ent
halten und berücksichtigt ist??? 

Frage I Punkt 5. 

\1eshalb wurde mit einem Teil der 
ehemaligen DDR- Inhaftierten bis 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
"kein Vollzugsplan erstellt, in dem 
diese Punkte und Kriterien ent
halten und berücksichtigt sind" , 
obwohl dieses laut Strafvollzugs
gesetz der BRD gemäß § 7 Abs. 1 
und 2 Gr-undlage (Voraussetzung 
eines Resozialisiecungsprozesses) 
ist??? 

Frage I Punkt 6. 

\'iarum liegen immer noch ehe
malige DDR- I11haftierte in den 
Teilanstalten II und lii der JVA 
Tegel, wenn eine Zuweisung zum 
Wohngruppenvollzug laut Straf
vollzugsgesetz der BRD vorge
schrieben ist und verspr-ochen 
war, Rücksicht auf diese Inhaf
tierten zu nehmen und ihnen bei 
der Aufre.chterhaltung und Förde-

nmg ihrer sozialen Bindungen be
hilflich zu sein? 

Frage I Punkt 7. 

Warum wird den ehemaligen DDR
Inhaftierten nicht die Möglichkeit 
gegeben, ihre Probleme mit Ver
tretern der Justiz in Gesprächen 
zu analysieren und einen gemein
samen (beiderseitigen hilfr-eichen) 
Konsens zu erarbeiten? 

Frage I Punkt 8. 

\oJarum er-halten wir nicht die 
Möglichkeit, uns mit Vertretern 
des Senats und des Strafvollzugs 
zusammenzusetzen, um die be
stehenden Probleme erör-tern, ana
lysieren, aufarbeiten und einer 
annehmbaren Lösung zuzuführen?! 

Frage I Punkt 9. 

Sollten nicht Möglichkeiten ge
schaffen werden, solchen allge
meinnützigen Vereinen wie "Help 
e . V." und anderen Gefangenen
vereinen, in den Justizvollzugsein
richtungen Betreuungen ausüben 
zu können? 

Zu diesem Gesprächsforum sollen 
unter anderem eingeladen werden: 

Frau Prof. Dr. Limbach 

Herr Lange- Lehngut (Direktor der 
JVA Tegel) 

unabhängige Rechtsanwälte 

Staatsanwälte 

Psychologen 

und weitere Persönlichkeiten 

Andre Geisweidt 
JVA Berlin- Tegel 

Entwicklung des 
Strafvollzuges 
Ein Bericht aus der Sicht eines Betroffenen 
" Früher war alles besser!" Diesen Sat z höre ich beständig von Kollege~ Was 
war wirklich besser cxler auc h bloß anders? Meiner Meinung nach nichts! 
Heute ist Recht und Gesetz in den Strafvollzug eingezogen, tmd lUr uns ist 
alles schwerer geworden! Mit dem "Re~ht tmd Gesetz", sprich Strafvollzugs
gesetz (StVoUzG) wurde auch die Hoffnung geweckt, jetzt kann ein despoti
scher Zuchtha usdirektor nicht mehr machen was er will. 

Doch dies ist ein Trugschluß!! Der Spruch von Fallacta "Wer einmal aus dem 
Blechnapf fraß, das Wiederkommen nie vergaß!!" hat heute noch die gleiche 
Bedeutung wie vor einhundert Jahren! Nur haben ...rir heute Paragraphen tmd 
a uch Beschwerder echtell Doch was nutzt uns Gefangenen das beste Gesetz der 
Welt, wenn die Rechtstheorie diametral zur Rechtspraxis steht!??! Auf gut 
deut sch heiß t das: Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe. 

10 'der Iichtblick' 

Wir sind als Rechtsbrecher verurteilt 
und eingesperrt worden. Aus dieser 
Tatsache resultiert ein besonderes 
Rechtsbewußtsein, so wie wir das als 
juristische Laien empfinden! Dieses 
Rechtsbewußtsein macht sich an dem 
Rechtsgr-undsatz "in dubio pro reo" 
fest (im Zweifel für den Angeklag
ten)!! Doch mit Entsetzen stellen \vi.r 
dann fest, für uns arme Schlucker 
stimmt das alles nicht; da kommt der 
Richter in "freier Beweiswürdigung" 
zu der Überzeugung, der Angeklagte 
ist schuldig. Bei dieser Sachlage ist 
es unerheblich, daß der Richter bei 
der "freien Beweiswürdigung" von 
1000 Fällen 999,99mal ins Schwarze 
trifft, denn es kommt auf das Prin
zip an. Denn wie soll ich als Rechts
brecher Achtung vor dem Recht be
kommen, wenn mir täglich vor Augen 
geführt wird, daß das Recht dazu da 
ist, umgangen zu werden? 

Wenn ich als Knacki einsehe, daß ich 
gewissermaßen zu Recht einsitze, 
dann erkenne ich intuitiv, wenn 
Rechte, die mir zustehen, umgangen 
werden. So ist im StVollzG der § 2, 
der Resozialisiecungsauftrag, nicht 
definiert. Daraus folgt zwangsläufig 
eine Vielzahl von Ansprüchen, was 
Resozialisierung ist. Der Gefängnis
direktor hat von dez: Resozialisier-ung 
eine andere Auffassung als der 
Sicherheitschef oder der Landge
richtspz:äsident! Daraus folgert jeder 
Gefangene "seine" Auffassung von 
Resozialisierung. Und genau hier liegt 
das Dilemma, denn je nach Konditio
nier-ung hat jeder Mensch eine andere 
Sprache. 

Juristen haben gestöhnt in der Ver
gangenheit, daß es kein Gesetz gibt, 
wonach der Strafvollzug geregelt 
wird. Dies aus mehreren Gründen. Zum 
einen hal;>en die Rück falltäter mit 
Fug und Recht behaupten können, 
daß sie ja guten Willens sind und 
voller Eifer waren, nidat mehr klauen 
usw. zu wollen, aber mit DM 5,- in 
der Tasche kann der Wille noch so 
fest sein, da wird das Fleisch sich 
immer durchsetzen. 

Damit waren die formalen Voraus
setzungen für Strafmilderung anstelle 
von Str-afverschärfung getreten. 

Zum zweiten haben Statistiken ge
zeigt, daß die härtesten Kerker
strafen und andere Zuchtmittel nicht 
vor Rückfälligkeit schützen, sondern 
eine Steigerung der Verurteilu.'1gs
statistik zutage trat. Eine 95 %ige 
Rückfallquote mit den Neuzugängen 
an Verurteilungen brachte zwangs
läufig höhere Werte . Daraus wurde 
der Schluß gezogen, daß die Krimi
nali tät ebenso gestiegen sein muß. 

Diese Schlußfolgerung ist einerseits 
richtig, aber einseitig, denn bei der 
steigenden Kriminalität muß auch ge-



fragt werden, ob die Straftäter mehr 
wurden! Dies nur in geringem Maß!! 

Da Strafe auch ein Staatssystem 
schützen und erhalten muß, wurde 
die Frage aufgeworfen, ob das herr
schende Straf- und Sanktionssystem 
noch zeitgemäß ist. Die Wissen
schaftler traten auf den Plan und 
forschten was das Zeug hielt. Die 
Juristen gaben vor, worauf es ankam. 
Die Forschungen erstreckten sich 
ausschlie ßlich auf die Wünsche der 
Juristen, die einfach, klar und un
kompliziert Menschen rastern wollten, 
weil das Gesetz wie z . B. das Straf
gesetzbuch (StGB) allein in seinen 
Strafzumessungen dies zu fordern 
schien! 

Gehen wir chronologisch vor: 

Bevor das StVollzG kam, hatte sich 
im Strafrecht allgemein etwas ge
ändert. Es gab früher die Möglich
keit, in einer "Kann-Bestimmung" 
(§ 26 StGB - alte Fassung), nach der 
Verbüßung von 2/3 der Strafzeit 
vorzeitig entlassen zu werden. Aus 
den positiven Erfahrungen mit der 
Bewährungsfnst wurde in der näch
sten Strafrechtsänderung ( § 26 StGB 

neue Fassung) eine "Soll-Vor-

schrift" ! Diese Soll-Vorschrift be
sagt nichts weiter, als daß im Regel
fall entlassen wird nach 2/3 und nur 
Ausnahmen nicht. lm Vorfeld zum 
Entstehen des StVollzG wurde das 
Strafrecht nochmals geändert und aus 
dem § 26 StGB wurde der § 57 StGB. 
Dieser § 57 StGB beinhaltet eine 
"Muß-Vorschrift" zu der Frage der 
2/3-Entlassung auf Bewährung und 
eine "Kann-Vorschrilt" für die mög
liche Strafaussetzung zur Bewährung 
nach der Hälfte der Strafzeit. 

Nur die "Muß-Vorschrift" aus § 57 
Abs. 1 StGB wurde erheblich einge
schränkt, damit dem Gefangenen kein 
automatischer Rechtsanspruch er
wachsen sollte. Dies deshalb, weil 
sogenannte Schwerstkriminelle nicht 
zwangsläufig in den Genuß der 2/3-
Regelung kommen sollten. Zum ande
ren sollte das StVollzG mit seinen 
Vorschriften den § 57 l StGB quasi 
mit Leben erfUllen. So wurde das 
StVollzG im Hinblick auf eine Pro
gnoseentscheiduns ( § 57 Abs. 1 Nr. 2 
StGB) gestaltet. Dies wird allein 
schon dadurch deutlich, daß der § 2 
StVollzG im ersten Satz von Resozia
llslerung des Verurteilten spricht und 
erst im zweiten vom Schutz der Ge
meinschaft. 

Bei der Wahl des Begriffes "Resozia
lisierung" ist der Gesetzgeber davon 
ausgegangen, daß der Straftäter 
allein des\vegen schon asozial is t , 
weil er, der Straftäter, gegen die 
bestehende Ordnung des Staates ver
stoßen hat. Philosophische fragen 
nach sozialem Verhalten und nicht 
sozialem Verhalten scheinen hier 
nicht gestellt worden zu sein, so daß 
es ausschließlich um die Frage geht, 
wie halte ich - der Staat -

a) Straftäter fürderhin und 

b) andere BUrger überhaupt von 
Straftaten ab. 

Da hat sich die Bewährungsfrist als 
ein probates Mittel in der Vergan
genheit dargestellt! 

Weiterhin hat sich in der Vergangen
heit gezeigt, daß der geschlossene 
Vollzug der Steigerung von Kriminali
tät besonders förderlich war, so daß 
daraus der Angleichungsgrundsatz aus 
§ 3 Abs. 1 StVollzG abgeleitet wurde, 
weil der Gesetzgeber (Parlament) fol
gerte, wenn wir den Kriminellen nicht 
von den allgemeinen Lebensumständen 
entfremden, dann ist das Nach
(Auf-) holbedUrfnis und auch der 
Verlust seiner Lebensverhältnisse 
eher gering als sonst in der Ver
gangenheit, denn der Anschluß an 
die Gesellschaft soll nicht verloren 
gehen. 

Viele von "uns" werden sich nun 
fragen, warum sitze ich dann noch 
hier? Das ist ja prima, aber ich habe 
nur kennengelernt, daß meine 
Familie, mein Heim usw. zerstört 
wurden, ohne Rücksicht! jaa, aber 
(!!!), kann ich da nur sagen, nehmen 
wir wieder als Ausgangspunkt den § 
57 I Nr. 2 StGB! Dort steht: 

"2. verantwortet werden kann zu er
proben, ob der Verurteilte außerhalb 
des Strafvollzuges keine Straftaten 
mehr ~egehen wird ... " 

Dieser Satz besagt dann die Resozia
lisierung, weil ja erwartet wird, der 
Täter \\rird in Zukunft ohne Straf
taten leben. § 2 Satz 1 StVollzG 
impliziert § 57 l Nr. 2 StGB. Nur 
jetzt kommt's. Wie wird es erreicht? 
Die konservativen Kräfte gehen dabei 
von einer Dressur aus, die letztlich 
so etwas wie ein paw1owscher Reflex 
wird. d . h. ein russischer Verhaltens
forscher hat Hunde so dressiert, daß 
diese bei bestimmten Signalen rea
giert haben. Hier in Tegel wird dies 
auch gemacht, denn wir reagieren 
auf Signale wie Urlaub, Ausgang, 
Freigang. 

Auch die verschiedenen Hausarten, 
TA ll, 111 oder V. 
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In jedem Haus wird der gleiche Sinn 
verfolgt. ln den Teilanstalten 1V, V 
und Vl ~ind vollzugstechnische Ses
serungen gegenüber Haus 11 und lll 
gegeben, so daß der Inhaftierte in V 
odei: VI optisch mehi: zu verlieren 
hat als der in ll odei: lll. Dadurch 
hat die Anstaltsleitung ein Druck
mittel in der Hand, und \-.rir werden 
erpreßbar. 

Deshalb empfinden wir heute den 
Strafvollzug als schlechte!:" und auch 
sch\verer. \Yir verhalten uns wohl, 
damit mögliche Vorzüge nicht ent
fallen . Das ist die Praxis. Jeder 
Jurist wird es leicht haben, nachzu
weisen, daß dies alles genau nach 
den Buchstaben des Gesetzes ist. 

Gehen wir in unserer Betrachtung 
weiter bei § 3 Abs. 2 StVollzG: 
"Schädlichen Folgen des Vollzuges ist 
entgegenzuwirken." Das Wort "ist" 
besagt schlicht, es handelt sich um 
ein "~luß" . Die Haftanstalt muß 
schädlichen Folgen entgegenwirken. 

Was sind schädliche Folgen? 

Für mich beginnen schädliche folgen 
bereits dort, wenn ich das Vertrauen 
in Recht und Gesetz verliere. 

(Diesel:" Beitrag \-.rird in der nächsten 
Ausgabe fortgesetzt- Anm. d. Red . ) 

Gerd Ostermann 

Freigängeranstalt 
Ollenhauerstraße 

Eindrücke-

Diese Nebenanstalt der ]VA Plötzen
see kann als (fast) reine Anstalt für 
Freigänger bezeichnet werden. Bis 
auf wenige Ausnahmen, und auch nur 
vorübergehend, gehen alle hier 
Untergebrachten einem freien Be
schäftigungsverhältnis nach - dem
entsprechend herrscht hier tagsüber 
und an den Wochenenden eine fried
hofsähnliche Ruhe, wäre da nicht der 
Auto- und Flugverkehr, der manchmal 
kaum zum Aushalten ist . Das ist ein 
Nachteil, den man für · die am ver
kehrsgünstigsten gelegene Berliner 
Freigängeranstalt in Kauf nehmen 
muß. 

Gerüchte, daß diese Anstalt beson
ders schmutzig ist, und daß das Ver
hältnis Beamte/Gefangene besonders 
schlecht ist, kann ich nicht bestä
tigen. Es düdte hier auch aufgrund 
des ständigen Wechsels der Hausar
beiter und der Arbeitssuche der
selben auch nicht einfach sein, immer 
Reinigungspersonal zu haben. Leider, 
aber das kennt man ja aus jeder Ein
richtung, in der viele Menschen auf 
engem Raum untergebracht sind, sind 
immei: einige dabei, die besser in 
einem Schweinestall untergebracht 
wären (ich wollte den Schweinen mit 
dieser Bemerkung nicht zu nahe 
treten). 

Die freizeiträume - Gruppen- , Fern
seh-, Tischtennis- , Sport- und 
Baste1räume - sind großzügig gestal
tet. Der Freistundenhof ist ausrei
chend . 

12 'der Iichtblick' 

Die Sprechstundenräume werden kaum 
genutzt. Sonnabend und Sonntag von 
14 bis 16 Uhr kann hiel:' Besuch emp
fangen werden - allerdings nur an 
einem Tag. Will ein Gefangener senn
abends und senntags Besuch haben, 
so ist das nicht möglich. Warum das 

so ist, dürfte wohl schwer zu erklä
ren sein, oder? 

Kritik ist an der Unterbringung der 
Inhaftierten zu üben. So gibt es hi.er 
immer noch ZUrumer, in denen drei 
Menschen zusammenleben müssen. Und 
ein Teil der "2-Mann- Zimmer" ist so 
klein, daß es schon unzumutbar er
scheint,, zwei Menschen dort schlafen 
zu lassen. 

Eine Belästigung besonderer Güte, 
und bis auf einige Hochsicherheits
einrichtungen im bundesrepublikani
schen Strafvollzug wohl einmalig, 
sind die Zählungen (Bestandsüber
prüfungen). 

Zählungen nicht en..ra am Tage, nein 
auch in der Nacht, mehrmals und zu 
unterschiedlichen Zeiten. Mit 
Taschenlampen "bewaffnetes" weib
liches und männliches Vollzugsperso
nal geistert nicht nur zur mitter
nächtlichen Geisterstunde durchs Haus 
und durch die Zimmer, sondern auch 
noch später!! Was soll das eigentlich? 
Schikane, wie das viele der in ihrer 
Nachtruhe gestörten Gefangenen zu 
Recht meinen. Übersteigerter · Sicher
heitswahn - oder was? Wenige Stun
den nach diesen "Zählungen" ver
lassen die Gefangenen ohnehin die 
Anstalt - oft unausgeschlafen, dank 
der "Fürsorge" . 

Es ist an der Zeit, daß von den Ver
antwortlichen etwas dagegen getan 
wird. 

Klaus Kaliweda 



Ausländer im Strafvollzug 

Die Senatsverwaltung für Justiz ermöglichte durch eine Änderung der Aas
führungsvorschrift zum § 10 Strafvollzugsgesetz (Offener und geschlossener 
Vollzug) Ende 1990. daß auch Ausländer, gegen die ein Ausweisungsverfahren 
anhängig ist, vom geschlossenen in den offenen Vollzug verl egt werden 
können, sofern keine Flucht- oder Mißbrauchsgefahr besteht. Diese Ausfüh
rungsvorschrift trat am 15. November 1990 in Kraft. 

Zunehmend wurden diese Vorschriften praktiziert und führten zur Verlegung 
auch von Ausländern in den offenen Vollzug. die sich nicht im Besitz einer 
Aufenthaltserlaubnis befanden. Nach dem Strafvollzugsgesetz haben sie einen 
grundsätzlichen Anspruch auf Freigang, und sie erhalten auch im Rahmen von 
Ausgängen Gelegenheit, nach einer geeigneten Arbeitsstelle !tir die Arbeits
aUSÜbung außerhalb der Haftanstalt zu suchen. Dabei stellt sich den Auslän
dern jedoch das Problem, daß die fi.ir die Erteilung der Arbeitserlaubnis zu
ständigen Arbeitsämter eine Arbeitserlaubnis unter Hinweis auf die fehlende 
Aufenthaltserlaubnis verweigern. 

Landesarbeitsamt Berlin-Brandenburg 
Der Präs•dent 

kerrn Rec~!scnwolt 
Or. Mo:tnics Zieger 

..,.,.~.'-'~' 31.01.91 vno IO.Ot,91 
"l>·O•-<'••~ "Jf' 1652tloS3 

c~"" '1 .09. 9 
..,..,.z.<~"' Ib2 - 5751 -

Bundesanstalt 
für Arben 

Bt-ve"~ Ar:>tntser-i:::-ubntsver&chren für ousländischc Stf'cfgefongene wtlnrend des offenen 
Volltugs 

Sehr seehrt~r ~err ~eehtsonwolt Or . Zieger. 

noch ;ostimmu~s de~ Prösidenten der Bundesenstalt für Arbett m1t dem Bundes

mtnis:er 'ür Aro~1~ und Sozialordnung konn ich Ihnen nun mlt~etle~. doß des 

b1shertge 'le~"fonren bei der Anwendung des § 5 der Arbeitserlovbnlsvero~dnung 

IAEVOI oueh noe~ tnkrcfttreten der 9 . Verordnung zur Änderung der AEVO bei

behcl ten w.rd. 

01es b~oev:et.. doß einem ouslöndischen Strofgefongenen wöhrend des Freigongs 

ein~ /-.rbei:sedaubnis erteilt werden kenn, obwohl dle in§ 5 der AEVO gefor

derten ovfentholtsrcchtliehen Voraussetzungen nicht vorl1egen . Sofern der 

j~~~ilige Au:en~holt m1t den Gesetzen nicht in Konflikt steht. wtrd der § 5 

der f.E~O ols erfüllt angesehen . 

Etne U:...r~hsehrLft dteses 'Schre1bens hebe 1ch der Senotsverwc! tvng für 1nneres 

;;;ur (enn'trn~nr;hme übersandt. 

1-::h noff~, dof!l dte: ArH":elcgcnhei.t in Ihrem Sinne entsch1eden wur-de vnd ...,erbletbc 

ti
fr-zvr.dl tGhl"!n (,rljßf"!n 

! /wf<f J'j ,, vC-j 
(Lück) 

Seit mehr als einem 
Berliner Rechtsanwalt 

Jahr hat der 
Dr. Matthias 

Zieger in umfangreicher Korrespon
denz mit der Senatsverwaltung für 
Justiz, der Senatsverwaltung für 
Inneres und dem Landesarbeitsamt zu 
klären und durchzusetzen versucht, 
daß ausländische Gefangene ohne Auf
enthaltserlaubnis wegen einer Aus
weisung dennoch eine Arbeitserlaubnis 
für eine Tätigkeit im Freigang er
halten können. 

Mit lnkrafttreten der Neufassung der 
Arbeitserlaubnisverordnung vom 
1.1.1991 (BGBl. 1990, 3009) ver
schärfte sich das Problem für die 
Ausländer: Nach der Neufassung des 
§ 5 wird die Arbeitserlaubnis nur er
teilt, wenn der Ausländer eine Auf
enthaltsgenehmigung oder Aufent
haltsgestattung besitzt oder vom Er
fordernis der Aufenthaltsgenehmigung 
befreit ist. 

Ausländische Strafgefangene im 
offenen Vollzug ohne Auf€mthaltsge
nehmigung haben deswegen keine 
Chance, eine Arbeitserlaubnis zu er
halten, außer, ihr Aufenthalt ist 
nach § 55 Ausländergesetz geduldet. 
Dr. Zieger führt zutreffend in seinem 
Schreiben an die Senatsven"altung 
für Inneres vom 31.1.1991 aus, daß 
"die sich auf dieser Gesetzeslage 
scheinbar ergebende Rechtsfolge 
Unmöglichkeit von im offenen Vollzug 
befindlichen Ausländern, auch nur 
ei,ne Arbeitserlaubnis erfolgverspre
chend zu beantragen - absurd ist, 
denn sie wür<;le Sinn und Zweck und 
dem Gesetzeswortlaut des Strafvoll
zugsgesetzes diagonal widerspr echen 
und straffällig gewordene Ausländer 
im Strafvollzug nicht nur zusätzlich 
diskriminieren, sondern ihre Resozia
lisierung entscheidend behindern und 
gefährden" . 

Die Senatsverwaltung für Justiz be
antwortete Dr. Ziegers Anschreiben 
wie folgt : "Mit Ihnen sind wir der Auf
fassung, daß es dem durch das Straf
vollzugsgesetz vorgegebenen Behand
lungsauftrag zuwiderliefe, würde aus
ländischen Strafgefangenen aufgrund 
ausländerrechtlicher Vorschriften die 
Arbeitsaufnahme auf Grundlage eines 
freien Beschäftigungsverhältnisses 
gern. § 39 StVollzG durch Verweige
rung einer Arbeitserlaubnis von vorn
herein verwehrt werden. (.,. ) \vir 
hoffen. in kürze eine Klärung her
beiführen zu können." 

Es dauerte jedoch noch bis zum 
September dieses Jahres, bis die 
Bemühungen von Dr. Zieger Erfolg 
hatten. Das Schreiben des Landes
arbeitsamtes vom 9.9.1991 dokumen
tiert diesen Erfolg. Wir halten es 
ebenso wie Dr, Zieger einer Ver
öffenthchung für würdig und haben 
es aus diesem Grund nebenstehend 
abgedruckt. - rdh-
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen , 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken. Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsprechend - zu kürze'!. Anonyme Briefe haben keine Chance . 

Hallo Lichtblicker!! 1 

Lange haben wir Frauen 
in der Plötze nichts von 
uns "hören" lassen. Auch 
konunen von Euren monat
lich erscheinenden "Licht
blicken" hier nur herzlich 
wenig Exemplare bei uns 
an, so daß wir oft die 
längst überholten Ausga
ben kriegen - wenn über
haupt ... 

Doch trotz und alledem: 
die Plötze steht nach wie 
vor!!! Auch hier tut sich 
so einiges. Wir Frauen im 
Btm-Haus haben keinen 
öffentlichen Fernsprecher, 
sondern eine festgelegte 
Telefonzeit, die sich auf 
zweimal 10 Minuten pro 
Woche beschränkt. In Hör
und Sichtweite sitzen die 
Beamtinnen - doch am 
13.7.91 kam eine neue 
Verfügung raus, daß ohne 
Einschränkung alle Telefo
nate mitgehört werden! 

Überwachung total also, 
gegen die wir uns mit 
einem Arbeitsstreik wehr
ten, den wir am 15.7 .91 
begannen. Die Anstalt re
agierte darauf ungewohnt 
flexibel : am darauffolgen
den Tag wurden alle ( !!! ) 
Prauen von der Arbeit ab
gelöst und untel." Verschluß 
genommen. Beamtinnen 
mußten die Arbeit der 
Hausfrauen verrichten 
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(Essen austeilen etc .) ... 
Gleichzeitig sollte unserem 
Streik dadurch die Grund
lage entzogen und uns der 
Geldhahn abgedreht werden 
(6,01 bis 8,01 DM pro Tag) . 

Wir verlangten ein Ge
spräch mit der Vollzugslei
tung. In diesem Gespräch 
teilte sie uns mit, daß die 
Überwachung notwendig sei, 
da im wiederholten Fall 
Dope per Telefon bestellt 
wurde. Unser Argument, daß 
solche Botschaften auch 
bei Überwachung übermit
telt werden könnten, wurde 
abgeschmettert. Zähneknir
schend stellten wir wieder 
einen Antrag auf Arbeit, 
ließen jedoch nicht locker 
und tüftelten weiter an 
diversen Plänen, was wir 
tun würden, wenn die to
tale telefonische Überwa
chung ausgeführt werden 
würde ... 

Bis heute 05.8.1991) 
ist die Verfügung zwar in 
Kraft, wird jedoch nicht 
durchgeführt - was aber 
nicht heißt, daß nicht je
derzeit eine Änderung mög
lich ist ... 

Die Zeitbombe der tota
len Überwachung tickt also 
weiter ... 

Sabine Eggert 
im Namen der Frauen aus 
llaus I 

Neue Besuchsregelung -
Nein Danke 

Es ist doch nun wirklich 
unmöglich, was sich die An
staltsleitung für die TA V 
und VI ausgedacht hat 
unter dem Deckmantel, 
"bessere" Drogenkontrollen 
durchfUhren zu können. 

Die Sprechstunden sol
len in kürze "alle" im 
Sprechzentrum 11/lll ab
gehalten werden, damit 
auch noch die letzten so
zialen Kontakte abgebaut 
werden, denn a nders kann 
man es nicht verstehen. 
Wie vereinbart sich das mit 
dem Resozialisierungsauf
trag? 

\"ie heißt es doch so 
schön im Strafvollzugsge
setz § 3 Abs. 2 - Schäd
lichen Folgen des Frei
heitsentzuges ist entgegen-

zuwirken; doch was tut die 
Anstalt dafür? Sie schnürt 
die Gefangenen noch mehr 
ein. 

Für zigtausende Mark 
wurden zwei Pavillons er
richtet, die \\rirklich ideal 
fur unsere Sprechstunden 
sind; sie sind gut 'belUftet 
und ausreichend groß . An
stelle der Pavillons tritt 
nun das Sprechzentrum 
11/lll, das zu klein und 
nicht ausreichend belüftet 
ist, von der schlechten 
Akustik ganz zu schweigen, 
denn man versteht dort 
sein eigenes Wort nicht. 
Das alles unter dem Deck
mantel besserer Drogenkon
trollen; es wäre dort leich
ter, die Besucher zu kon
trollieren, von den Bedien
steten spricht nach wie 
vor- keiner. 

Mir fallen da gleich 
noch die \"orte der An
staltsleitung ein; was sind 
schon !.. Beamte bei LO Be
suchern, wo man fündig 
wurde. Es wird also lieber 
den Besuchern in den 
Schritt gefaßt als den Be
diensteten in die Taschen, 
obwohl doch vor dem Ge
setz "alle" gleich sind, nur 
manche sind wohl gleicher, 
denke ich. 

Ach. da war doch noch 
etwas - ja, Resozialisierung, 
aber das sind - wie alles, 
was von del." Anstalt kommt 
- nur leere Worte, denn so 
richtig ernst ist es wohl 
keinem mit der Resoziali
sierung - oder verstehen 
wir "alle" nur nicht so 
richtig, wie gut man es mit 
uns meint ? 

Also nun hört mal, der
Strafvollzug 'vi.rd doch 
wohl in Berlin nun wirklich 
humaner, wir sind nur nicht 
verständig genug, um das 
zu verstehen. 

Peter Brünn 
JVA Berlin- Tegel 



Betr.: lhr Pamphlet im 
Lichtblick - Guten Appetit 
- How to cuisine in Tegel 

Sehr geehrter Herr Lerch! 

Obwohl Ihr Artikel in 
o . g. Gefangenenzeitung 
nicht mal das Papier wert 
ist, auf dem er geschrieben 
ist, möchten wir Ihnen eine 
Antwort auf Ihre, gelinde 
gesagt "Unverschämtheiten", 
zukommen lassen. Da Ihr 
sogenannter Artikel nur 
angetan sein kann, Unfrie
den zu stiften und nicht 
Anlaß zu einer sachlichen 
Diskussion bietet, haben 
Sie sich schon selbst mit 
Ihrem Haftfrust disqualifi
ziert. 

Festzustellen ist, daß 
Sie selbst Empfänger von 
Fleischlosenkost sind und 
somit nicht für die Mehr
heit der Insassen sprechen 
können. Femer ist Ihrer 
sonst lobenswerten Be
schäftigung in der Malerei 
zu entnehmen, daß Ihnen 
auch die fachliche Kompe
tenz fehlt, über das 
Kochen in Großküchen zu 
befinden. 

Es steht Ihnen jedoch 
frei, bei der hiesigen Ar
beitsverwaltung einen An
trag auf Arbeitsplatzwech
sel in die Küche zu stellen, 
um uns hier mal zu zeigen 
•Nie gekocht wird. Vielleicht 
könnten wir von Ihnen 
noch einiges lernen? 

Unser Küchenteam ist 
immer offen, für gute und 
vor allem machbare Vor
schläge! Ihre zum größten 
Teil schon beleidigenden 
\oJorte in dem Artikel sollte 
man psychoanalytisch deu
ten und bewerten. ( ... ) In 
diesem Sinne 

Die Küchenmannschaft 
(gez. 5 Unterschriften) 
und diensthabender Koch
dienst - 33. \'loche -
J vollzhs. Seidel 

Auszüge aus einem Brief 
an einen Freund 
(17.8.1991) 

( ... ) 
Du wirst es aber ver

stehen, wenn ich Dir er
zähle, was ich in der 
letzten Zeit so "um die 
Ohren" hatte, ... , kurz, 
was mich hier im letzten 
Monat "beschäftigte" ... 

(. .. ) 

Ich hatte (damals bei 
meiner Wahl) den Insassen 
versprochen, l. dafür zu 
sorgen, daß in allen Häu
sern der ]VA Tegel Spre
cher für Insassen "da" 
sind. Vor einem Jahr gab 
es nur noch welche (1 .V.er) 
in unserem Haus (V) und in 
lll E (das werfe ich Klaus 
als Versäumnis in seiner 
Amtszeit vor!) . 

2. hatte ich zugesagt, 
dafür zu sorgen, daß die 
Gesamtinsassenvertretung 
(zuvor nur noch 3 Mitglie
der) wieder· "stark" wird! 
Jetzt (wo ich "bald" gehe) 
sind 10 Mann Mitglied die
ser GIV - und: 3., daß ich 
die Probleme hier in Tegel 
"öffentlich" mache! Dazu 
gehörten Gespräche (jeweils 
2 1/2 Stunden) mit dem 
Staatssekretär für Justiz 
(Borrmann) und mit der 
(z. Zt. hier sehr populären) 
Vorsitzenden der FDP, Frau 
Carola von Braun. Beide 
Gespräche waren "Vorlei
stung" für eine (geplante ) 
Pressekonferenz! (Albert 
hat offensichtlich für die 
"Knackies" keine Zeit mehr, 
macht jetzt mehr "in 
Kultur" - und "vergißt" 
uns darüber ... ) . 

Aber auf wen soll man 
sich hier verlassen - wenn 
nicht auf uns selbst ... !!! 

- Denn die Leitung der 
]VA Tegel hatte sich bis 
zum letzten Tag gegen die 
PK gewehrt! Teilweise mit 
versteckten Drohungen: 
" .. . denken Sie an Ihre Zu
kunft ... !" - (oder meinten 
die ihre eigene ... ? ) -

Am 15. August fand 
dann die Pressekonferenz 
statt. Vier Mann Podium + 
8 vorbereitete Sprecher 
für Einzel-Interviews, Lei
tung der PK = der Organi
sator. Wie mir später be
stätigt wurde - alles mit 
gewohnter Manier "gemei
stert"! -

Es gab 15 Presse- und 
3 Radioleute + 2 Mann 1V, 
einige sind davon ausge
gangen, daß ich ein Ex
Kollege sei. 

Ergebnis: Zahlreiche 
Radiosendungen, selbst im 
Fernsehen gab es dazu 
zwei Sendungen (RlAS- TV) 
+ (SFB-Abendschau) . Du 
wirst ja einiges verfolgt 
haben ... Artikel in acht 
Zeitungen. In der taz und 
im Tagesspiegel zwei Tage 
später dann noch "Folge
artikel" sowie in der Folge 
mehrere Besuche und Tele
fon-Interviews! 

Es gab Reaktionen von 
der Senatsverwaltung (Se
natorin im TV - aber sie 
ist ja sowieso "femseh
geil") - und es gab wü
tende Dementis zu aen ge
nannten Zahlen zum Thema 
Drogen in der Haftanstalt! 
Allerdings wurden unsere 
Zahlen später von der 
Deutschen und der Berliner 
AIDS-Hilfe bestätigt ... ! 

Es ist schon nicht mehr 
erstaunlich, wenn man 
"Reaktionen" von "hilflos 
Agierenden" mit ihrer 

Pflicht vergleicht und 
schließlich bei der Frage 
endet : " ... wer und was 
befähigt sie überhaupt 
noch - eine Vollzugsan
stalt im Jahre 1991 zu 
leiten ... ? 1" 

Woher sollen Inhaf
tierte Orientierungen für 
die Zukunft erhalten, wenn 
sie täglich mit stümperhaft 
Agierenden zu tun haben 
... ?! 

( ... ) 
Aber genug von hier, 

sollte Dir ja auch nur 
einen Einblick in die In
stitution Haftanstalt geben, 
Dir die Problematik eines 
Insassenvertreters oder 
besser gesagt: " ... eines 
verantwortungsbewußten, 
sozial denkenden Inhaf
tierten ... " näher bringen. 
Sicherlich mit dem Wissen: 
\Venn ich hier mal weg 
bin, fragt niemand mehr 
danach, was hier alles 
durch unser Wirken er
reicht wurde .. . ! Ausfüh
rungsvorschriften zu unse
ren Gunsten! Zahlreiche 
kleine Erleichterungen ... 
Die Abwehr versteckter 
Schikanen! Letztlich ge
rade Sondersprecher! I 
Sprechzentren! etc. I etc. 
I etc. 

(. .. ) 
Dein Freund Wemer Fiegel 
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' 
Kunstsammlung 

Hamburger 

Gefange~er 

S EIT 

Herbst 1985. 

2. Bundesdeutscher Kunst
förderpreis rtir kreativ 
t ätige Gefangene ausge
schrieben 

Die 1985 in der Justiz
vollzugsanstalt "Santa FU" 
gegründete 'Kunstsammlung 
Hamburger Gefangener, 
Kunstverein 91 ', hat im 
September den 2. Bundes
deutschen Kunstförderpreis 
für kreativ tätige Gefan
gene ausgeschrieben. Damit 
bindet der Verein an den 
erstmals 1987 ausgeschrie
benen ersten l(unstförder
preis an, der an die Ge
fanqenen-Künstler Andreas 
B., Berlin (Grafik/Zeichnung) 
Norbert F., Neumünster 
(Aquarell) und lrene D., 
\'lillich (Gedichte/Prosa), 
venzeben wurde. Gerade 
die;e Arbeiten, die unter 
dem Motto "Strafvollzug 
und Untersuchungshaft" 
standen, fanden eine bun
desweite Beachtung und 
sind auch auf zahlreichen 
Ausstellungen zu sehen ge
wesen. Bedeutsam dazu war 
uuch die Taschenbuchver
öffentlichung "Kunst aus 
dem Blechnapf", die 1988 
einen Höhepunkt der Samm-
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lung von Kunst aus den 
Gefängnissen aufzuzeigen 
vermochte. 

Der Bundesdeutsche 
Kunstförderpreis hat einen 
ideellen Wert, da er Kern
aussagen über <!-~n Straf
vollzug an die Offentlich
keit befördern kann und so 
dem "Wort" der Inhaftier
ten mehr Gewicht zur Ver
änderung geben kann. Dar
über hinaus war es aber 
durch verschiedene Firmen, 
u. a . durch die Deutsche 
Shell AG und den Rowohlt 
Verlag, möglich, auch 
Preise durch Sachspenden 
zu vergeben. 

Trotzdem der Kunstver
ein 91 mit viel Engagement 
versucht hat, die Kunst 
aus den Gefängnissen mehr 
in das öffentliche Bewußt
sein zu rücken, sind oft 
nur Darstellungsmöglich
keiten am Rand der Ge
sellschaft herausgekommen. 
Darüber könnte man 
sieherlieh streiten, ob die 
Ausstellung von einzelnen 
Arbeiten in den Behörden 
nur "Randmöglichkeiten" 
sind . Die Erfahrung mehre
rer Jahre zeigt jedoch, daß 
Provisorien oft etwas von 

der Bedeutung wegnehmen. 
Aus diesem Grund gab es 
1989 ein Stopp an der 
Kunstsammlung Hamburger 
Gefangener. Eine Phase des 
Überdenkens setzte ein. 
Wesentlicher Grundgedanke 
ist die Formulierung des 
Ex- Kunsthallen- Direktors 
von Hamburg, Prof. Werner 
Hofmann, der dem Förder
kreis des Kunstvereins 91 
angehört : "Es gibt keine 
Knast- Kunst, sondern immer 
die Kunst, die aus unserem 
Leben heraus Gestalt an
nimmt." Daraus resultiert 
auch der Anspruch der 
Gleichbehandlung. Nach 
diesem neuen Denkansatz 
wurde die Kunstsammlung 
und damit auch der Kunst
verein 91 umgestaltet. Da
nach soll es auch in ab
sehbarer Zeit die Möglich
keit geben, diese Situati
onskunst in einer Galerie 
auszustellen. 

An dem ausgeschriebe
nen Kunstförderpreis, der 
für alle künstlerischen Be
reiche gilt, können sich 
alle Inhaftierten in der 
Bundesrepublik Deutschland 
beteiligen. Nähere Einzel
heiten können ab 15. Okto
ber 91 über Info-Blatt ab
gefm·dert werden von: 

Olaf- T. Schroeder 
KHG 
Holstenglacis 3-5 
W-2000 Harnburg 36 

Mit freundlichem Gruß 

Olaf- T. Schroeder 

Hallo Lichtblicker, 

nachdem ich innerhalb 
von 12 Tagen Moabit- Tegel 
-Moabit bereiste, kam ich 
in den sehr zweifelhaften 
Genuß einer - für mich -
Neuheit. Logischerweise 
nal:lm ich von Moabit meine 
Plünnen mit nach Tegel. 
Bei der Rückführung ließ 
ich umständehalber Bedien
stete packen. Als ich dann 
nach 15 '!! Tagen in Moa
bit meine Klamotten auf 
der hiesigen HK 2 ausge
händigt und eröffnet be
kam, daß ich meine Ther
moskannen nicht ausgehän
digt bekäme, glaubte ich, 
mich träte ein Gaul. 

Angeblich sei es Vor
schrift (oder Usus) . Es 
wäre nämlich nicht mög
lich, diese zu kontrollieren 
... Seit wann gibt es in 
Berliner Knästen Gegen
stände, die nicht kontrol
lierbar sind? Konsequen
terweise dürften dann doch 
keine Thermosbehälter ver
kauft werden. Wie sonst 
soll ich "meine Zelle" kon
trollierbar halten, wenn 
ich doch beim Einkauf 
Thermoskannen kaufen 
kann? Demzufolge verstoße 
ich durch den Erwerb der
selbigen Behältnisse konti
nuierlich gegen das 
StVollzG, § 19 Abs. 2. 

Mit den unmöglichsten 
Grüßen 

Wolfgang Hähnel 
JVA Berlin-Moabit 



Fragen zu Loc kerungen (einschlie6 -
li ch Urlaub) 

Frag e 1: Ist es zulassig, 
rungen 101it dem bloßen 

a~ir lecke 
Hinweis auf 

Verwaltungsvorschriften zu versagen? 

Nein . Eine solche pauschale Begrün
dung reicht in keine • Fall aus . Die 
Anstalt 11uß ihr Er•essen durch eine 
ins einzelne gehende Abwägung aller 
i- Einzelfall rar und gegen die ~aß

nah"e sprechenden Uostände aus
üben (h. M.; vgl. A K StVollzG § II 
Rz . 52 11. w. ll . ). 

Frage 2: Darf die Anstalt auch die 
Schwere der Schuld in diese Ab 
wägung einbeziehen? 

Dies ist uhr u111stritten . Von der 
oissenschaft .drd dies "it gut~n 

Gründen abgelehnt, von der Recht
sprechung jedoch grundsätzlich für 
zulässig gehalten ( A K StVollzG 9 I I 
Rz. 56 Ff). ~ber auch die Rechtspre
chung lä Bt Schuldgesichtspun~te illl 
Strafvollzug nor1alerweise nur in 
extre.,en Fällen (insbes. HS -
Gewaltverbrechen) gelten . In den 
•eisten Fällen ist es daher nitht 
chancenlos. sicn dag~gen zu "eh.ren . 
Auch bei lebenslanger Freiheitsstro1fe 
darf die Schuldschwere nach l Ojä h
riger Vollzugsdauer kau~ noch heran 
gelogen werden (OLG Stuttgart StV 
1985, 466). Und in kei"e"' Fall darf 
die Ablehn<.~ng ausschließlich auf 
Schuldgesichtspunkten beruhen (OLG 
Stuttgart NStl 1984, 525) . 

Fr age 3: Ist es 
laubsversagens" 
auszusprechen? 

zulässig, wegen "Ur
eine "Urlaubssperre" 

'i !in . Eine ia voraus für einen be
stir.>">ten ZeitraOJ'> ausgesprochene Ur 
Iaubsverw eigerung ist rechtswidrig, 
weil sie eine im Gesetz nicht vor-
gesehene Disziplinaroaßnahllle dar -
stellen würde {OlG Celle ZfStrVo 
1985, 3H) . Daran andert es nich~s. 

Hnn die Urlaubssperre in •anehen 
Bundesländern als "Nlchteignungsvor
behalt" bezeichnet wird. Über einen 
neuen A ntr.;q "uß daher auch neu 
entschieden ,erden, vooei ein bloßer 
Ver weis auf die "Urlauossperre" nitht 
genügt; vielnehr 11>üssen alle toll> 

Zeitpunkt der neuen Entscheidung 
vorhandenen Gesichtspunkte heran-
gHoqen -erden (vgl. A < StVollzG 
~ 13 Rz. 27 IL •• II . ). 

Frag e 4: lohnt es, gegen locke -
r ungs- od!r Urlaubsentscheidungen 
der Anstalt die Str~Fvollstreckungs

,aa~er anzurufen? 

In der Regel nein . Denn das Gericht 
kann Zl!ar eine rechtswidrige Ent 
\cneidung d!r Anstalt ufh!!ben, nor
llaler .. eise die Anstalt aber nicht 
dazu verpflichten, Lockerungen zu 
erteilen . Ausnah" en vnn dieser Reqel 
sind selten {;,og~nannte Er11eHen~-

Info des 
Strafvollzugsarchivs 

reduzierung auf Null) . 7u.,eist wird 
daher die ~ ostalt nur dazu v~r
pflich:et werden. eine neue Er•es
sensentsclteidung zu treFfen; und die 
Anstalt kann sich dann neue Ableh
nungsgründe ausdenken. Es e • pfiehlt 
sich daher gerade bei Lockerungen, 
alle anstaltsinternen 1\öglichk eiten 
voll auszuschöpfen (Ansprechen von 
freundlichen Bea~~>ten; Ansprechen des 
~nstaltsoeirats; Einschaltung von 
Vollzugshelfer" etc.). Eio 11ichtiges 
Zwisct,enziel • uß es datei sein, daß 
Lot kerungen im Vollzugsplan zeitlich 
festgeschrieben werden. 

Fragen zu• Bewährungswiderruf 

Frage 1: Oarf eine Bewährung wegen einer 
angeblichen neuen Straftat widerrufen 
werden, bevor diese rechtskräftig abgeur
teilt worden ist? 

Nein . In fast al Jen Lehrbüchern und Kolll
•entaren steht allerdings nach wie vor, 
daß es ausreicht, wenn das widerrufende 
Gericht von de• Vorliegen einer neuen 
Straftat überzeugt ist. Die Europäische 
Kouission für Henschenrec~te hat jedoch 
neuerdings Zweifel daran geäußert, ob 
diese Auslegung von § 56 StGB ~it Art. 6 
Äbs. 2 EHRK (Unschuldsver:>utung) verein
bar ist (EuGAZ 1g99, 212). Und in der 
Folge hat das OLG Celle seine eigene 
Rechtsprechung zu dieser Frage geändert 
und eine rechts~räftige neue Verurteilung 
zur zwingenden Voraussetzung eines Bewäh
rungswiderrufs nach § 56 f Abs. 1 Ziff. I 
StGS erklärt (Recht und Psychiatrie 1990, 
S. I 76) . Ähnlich hat sich auch der Gene
ralstaatsanwalt von Schleswig-Holstein ge
äußert {Ostendorf StV Jg90, 230) . 

Frage 2: Heine Bewährungszeit ist schon 
abgelaufen . Dennoch soll jetzt nachträg
lich die Bewährung widerrufen werden. 1st 
das zulässig? 

Grundsätzlich ist das zulässig, wenn "der 
Verurteilte in der Bewährungszeit eine 
Straftat begeht und dadurch zeigt , daß die 
Erwartung, die der Strafaussetzung zu
grundelag, sich nicht erfüllt hat" (§56 f 
Abs . 1 Ziff . l StGB) . Unzulässig ist du 
Widerruf allerdings ir;amer dann, wenn die 
Strafe nach Ablauf der Bewährungszeit er
hHen worden ist; dazu bedarf es eines 
ausdrücklichen Gerichtsbeschlusses (9 56 g 
StGB) . Der bloße Ablauf der Bewährungszeit 
hindert den Widerruf nicht; und es gibt 
auch keine gesetzliche Regelung darüber, 
wie schnell nach Aolauf der Bewährungszeit 
der Widerruf erfolgen •uß. Allerdings gilt 
auch für den Bewährungswiderruf das Ver-
zögerungsgebot (welches aus der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention abzu-
leiten ist) . Der Widerruf ist daher unlu
_ässig, wenn die Entscheidung ungebührlich 
lange hinausgezögert worden ist und der 
Verurtei I te •i t ihr nicht ~ehr zu rechnen 
braucht (OLG Celle, StV 1987, 30; OLG 

Braunschweig, StV 1983, 72; OLG Dussel
dorf, GA 1983, 87J. Ob ein Widerruf <~ehr 
als ein Jahr nach Ende der Be~<ährungszeit 

erfolgen darf, iH u11stri tten; gegen so 
späte Widerrufe sind Rechts~ittel aus
sichtsreich (analoq 9 56 g Abs . 2 StGB; so 
auch }chön'<e/Schröd~r-Str'ee ~ 56 c Rz. 13 
" · v. rl.) . 

Frage 3: Kann ein rechtskräftiger Bewäh
rungswiderruf durch das Gericht wieder 
rückgängig ge•acht werden? 

Aus de• Gesetz ist keine solche llöglich
keit zu erkennen . Und in der Praxis findet 
so etwas bisher wohl auch kau• statt. Es 
qibt aber vereinzelte Stio•en in der Lite
ratur, die eine Aufhebung eines Bewäh
rungswiderrufs für zulässig halten 
(Peters, JR 1979, 1&1; Groth, MOR 1980, 
595). Man kann es also versuchen, auch 
wenn die Chancen nicht gro6 sind . 

Strafvollzugsarchiv, F6 6, Universität 
Breeen, 2800 Breeen 33 (Februar 1991) 

Fragen zu• Zahnersatz 

Frage 1: Haben Gefangene i~ Strafvollzug 
Anspruch auf Zahnersatz? 

Ja (§ 58 Satz 2 Ziff. 2 StVollzG) . An
träge sind an den Anstaltsarzt zu richten . 

Frage 2: Was steht rnir dabei mindestens 
zu? 

Gefangene sind in dieser Frage den Ver
sicherten de r gesetzlichen Krankenkassen 
gl ei ehgestell t ( § 61 StVollzG) . Nach der~ 
Sozialgesetzbuch V (Gesundheitsrefor•ge
setz) ist der Ersatz in ausreichender. 
zweck•äßiger und wirtschaftlicher ~eise 
auszuführen und darf das ~aß des Notwendi
gen nicht überschreiten {§ 12 SGB V) . 

Frage 3: Wer hat die Kosten zu überneh3en? 

Das StraFvollzugsgesetz läßt eine klare 
Aussage zu dieser Frage verüssen . Es 
heißt dort lediglich, daß die Landesju
stizverwaltungen durch Verwaltungsvor
schriften "die Höhe der Zuschüsse zu den 
Kosten . . . oei der Versorgung rni t Zahn
ersatz" besti,.•en . "Sie können bestiuen, 
daß di~ gesa•ten Kosten überno .. en werden" 
{~ 62 StVollzG). Die Höhe der nor~alen 

Bezuschussung beträgt z. 8 . in Breaen und 
Ha11burg 80 %, in Thüringen hingegen nur 
60 %. Für di e restlichen Kosten sehen die 
Verwaltungsvorschriften grundsatzlieh eine 
Eigenbeteiligung der Gefangenen vor . Unter 
Umständen wird ait dem Gefangenen eine 
Ratenzahlung durch Abzüge vom Hausgeld 
vereinbart . Manch•al gestattet der An
staltsleiter auch das Überbrückungsgeld 
dafür (nach § 51 Abs. 3 StVollzG) in An
spruch zu neh~en . 

Frage 4: Gibt es Fälle . in denen die An
stalt die gesa•ten Kosten übernehaen Guß? 

ln den Verwaltungsvorschriften der Länder 
ist dies nur ausnah"sweise , bei "BedürF
tigkeit" möglich . Und auch dann ist die 
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volle Übernahme meist in das Ermessen der 
Anstalt gestellt (z . B. VV Thüringen vom 
25 . 3. 1991) . Juristisch ist dies noch sehr 
umstritten . Das OlG Ham• hat festgestellt, 
daß es nicht sachgerecht wäre, wenn ein 
Gefangen~r "über lange Zeit hinaus ledig
! ich auf sein Taschengeld verwiesen wird 
und ih~ VOQ Arbeitsentgelt (~ 43 StVollzG) 
ständig die Raten für die Kosten des Zahn
ersatzes abge zogen werden" (StV 1991, 
174) . »an kann auch arguc:~en t i eren, daß 
nach den i\ngleichungsgrundsatz (§ 3 Abs . I 
StVollzG) auch bei Strafgefangenen die 
Härtefallregelung des § 51 Sozialgesetz
buch V herangezogen werden muß (M . Alex, 
StV 1991 , 175 f) . Danach liegt dann eine 
unzu~utbare Belastung vor, wenn das an
rechenbare Einko~:~men weniger als 40 % des 
durchschnittlichen Arbeitseinko~~ens aller 
Versicherten beträgt, was bei Strafgefan
genen (5 %) stets der Fall ist . 

Frage 5: Wann nuß das Sozialamt die Rest
kosten tragen? 

Wenn die Anstalt die Kosten nicht in 
voller Höhe überniQ~t und der Gefangene 
über keine eige~en Mittel verfügt, die er 
nach Sozialhilferecht einzusetzen ver
pflichtet wäre. Der Antrag 11uß beirn zu
ständigen Sozialaat rechtzeitig vor Be
Qinn der Behandlung gestellt werden, so
bald die Anstalt entschieden hat, daß sie 
nur einen Teil der Kosten ü-bernimmt (vgl. 
dazu int einzelnen Albrecht Bühl : Sozial
hilfe für Betroffene von A- Z. Künchen 
:gaB) . Nicht erforderlich ist dafür, daß 
der Gefangene vorher gegen die Anstalts
enrscheidung vorgeht . 

Fragen zu• Gnadengesuch 

Frage 1: ~ann ist es sinnvoll, einen Gna
denantrag (Gnadengesuch) zu stellen? 

Ein Gnadengesuch ist im~:~er dann sinnvoll, 
wenn alle rechtlichen Möglichkeiten ausge
schöPft sind, das Ergebnis aber offensicht
lich ungerecht ist, sich als "außergewöhn
_iche Härte" darstellt. Das heißt einer
se·its, daß praktisch alle fragen des 
Strafrechts "gnadenfähig" sind . Oie Gna
denbehörde wird aber in der Regel verlan
gen , daß zunächst die von den Gesetzen 
vorgesehenen noroalen rechtlichen Wege be
schritten werden . Gegen die Art und Höhe 
einer Str~fe hat es keinen Sinn Gnadenan
träge zu s te I! eo, so 1 ange noch die 
qechts~ittel der Berufung und Revision 
nöglich sind; erst gegen ein rechtskräfti
oes Strafur tei I kann der Gnaden~eg sinn
;~11 sein. Haftunterbrechung wegen Haftun
fähig~eit ist bei der Staatsanwaltschaft 
als Vollstreckungsbehörde gemäß ~ 455 Abs . 
t StPO zu beantragen usv . ; eine Haftunter
brechung aus anderen Gründen als Haftunfä
hig~eit (z . 8. zur Erledigung dringender 
ge~chi3ftliche r oder fa.,iliärer Angelegen
heiten) ist dagegen i" Gesetz nicht vor
gesehen und kann daher (allenfalls) direkt 
i~ Gn~denwege erfolgen . Ein Antrag auf 
vorzeitige Entlassung zur Bewährung sollte 
zunächst bei der Strafvollstreckungskamoer 
oittels H?lbstraFenqesuch (~ 57 Abs . 2 

18 'der Iichtblick' 

StGB) bzw. Zweidrittelgesuch (§ 57 Abs. I 
StGB) gesteilt, bei Lebensläng lichen über 
§ 57 a StGB ; vorher wird ein Gnadengesuch 
nur ganz ausnahmsweise sinnvoll sein, wenn 
näull ich schon die Benutzung der nor~:~alen 

Wege eine ganz außergewöhnliche Härte dar
stellen ••ürde . 

Frage 2: Wer ist für die Entscheidung von 
Gnadenanträgen zuständig? 

Oie Gnadenordnungen der Bundesländer sehen 
unterschiedliche Zuständigkeiten für die 
Entscheidung von Gnadengesuchen vor . In 
den ~eisten Bundesländern ist normaler
weise die Staatsanwaltschaft, die für das 
Strafverfahren zuständig war, auch für die 
Entscheidung der i~ RahDen des Verfahrens 
gestellten Gnadenanträge zuständig. Etwas 
anderes gilt allerdings in Haoburg , wo 
eine eigene, von der Staatsanwaltschaft 
unabhängige Gnadenbehörde existiert. 

Frage 3: Kann ich mich mit einec; Gnaden
gesuch auch an den Bundespräsidenten wen
den? 

tlorcalerweise nein . Denn de!ll Bundespräsi
denten steht nur das Begnadigungsrecht des 
Bundes zu (Art . 60 Abs . 2 GG) . Oieses ist 
in erster Linie gegeben, wenn der Bundes
gerichtshof eine Strafsache in erster In
stanz entschieden hat (Anordnung des Bun
despräsidenten über die Ausübung des Be
gnadigungsrechts des Bundes vom 5. 10.1965) . 
Gleiches gilt für Strafen auf die ein 
Oberlandesgericht in erster I nstanz "in 
Ausübung von Gerichtsbarke i t des Bundes" 
erkannt hat (Anordnung vom 3.11 .1970) . 

Frage 4: Was kann ich tun, wenn "ein Gna
dengesuch abgelehnt wird? 

Gegen ablehnende Gnadenentscheidungen ist 
die Beschwerde an die jeweils nächsthöher e 
Instanz mögl ic h. Diese Beschwerde ist eine 
Dienstaufsichtsbeschwerde, d. h. sie ist 
weder an eine bestia~te For~ gebunden, 
noch Duß sie innerhalb einer bestimmten 
Frist eingereicht werden . Es e•pfiehlt 
sich dennoch, die Beschwerde schriftlich 
und möglichst bald einzureichen . Während 
für Dienstaufsichtsbeschwerden generell 
der Jur istenspruch "for01los , fristlos, 
Frucht 1 os" gilt, können Gnadenbeschwerden 
durchaus sinnvoll und erfolgversprechend 
sein . Dies gilt insbesondere für die Frage 
der vorzeitigen Entlassung, wo ein ohnehin 
gut begründetes Gnadengesuch durch Zeitab
lauf noch überzeugender geworden sein 
kann . Die Ablehnung eines Gnadengesuches 
kann grundsätzlich nicht vor den Gerichten 
angefochten werden (BVerfGE 25, 352) . 

Strafvollzugsarchiv, FB 6, Universität 
Bre•en, 2800 Bre•en 33 ("ai 1991) 

Gepl ante Änderung des Strafvollzugsgesetzes 

Wie uns erst jetzt bekannt geworden ist, 
hat das Bundesministerium der Justiz i • 
Juni die Landesjustizverwaltungen um 
Stellungnahme zu einer geplanten Änderung 
des Strafvollzugsgesetzes gebeten . Es han
delt sich um einen vorläufigen Referenten-

entwurf (Stand 25 . ~ärz 1991) für ein 
"Viertes Gesetz zur Änderung des Straf
vollzugsgesetzes (StVollzÄndG 4) 11 • 

Der Entwurf enthält fast ausschließlich 
Regelungen i~ Zusammenhang mit dem Daten
schutz . Der umstrittene Gesetzentwurf zur 
Änderung des Strafvollzugsgesetzes (Bl 
Ors . 11/3594) wird also vorläufig nicht 
wieder aufgenommen . Allerdings will der 
Gesetzgeber auch nicht die seit 15 Jahren 
im Gesetz vorhandenen Refor111- Best imQungen 
(Aufnahme der Gefangenen in die Kranken
und Rentenversicherung; Erhöhung des Ar
beitsentgelts etc . ) endlich in Kraft 
setzen . Statt dessen soll jetzt versucht 
werden, den Vo! !zugsver••altungen zu einer 
unangreifbaren Rechtsgrundlage für eine 
Reihe datenschutzrechtlich problegatischer 
Situationen zu verhelfen. 

Oie Regelungen betreffen insbesondere fol- , 
gende Sachverhalte : 

- Einholung von AuskünFten Ober Besucher 
bei deren HeimatgeQeinden; 

- Paketmarken (welche gegenüber der Post 
enthüllen, daß es sieh bei de" E ~:~pfänger 

ua einen Gefangenen handelt}; 

- Erhebung, Verarbei tung, 
Daten über Gefangene; 

Nutzung von 

- Zugänglichkelt von Gefangenendaten in
nerhalb der Anstalt ; 

- Weitergabe von Gefangenendaten an an
dere Behörden (Agtshilfe); 

- Auskünfte an Außenstehende, ob eine Per
son sich als Gefangene(r) in der Anstalt 
aufhält; 

- Sicherung von Dateien und Akten gegen 
unbefugten Zugang und Gebrauch ; 

- Aufbe~ahrungsfristen, löschung , Sperrung; 

- Akteneinsicht , Auskunft an die Betrof-
fenen; 

- Zugang zu Gefangenendaten für wissen
schaftliche Zwecke . 

Weiterhin nicht in Kraft treten soll ~ 5 
Abs . I StVollzG {Verbot der Anwesenheit 
anderer Gefangener i ~> Aufnahmeverfahren} ; 
statt dessen soll jetzt auch der im Gesetz 
vorgesehene, aber längst überschrittene 
Ter111in ( 1983) für das lokrafttreten ge
strichen werden . 

Als begrüßenswerte VorschriFt aus der 
Sicht von Gefangenen könnte ~an es an
sehen , daß in Zukunft auch Briefe an die 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 
Länder keiner Überwachung unterliegen 
sollen . Es stellt sich allerdings die 
Frage, warum nicht Briefe an Behörden und 
Gerichte ganz generell von der Zensur aus
genommen sind . 

Es ist beabsichtigt , für die erste Septe"
berhälfte 19g1 zu einer Besprechung des 
Entwurfs nach Sonn einzuladen. Auf die Er
gebnisse darf ~an gespannt sein . 

Strafvolllugsarchiv, FB 6, Universität 
Bre•en, 2800 Bre•en 33 (August 1991) 



Pressemitteilung: 
Justizsenatorin stellt sich vor 
die Vollzugsbediensteten 
Mit großer Empörung hat die Ber
liner Senatorin für Justiz, Prof. Dr. 
jut ta Limbach, einen Zeitungsbericht 
vom 7. August 1991 zur Kenntnis ge
nommen, mit dem Vollzugsbedienstete 
des Landes Berlin in ungeheuerlicher 
\\leise verunglimpft und in Mißkredit 
gebracht werden. Es sei geradezu er
schreckend, in welcher \!/eise Straf
tätern Aufmerksamkeit geschenkt 
werde . die mit ihren anonvmen 
Attacken lediglich das Ziel ver-
folgen, besonders pflichtbewußte 
Beamte der Justizvollzugsanstalt 
Tegel persönlich zu treffen und 
zu verunsichern. Die Justizvollzugs
bediensteten in Berlin verdienten fUr 
ihre aufopferungsvolle und außer
ordentlich schwierige Arbeit jede nur 
denkbare Unterstützung und den 
Schutz vor ungerechtfertigten An
griffen in der Öffentlichkeit. Es 
könne nicht angehen, daß, wie der 
Redakteur ausdrücklich eingeräumt 
habe, schon seit längerer Zeit be
kannte Informationen verwertet 
werden, ohne daß in der Sache kon
kret recherchiert worden sei. 

Im einzelnen wies die Justizsenatorin 
auf folgendes hin: 

Soweit in dem betreffenden Artikel 
die Behauptung aufgestellt wird, daß 
ein Teilanstaltsleiter und ein ste\1-
vertretender Vollzugsdienstleiter in 
der Justizvollzugsanstalt Tegel vor
bestraft seien, so ist dies eindeutig 

falsch und muß scharf zurUckgewie:_ 
sen werden. Auch die Behauptung, 
ein Mitarbeiter der Anstalt hätte 
verbotenerweise eine Schußwaffe im 
Fahrzeug in die Anstalt eingebracht, 
ist eindeutig widerlegt. Ein solcher 
Verdacht ist vor einiger Zeit schon 
einmal aufgetaucht und hat zu um
fangreichen Untersuchungen gefUhrt, 
die eindeutig ergaben, daß ein sol
ches Fehlverhalten eines Bedienste
ten nicht vorlag. 

Zu den Vorfällen im Zusammenhang 
mit drei Bediensteten des allgemeinen 
Vollzugsdienstes in der Just izvoll
zugsanstalt Tegel, die in dem Bericht 
der Zeitung erwähnt werden, machte 
die Senatorin darUber hinaus auf fol
gendes aufmerksam: 

\Vie aufgrund ausführlicher Presse
berichterstattung seit langem be
kannt ist, trifft es zu, daß z. Zt. 
ein früherer justizvollzugsbedienste
ter in der Justizvollzugsanstalt 
Moabit inhaftiert ist, der am 14. 
August 1989 wegen zweier schwerer 
räuberischer Erpressungen in den 
Jahren 1984 und 1985 zu einer 
Gesamtfreiheitsstrafe von sieben 
Jahren verurteilt worden ist. Seit 
Juni 1987 ( !) ist dieser frühere 
Beamte nicht mehr Bediensteter der 
Berliner Justiz. 

Am 11. Juni 1991 bat ein Bedienste
ter der Justizvollzugsanstalt Tegel 

(Berliner Morgenpost vom 7.8.1991) 

nach Angaben der Justizsenatorin um 
seine Entlassung aus dem Beamten
verhältnis auf Probe. Diesem Antrag 
sei noch am selben Tage stattgege
ben worden. Der frühere Bedienstete 
sei in Verdacht geraten, verbotene 
Gegenstände in die Anstalt einbrin
gen zu wollen. Wegen dieses Vor
gangs werden staatsanwaltschaftliehe 
Ermittlungen geführt, so daß nähere 
Einzelheiten nicht mitgeteilt werden 
können. 

Ein am 31. Oktober 1990 in den 
Ruhestand versetzter früherer Voll
zugsbeamter sei im Juli 1991 von der 
Staatsanwaltschaft wegen Bestech
lichkeit und Vorteilsannahme an
geklagt worden. Zugrunde li.ege u. a . 
der Verdacht, von einem Inhaftierten 
Bargeld für das verbotene Einbringen 
eines Fernsehgerätes angenommen zu 
haben. 

Die Senatorin für Justiz bezeichnete 
diese Vorgänge als unerfreulich. Sie 
hätten jedoch nichts mit der gegen
wärtigen Situation in den Berliner 
Vollzugsanstalten zu tun, denn diese 
Vorfälle lägen zum Teil viele Jahre 
zurück. Die Behandlung der Verfeh
lungen einzelner Bediensteter in der 
Vergangenheit durch die zuständigen 
Justizorgane beweise, daß hier abso
lut korrekt vorgegangen und Pflicht
verletzungen prompt geahndet wUrden. 
Es sei jedoch - wie auch in anderen 
Berufszweigen falsch, von dem 
Fehlverhalten vereinzelter Bedienste
ter Vorwürfe gegen einen ganzen Be
rufsstand abzuleiten. Vielmehr hätten 
die Vollzugsbeamten in Berlin Lob 
und Anerkennung verdient. 

Senatsverwaltung für Justiz 
- Pressereferat -
Burghart 

Gefängniswärter hinter Gitter 
Skandale in der Haftanstalt reißen 

nicht ab - Ist der Leiter vorbestraft? 
Ein ehemaliger justizvollzugsbe· 

diensteter in eioer Berliner Haftan· 
stal t hat seine Rolle getauscht: Statt 
Häftlinge zu bewachen. sitzt er jetzt 
selbst hinter Gittern. Der Beamte 
hatte außerhalb der Anstaltsmau· 
em an einem Raubüberfall teilge· 
nommen und war dafür zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt worden. 
Die sitzt er jetzt in der Vollzugsan· 
stah MoabH ab, wie justiz.spreche· 
rin jutta Burghart gestern auf An· 
frage be!tatigte. 

Der Bedienstete gehört zu insge· 
samt drei Vollzugsbeamten, die in 
let~ter Zeit wegen Verwicklung in 
strafbare Handlungen unangenehm 
aufgefallen sind. In einem Fall hat· 

te ein Beamter von sich aus gelclln· 
digt. Gegen ihn laufen jetzt staats· 
anwaltliehe Ermittlungen .. wegen 
des Verdachts des unerlaubten Ein· 
bringcns von Gegenständen in die 
Haftanstalt". Welche Gegenstände 
das waren. wurde nicht gesagt. 

Ein dritter Bediensteter. gegen 
den ebenfalls staatsanwa\lliche Er· 
mittlungen laufen. sei inzwischen 
pensioniert worden. teilte die Ju· 
suzsprecherin weiter mit. Was die· 
sem Beamten vorgeworfen wird, 
war gestern nicht zu erfahren. 

jutta Ourgbart äußerte . sich zu 
Vorwürfen gegen die justizvcrwai· 
tung mit Justizsenatorin Jutta l.im· 
bach [SPO) an der Spitze. die in 

einem Brief an die Berliner Mor· 
genpost von der Insassenvertretung 
der Teilanstalt VI in der Haftanstalt 
Tegcl erhoben worden waren. Dar· 
in hieß es, die Verwaltung babe der 
Offentlichlceil verschwiegen, daß 
vier Vollzugsbediens tete "beim 
Einbringen unerlaubter Dinge er· 
wischt" und daraufhin vom Dienst 
suspendiert worden seien. 

Oie Insassenvertretung vermute· 
te. daß es sich bei den .unerlaubten 
Dingen" um Orogen gehandelt hat 
und begsündete dies mit dem Hin· 
weis darauf. daß "andererseits ein 
stellverttetendcr Teilanstaltsleiter 
(II) verbotenerweise eine Schuß. 
waffe im Fahrzeug mit in die JV/\ 
Tegel einbrachte. ohne dafür diszi· 
pliniert .z.u werden". 

ln einem anderen Schreiben el· 
nes Haft\ings an die Berliner Mor· 

genpost wird es als .. skandalcs· be· 
zeichnet. .daß ein mehrfach Vorbe· 
s11after Leiter einer Teilanstalt der 
Justizvollzugsanstalt Tegel ist". 
Vorbestraft sei .. auch der stellvcr· 
tretende Vollzugsdienstleiter·. 

Zu diesen Vorwürfen erlehirte 
jutta Burghart, die angeblich in die 
Haftnn~talt mitgebrachte Waffe sei 
.eine glatte Lüge". Bezüglich der 
angeblich vorbestraften leitenden 
Justizbeamten sagte sie. man könne 
und durfesich generell zu Persona· 
I-angelegenheiten nicht außem. 
Die beamtenrechtlichen Vorschnf· 
ten regelten allerdings. daß nur je· 
mand. der über ein jabr Freiheits· 
strafe erhalten hat, aus dem Dienst 
entfernt werden mtisse. Von einem 
angeblich suspendierten vierten 
Vollzugsbediensteten wisse man 
nichts. Jörg Meißner 
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(Der Tagesspiegel vom 16.8.1991) 

"Hier teilen sieb 60 Gefangene 
eine bis zwei Spritzen" 

(Die Tageszeitung vom 17.8.1991 ) 

Limbach verteidigt Droge 
Tegeler Häftlinge fordern Maßnahmen gegen Drogen und AIDS 

ln der Justizvollzugsanstalt (NA) Tegel Als ebenso wichtig sieht es die G!V an. 

Justizsenatorin wütend über die Beschuldigungen der Inhaftierten 
Häfttinge konsumierten Heroin I Ausgabe von sterilen Spritzen un 

konsumieren nach den Schätzungen der der Ansteckungsgefahr von AfDS und 
Gefangenenvertretung 90 bis 95 Prozent Gelbsucht Im geschlossenen Vollzug vor
der Häftlipge Haschisch, Alkohol oder Ta· zu beugen. Die Zahl der Betroffenen nehme 
·bleuen. Etwa 500 Häftlinge .druckten· He- in erschrecktmdem Maße zu. .Da tickt eine 
roin. Das wäre fast jeder zweite Gelange· Zeitbombe·. so ein Häftling. Die Gefange
ne. 200 von ihnen seien HIV-infiziert, mehr nenvertreler fordern. sterile Spntzen aus
als 20 Gefangene litten an GelbsuchL zugeben . .Hier teilen sich 60 Gefangene 

Berlio. Justiz.sen.atonn Ju11a üm
bach (SPD) bedauen es. daß d1e ln
~assen der Justizvollzugsanstalt 
(JV A) Tegel dre gestrige ·l'resse
konferell2 benu~L haben, um das 
Drog~nproblem in der 1V A Tegelzu 
überzerebnen und pflkh1bewußte 
Beamteder JY A persönlich zu attak
kieren uod zu verunsichern•. Die ge
nannten Zahlen über Drogenabhän
gige und Aids-Kranke seien Ober· 
höht, eine Erhebung im Februar die
senJahreshabe ergeben, daß263 und 
nicht 500 Insassen Heroin oder Ha· 
sch1sch konswruenen. 

eher der Deutschen Aids-Hilfe auf 
Nachfrage die von den Insassen ge· 
nannten Zahlen 

anderem die Ausgab 
Spritzen nicht mehr 
drohung gestellt werc 
die Auslegung des be 
setzes in Juristlnnenk. 
ten ist. • Wenn im Kna. 
zenverteilt werden, s• 
die Gelegenheit. Be1 
zu mißbrauchen. sono 
genbeit ist schon da•, 
der Rechtsabteilung • 
Aids-Hilfe, Friedrich 

JusllZpressesprecherio Jut1a 

Angesichts dieser Zahlen luden Getan- eine bis zwei Spntzen. Da 1st es kem Wun
gene und Insassenvertreter der NA ge· der. daß sich immer mehr Insassen inhzle
slem zu ihrer mittlerweile dritten Presse- ren." 
konferenz hinter die Gefängnismauem Anders. als von der Gefangenenvertre
ein. S1e kritisierten die .jahrelange Untä- tung beklagt. erwägen Anstaltsleitung und 
tigkeit" der Anstaltsleitung und der Po!iti- Justiz durchaus ahnhebe Maßnahmen zur 
ker .• Wir wollen nicht, daß das Drogenpro- Bekampfung des Drogenproblems. So will 
blem hochgepuscht wird, sondern daß Anstaltsleiter Klaus Lange-Lehngut schon 
endlich etwas geschieht". so der Sprecher seit geraumer Zeit drogenabhäng1ge Ge
der lnsassenvertretung. iangene aus der Anstalt herausnehmen 

Burgbanteilte ferner mit, daßwegen 
der vielen Fälle von versuchlern Dn>
genschmuggelauf die Kontrollen der 
Besucher nicht verzichtet werden 
könne. Als ·glane Lüge• bezeichnete 
sie die Behauptung. daß bei Justiz
bediensieton grö6ere Mengen He
roin getuoden worden ~ien. Gegen 
keinen Vollzugsbediensteten lägen 
diesbezugliehe Ennittlungeo vor. 

Ähnlich verhält e< 
Ausgabe von Methac 
midon. DieJustizbeh< 
medizinisch indizien. 
und unter sttenger ä 
trolle substiruieren, 
Aids-Hilfe den Zugalli 
tionfiirallelnten:ssen. 
Umsuitten ist hierbe 
medizinischen lod 
Baumhauer gilt Pro~ 

Die eingeführten verschärften Konttol- und an einer anderen Stelle unterbnngen. 
Jen der Besucher seien nicht geeignet, Ab- maglieherweiSe in der Frauenhaftanstalt 
bille zu schaffen .• Wir wissen längst, daß Plötzensee. Bislang schettertl' der Plan Je· 
nur ein geringer Anteil der Drogen auf d1e· doch stets an der Weiterverlegung der 
semWeg nach Tegel kommt: Einzige Fol- weiblichen Gl'fangenen. 
ge der zum Teil inumen Untersuchungen Auch uber die Vergabe von stealem 
sei die Gefährdung der sozialen Kontakte. Spntzbesteck macht s1ch die JustlzverwaJ
Etliche Frauen kamen nur noch ungeme tung Gedanken. D1e eigens zur Überpro
oder gar nicht mehr. Andere !Jeßen inlWi· !ung dieser Frage emgesetzte Arbeitsgrup
schen ihre Kmder zu Hause . • Wir bu~ten pe begrußt eme Ausgabe sauberer Spnt· 
an. uns vor und nach '"nem Besuch unter- zen, sieht allerdings rechtliche Hinder
suchen zu lassen·, sagte der Sprecher der nisse. Die Justizsenatorin selbst will sich 
Gesamtinsassenvertretung (GIV) Darrut derzeit nicht außem 

Über die Zahl der mit H1V infi· 
z1enen Gefangenen ließen sich keine 
Angaben machen, da die Untersu
chungsergebnisse der ärztlichen 
Schweigepflicht unterlägen und we
der dem VoUzugspersonal noch der 
Verwalrung bekanntgegeben wur
den. Hingegen bestätigte ein Spre-

Die von der Insassenvertretung 
geforderte Ausgabe von sterilen 
Spritzen komme aufgrunddes Betäu· 
bungsmittelgesetzes rucht in Be
U'Bcht. Dieses verbietet Gelegenhei
ten zum Zugang zu Betäubungsmit
teln. Die Justizsprt<:herin verwies 
aber auf eine dem Bundestag \'Orlie
gende GeseuesnoveUe, in der unter 

(Vc 

(Berliner Morgenpost vom 15.9.1991) s 
erubrige SICh eine Kontrolle der Besucher Der Bundesrat hat mittlerwelle eine In-
liD jetZigen Umfang. H1at1Ve zur Anderung der entsprechenden 

Die Tatsache. daß fast alle Drogenstraf- Vorschti!t gestartet Das Ergebnis steht 
täter ruckfällig wurden. belege die Un· noch aus. Wie aus dem Bonner Gesund· 

Methadon kostenlos 
auf Krankenschein? V 

J tauglichkeit des bisherigen Konzepts. Da- heitsmmisterium zu erfahren war, llnter- BM/AP Osnabrück. 15. Sept. 
bei gebe es, so der Sprecher, eme Reihe an- stutzt Ministerin Gerda Hasselfeldt die ge- Die umstrittene Ersai.Zdroge Me-
derer :'vlaßnahmen. mit denen man dem plante GeseLzesanderung. tbadon soll nach Angaben der Kas· 
Drogenproblem 1·iel "irkungs,·oller bei- Jn der Zwischenzeit hat auch Jugcndse- senärztlichen Bundesvereinigung 
kommen konne. I nator Thomas Krüger seine Unterstützung bereits ab Oktober unter bestimm· 

. Als erstes milssen WII erkennen. daß bei der Orogenbekämpfung zugesagt. Er ten Bedingungen ':lßd unter Auf-
Drogenabhangige krank smd. Es sei unbe- 1-tll sich vor allem dafur einsetzen. in hat- sieht befähigter Ante kostenlos 
greill1ch, daß Alkoholabhimgige als kran· tterten Drogenabhängigen .so schnell Wie auf Krankenschein an Reroinsüch· 
ke Menschen angesehen. DrogenabhängJ- moglich die Chance externer Thetapie· zu tige abgegeben werden. 
ge dagegen knmmalisien "'urden. Dro- ~ bieten. Wie es in emer am Donnerstag ver- Auf eine entsprechende verbind-
genabbangige gehörten mcht in den Voll- breiteten Erklärung he1ßt. ge~6re dazu liehe Richtlinie hat sich der ~Se-
zug. Zumindest aber se1 es erforderlich. die auch. die .Möglichkeiten vorzetuger Ent- meinsame Bundesausschuß aer 
Betroffenen ,·on den anderen Gefangenen lassungen und Vollzugslockerungen flexi- Ärzte und Krankenkassen geeinigt. 
getrennt unterzubnngen. um s1e dort ge- bter· zu gestalten Er künd1gte an, dem- Der Chef der Bundesvereinigung. 
zielt zu behandeln. Außerdem musse er- nächst em .Konzept für ein offenes Bera· Ulrich Oesingmann. sagte. nach 
neu! uber d1e Vergabe __ von Methadon I tungsang~bot auf den Stationen der Ge- den bisherigen Gesprachen gehe er 
nachgedacht werden. ( Suddeutsche fangenen vorzulegen. bew davon aus, daß das Bundesgesund-

Zeitung vom 31.8./1.9.1991) _ heitsministerium zustimmen wer-
Sch leswig-Holstein führt (Der Tagessp1egel vom 12.7.199Uae. Oesingmann bezeichnete die 

Täter-Opfer-Ausgleich ein Vollzugsbeirat will neue Riebtlinie als .ein~n .. m~d~z.inisch 
Kiel (AFP) - Schles".~g-Holstein führt als 
erstes Bundesland flächendeckend einen 
Täter-Opfer-Ausgleich bei Erwachsenen 
ein. Generalstaatsanwalt Ostendorf erklär
te, bei mittelschweren Vergehen. die mit 
Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr bedroht 
seien. sollten I'Om !. September an Vermitt
lungsstellen versuchen. zwjscheo den Be
teiligten einen Schadenersatz oder em 
Schmenensgeld gütlich auszuhandeln. Op
fer müßten so ihre Interessen nieht erst 
nach .'\bschluß des Strafverfahrens aui 
dem Zivilrechtsweg durchsetzen. Außer
dem werde die Justiz entlastet. Bisher gebe 
es den T'ater-Opfer·Ausgl~ch nur im Ju· 
gendstrafrecht. (Der Tagesspiegel 

vom 11.8.1991) 

Jeder dritte Antrag auf 
Therapie wird abgelehnt 

• • vernünftigen Emsheg" Mtt 1hr wer-
Anti-Drogen-Strategien de künftig auch fiir Arzte eine Kol-

Anges1chts der spekulativen und unge· 
nauenAngaben über den Umfang des Dro-
genproblems in den Berliner Haftanstalten Rein represstve Maßnahmen hält das 
sei es an der Zett. den tatsachlichen Um- Gremium für ungee1gnet. das Drogenpro
fang des Drogenmißbrauchs und seine blem emzudammen. Seme M1tglleder piä
Ausvmkungen auf d1e Haft zu untersu· dieren dafür. die Erfahrungen vollzugsun
chen. Das forderte der Vorstand des Berli- abbangtger Drogen- und Suchtfachleute 
ner Vollzugsbelrats in emer Pressemitte1- zu nutzen, Der Kampf gegen die Drogen 
lung, solle auch keineswegs ein Ende des affe-

Auf der Grundlage einer solchen Unter- nen Vollzugs bedeuten Oie Risiken dieser 
suchung se1en differenzierte Strategien .:u Vollzugsform seien genng im Vergleich zu 
entwickeln. wte der Strafvollzug seiner denen eines geschlossenen Vollzugs, bei 
Aufgabe gerecht werden konne. Gefange· dem die Gefangenen kaum lernen körm
ne zu einem straffreien Leben nach der ten. wje man ein straflreies Leben führt. 
Hait zu befahigen. Der Vollzugsbeirat wird Justizsenaterio Limbach erktärte dazu, 
von der Senatsl'erwaltung f~ Justiz beru- sie wolle diese Anregungen rechtzeitig vor 
fen und wirkt bei der Planung und Fortent- Behandlung des Themas im Rechtsaus
Wicklungdes Vollzugs beratend mit. schuß mit dem Vollzugsbeirat er6rtem.Tsp 

(B.Z. vom 31.7.1991) 

lision mit dem Betäubungsmittel
gesetz dUich Methadon ausge
schlossen. Vor allem aber sei nun 
ein Instrument ZUI Hand, um er
krankten Heroinsüchtigen helfen 
zu können. deren Behandlung ohne 
Ersatzstoff nicht möglich sei. Vor
aussetzung für den Einsatz von Me
thadon sei. daß der Patient keiner
lei andere Drogen mehr nehme. 
Dies müsse der Arzt regelmäßig. 
aber für den Patienten überra· 
schend, mit Tests kontrollieren. 

Methadon ist ein synthetischer 
Stoff. der geringe Rauscheffekte 
verursacht und langsam im Körper 
abgebaut wird. Es vermindert den 
Heroin- .. Hunger" und ist daher bei 
akuter Entgiftung oder der von sozi
alpadagogischen Maßnahmen be
gleiteten Langzeitentwöhnung \'OD 

Süchtigen als Substitut geeignet. 

(B.Z. vom 24. 7.1991) 
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Auto-Verbc 
Heroin-Süc 

lerlht, 24. Juli 
Herolnabhaltglge 

dütfen kein Krcrfffalu
lleug lenken, der so
fortige Führe,.eheln· 
entlug Ist Im offentll· 
cheft fntoreue gebo· 
ten. Das entschied 
das Berliner Oberver
waltungsgericht (AZ: 
OVG 1 S 6.91). 

OOl Gericht: long-

jährige Heroinabhän
gigkelt führt grund
sötztich. dozu, daß die 
Eignung zum Führen 
e ines fahrzeuj;~S so 
Ionge fehlt, b1s der 
Nochweis einer er
folgreichen Entwöh
nungsbehandlung er
bracht und eine Be
währung ln einer So
z!olgemelnschoft ein· 

Die Berliner Staatsanwaltschaft lehnt je
den dritten Therapieantrag eines Drogen· 
süchtigen ab. Außerdem dauert dJe Bear
beltllng mehr als doppelt so lange w1e im 
übrigen Bundesgeb1et. Das erg1bt sich aus 
einer Untersuchung im Auftrag von Ju· 
gendsenator Tbomas Krüger (SPD). Da
nach muß ein rechtskraftig verurteilter 
Stichtiger im Bundesdurchschnitt 1.7 Mo
nate aul einen Bescheid der Staatsanwalt
schaft warten. in Berlin jedoch knapp vier 
Monate. Beinahe jeder dritte Antrag werde 
abgewiesen. 

Ich bin doch nicht kriminell-1 
weil ich meinen Bruder besuchel 

Krüger nannte die Ergebnisse der Stu
die, an der 50 Drogenabhängige beteiligt 
waren, .sehr beunruhigend·. Er forderte 
die Staatsanwaltschaft auf, Therapieanträ
ge schneller zu bearbeiten. dpa 

.....,31.lullnot .,., ...... ~.~r~~..-- .._ ••• c~~w. ... ~ ... -~. 
~ ... ....,......., tHalldlar· 
llttii-lt~a. die • • .__ 
c:ltaria Ia ................ , .... ...................... 

Oie Frou, Clla Ihren 34Jöhrlgen 

Bruder, Reiner (lebenalöngllch 
wegen Mord") regelmö81g alle 
zwei Woct..n besucht zur ..1111!: EI
ne )oatlzbeamtln auchte ln mel· 
nem Mund und Im ln1lmbereid1 
nach RauachQift . Eine Unver
achömthelt, lcfl bin doch nldrt kri
mlnel1, nur weilich meinen Bruder 

besuchen will. atalt~ alnd ln 
Dan Jfttfs·l~la Ula,... achörft wardar 

IIter. Der lntlm&erelch darf nicht mll Rauachgift 
untersucht -den. Bel Verdacht 111. 
auf Rauschgift-Schmuggel dOr· Von 3327 Beri 
fan die Beariltan litdlgiiCh fn den jeder sechste 
Mund dar S.wchar Khauen. Mit .Aorll hat .. 

Oie Kontrollen ln den Hafton- gegeben. 



politik 
(Der Tagesspiegel vom 11.7.1991) 

Bis zu 600 Haftplätze im 
offenen Vollzug fehlen 

Zwischen 500 und 700 Häftlinge. d!e sich 
wr Zett Im geschlossenen Vollzug ·beh.n· 
den. wdren für etne Verlegung 111 den offe-

1uer Jage55pteget vom !1-/-l~'JJ.J 

Das Grundgesetz hat auch 
künftig in.Bayem Bestand 

Verfassungsgerichtshof wies Popularklage der Bayernpartei ab icht SOO, sondern lediglich 263 
ethadon angeblich nicht mögllm 

nen Vollzug geetgnet. Das teilte Jusllzse· ,i(.'NCHEN. 16 Juh fdpaJ Das Crundge· 1 das Grondgesetz ..auch als endqulttge 
sterilen als wiche bereitS als ·&sls• , wah- natonn l.tmbach auJ eme kleme Anfrage s~tz tGGI der Bundt•srepubhll Deutschland deutsche Verfassung· Geltung erhalten 

Strafan- rendoffwell Ämeem dann MeWI· des CDU-Abgeordneten Ulncb Krug er btetbt auch tn Bay"m wetterlllll gulug Der .olle 
U. z.umal don versc:hre!beo dürfen, ,.enn der mtt Im offenen Straf,·ollzug stehen in Ber· BarenS<he '.·erfassungsgenchtshof jVCHI 'iach ~tclll des Verfassungsger.chts· 
ldcn Ge- Abhängige HIV·tnfllicn oder be· hn zur Zett lllsges<Ulll 705 Haftplatze ror nat am OoPnstog ~1nP Popularklage der hofs ISt der !..anatagsbeschluß .n .. ch Form 
umsu'it- mtS lc:ralllt m Er fordtn daher Me- \"erfugung. 645 I ur Männer. 45 fur Frauen BayP.mpclrt"l als unzul.ss1g ab<Jrwtt-Sen und Inhalt" keute Rechtsvorschnft. dJe Ge· 

lleSprit· thadon liit alle AbllinJigen, -da dJe und lS I ur Jugendhebe Dtese-stnd zu 94 doe >tch gegen •tonPn B~~t.lul) des Bayf'n· ge115tolnd e111er Popula;klage sem l<onne 
dasnicbl MC11$Cbcn sonst gcz-.llaam ~lod. Prozent belegl Fur den offenen Vollzug sch~n LdnOtogs ··om :!Cl Mal l'l49 genchtel '1.sßgeb<>ndeGrundlage fur das lnllraf!lre· 
lgSIIIilltl Drogetull ochme11, dieihre Gesund· beretts vorgeschlagen smd 190 Geiangene. Mtle Da. Parlam~nl 111 ~1unchPn natt<1 da· ten des Grunagesetzes auch 111 Bayern set 
~Gele- be!t wen nad!halcaer 5CbidJg<n•. die aus Platzgrunden Jedoch mcht '·erlegt mals oas CrundgM~U abgelf'hftL gll'oCh· rue •·om Parlamentansehen Rat beschlos-
erl.citcr UweJalm ~-onderBcrhner Aids· "-~rden kimnen zelltg tedoch s~1n,. Rechtsverbtndhchkeot sene Regelung des Artikel IH Abs I GG 
eutselteo Hilfe halt neben der ·S.:hldens· Von den Haitimgen tm offenen Manner· fu< den Fretstaat anf'tk.snnt. wett d1e da- qewesen. Danach bedurfte das GrunOgt>-
lhautt. begRßZIIIIg• dutdl mrile Spotzen vollzug smd 69 wegen des Handels und Be- mals zehn ubngen Bundeslandet es ebf,n. seu lur sem lnllrafttreten ledtghch der -\n· 
mn der und umhnateiebe Substitution dJe sitzes von Belöubungsrmttetn verurteilt talls angen11mmPn hatten nehme durch dte Volksveruetungen ~on 

!er Pola- Frage nacll dtll Ori!Jldto lll.r den 1\ul der Warteliste fur d en offenen Vollnlg Dte l<letne bayenscht Partet holte arqu· zwet Dnueln der l..ander Der landtagsbe· 
ti!l nur in übcrpt:qlonlonalco Drogenkonsum stehen sechs solcher Hä.ltlmge. Wte d1e Ju- ment1en. bet dem Be~chlul) S'!t aer l.dnd· schluß se1 auch ntcht. so das GenchL dls 
aelfällen m Knä5ten 1iit wesc:l1lllch. •Der sttzsendtonn mtttetlte wurden lnhaltterte tagdavon au.<gegangen dall das Grundge· .Z.ustunmungsbescbJUß· zu emem Staats· 
1er Kon- TI"O$tlosiJkell in den Knasten sollte dte mtt dem Betaubungsrruttelgesetz m setz bewußt nur als PTovts<mum b" zu et· ,·enrag anzusehen. Dte Bundesrepublikset 
:end die mannutAusbildungs-undBcschlftl· KonO!kt gekommen seten. aber nur rrut ner moghch~n WtPdN·v"r'!tntqung ge· 1949 RICht als neuer Staat gebtldet worden 
Substiru· gungsm6glichkeiten bo&eanen•. so .<~ußerster Zuruckhaltung· in den offenen <chaffPn .... orden s~• :0.111 d~m Bettnu der Eme Verletzung des Grundrechts dor 
lforden. Jahn •So bleibt der KNsttwar im· Vollzug verlegt ~hemahqen DDR und dPm \nmcht ouf doe ~lensch~nwurde kommt nach Auffassung 
B.asis der mer noch Knast, aber man k!!Mte Dte Juslltverwaltung. die mtl emer Z.u· dt>utscht'n Ostqebt~lt· ~··• der provc.on· dP.> \'GH .nach Sachlage von vomheretn 
n. Für eventuell das Drogenproblem mil· nehme der Gelangeneozahlen von 60 Pro- oche Ch•roKt••r d~> Grund<]P.Sell•~ l<'doch ntcht tn Betracht" Der Schutzberetch dl~· 
hängikeit dem.• cor zenl rechnet (entsprechend dem s~volke· be~nd~t Dtt Bay•mpM'Pl wh das Grund· ses Grundrechts werde durch den Land· 
:>latt Berlin vom 23.7.1991) rungszuwachs nach der Vereinigung Ber· recht dt't \!Pnsch~n'-''Utd~ tn Arttkel 100 tagsbeschluß .erstchthch nteht beruhn 

aatsanwalt hns). will daftlr neue Objekte mteten und c~r ß•v~mchPn \~rt4nung ·••r•~tz: 'Jnd Der -\Jttkel gewahrleiSte zudem nteht. daß 
gescbloss~ne Haftanstalten 1m Ostte11 der 1olt~ dt>D4lb dt~ -'lulllebung des L.s.nd· der ~=eine emen .<Jrundrechthch ge· 
StAdt umrtlsten Tsp ·ags~ .. ~chlusses b•·anuagt '-'den d•m >ehutzten -'lnspruch gegen dte 2ustando· 

End•' d••s PTovtsauums mußttn . das ba' e• qen Staatsorqane auf G~ltendmachung der 

rteidigt die p R ES S ES p~~~~:~,~~.E~~~:.~dGke:!~rnE::r~~L: ,:~~~~ .. ~:~:2;:!;::::::.:~::·,~· 

tiz t • Berlins Staatsanwalte nennen 

lS sena orm · L H E 2 2 E 2 LI E C Er 8erU~u~s:::r~~a!~r~~6u~:a::~"a"e 
Berltns haben Juso:zse..".tonn Jutta Lim-

cb Kritik• · IDl' Volksblatt überzog.en" (Berliner Morgenpost VOID 10·8-199l) DoL "-cb (SPD) ,,,..,gen .sllandalaser Pe:-soMl· 
" " Jahren 1975 bis 1990. 8000 .. u. "" 

... · • 11 J-a -•1 Zentrale DDR mente betrafen Verfahren der 10- pohuk· schart attaekien.ln einem &m !1-lin-~en und unrlcht • ., Es ~~ Stcl •. ·~.~~ t, ........ e • wjetischen MUttirtribunale Die woch vero!fenüiehten Brief an rnu Lim· 
. GeMtatsuatsan-lt .d~ Redtl$rrtc. '!, m erltebhchcr Häf' Jin k • Kartfti enthaJte auch Informalionen bach klagte dJe \"ereinigung Berline: 

:rliner- Kammergmcht W~tSe ~6renden tralbten. auch l gs artet übet sooo Strafge~ne, die in StMt:sAnw-lilte (\135). we Erminlungsb<o-
!k det Va-einigung~ '"~tterhi.n vcrfolgl hcrdc:n • er· • •• den sogenllDDten Wi.ldhelm·Pro- norden stünden aus Personalnot tnl\\1· 
ltsanwiUteanderP~ k.lane Neumann. m Plotzensee zenen verurteilt word!ID sei!ID. ln schl!n \"Or unerträglichen Problemen D:.> 
t von Justhsenatorin Der Vorlitzeode der StaalSAn· · d.iesen Verfahren habe die DOR·JU· Personolpo!tnk der Justw:erwa:rung babe 
nbach CSPDl zurückge- ...,..Utc-Vcremigung. Clcmens-Ma· BM BerliD. 10. AU& sti2 zu BegiDa der 50er Jahre ehe- skandalöse Ausmalle angenommen. \"Nt 

n3 Boebm. h3tte die IIISI.izsenato- D!e,Berliner Justiz will s~ma· mallgen Nationalsozialisten den den l2i der Staatsanv.-altsehaft bev.;lhgt~:l 
rtn 3m Wochenende im SPAN- t!:seli' dltf' ~tiefe Gef8JJ811ne&bt- Prozeß gemacht. die ln einem l..ager Stellen sind nach Angaben der \135 erst 22 

mtcllungen des lnt=- DA!1ER VOt.KSBt.ATI wegen tel der $emaligen DDR mit den bel Waldheim ln der NAhe '·on Stellen wtrklich besetzt worden :o>a~h .les-
tdes bedürften in .Form .sbndal&cr" Pcl'$0nalpoliuk Dirten \+On rund 120 000 frO.l:ieten Dre~den Inhaftiert gewesen selen. sen Ansicht steht dte Sc-et..-erfolgung tn 
tderKorre.~-rur", hieß es scharfatlllckienund ihr .Un~ig· Hifti!Dgen aufarlleitea. Justiz6pre- Ote Zentrale Gefaageftenbnel BerUn vor dem Zusammenbruch. en•J 
:stem in Ber!in verbreite- kcit" vorgeworfen. Die Strarver·. cherin Jutta Bwghart ~e gestern, we~e nach d?r Vereinigung als Ge- l9 000 rallelagen .unbearbeitet auJ H~ld~·. 
ilung von Generalstaats· folgun& in Bcrlin stehe vor dem daß mit Hilfe dieser nterl~n metnscbaftsetnrichtung der filn.f Interne Hinweise auf die dramatische La<~ 
eter Neumann. Trotz der Zusammenbruch. Verfahren ge· ehemalige DDR-Gefangene bei · neuen BundesliDder ~d" Ber~s der Strafverfolgung an Frau Ltmba~h se1tn 

P nall S h k · · 11 nd di tt6gen auf Rente oder Haftentscbi· geführt, sagte Frau B~.,..art. S1e 
nten Justiz· erso age gcn. c wcrst ."~"~ ,.e u. eo!- digung ihre Haftzeiten oacbwelun habe sich zuvor ID der &üheren ungehon geblieben. \"BS-\"orslnender Cic-
ine Rededavon sein, daß &a.ntstene Krtmtnahtat !" ~erhn kOnnten. DDR-Untersuchungsha.flanstalt ln mens·Maria Boehm warf der Justizsena~a· 
•erfolgung in Berhn kurz biteben ebenso unbearbcttet hegen Unter den Daten befinden sieb Berlin·Hohenscbönhausen betun· nn tm Sender Fr ... es Berlin • t:nfähigkew 

Zusammenbruch stehe wie Tausende allgemeine Errnitt· rund 4oo 000 bereits miJcroverftlm· den. Im )uni ael sie ln einen Steher· vor. Er forderte den Regierenden Biirger· 
·eilbereichen beretts zu- lungsverfnhren. 5<\iiC Boebm. te Vorglioge vou 1950 bis 1975 und beltst.rUt der Vollzug•a.nstalt Ber· meister Eberhard Dlepgen (C DC) auf. Kon-
ebrocheo sei. nrlbei rund 300 000 Karteikarten aus deo lio·Piöueosee gebrecht worden. sequemen tu ziehen. 

• • (Berliner Morgenpost vom 31.8.1991) • (Frankfurter Rundschau vom 24.7.1991) 

t fu r Schwerer Drogen-Fall Jetzt Frauen im Knast benachteiligt 
t i g e auch in Haftanstalt Moabit 

·eten ist. Die Drogen-Probleme, die der sofort ins Haftkrankenhaus kam 
Iein eine Behond· Berliner )UitiZYerwaltung bisher und dort intensiv betreut wurde. 
1 mlt der Ersou· vor allem lD der Haftanttalt Tegel ln%\\ischen ist der Häftling außer 
~e l'olami~on Kopfzerbn!Chen bereiten. drohen Lebensgefahr und deshalb in seine 
~thv~~:Qu:~~~ jetzt auch auf andere Vollzugseln· Zelle %Wiickverl~ worden. • 

nict.L Dadurch rlchltlll8ftn 11berzugrelfea. Sogar Der ftlr den JU$t1%Vollzug ZUSUID· 
de die Betorch- die Uotersuchuaph&ftaJUtalt Moa· dlge Abteilungsleiter lD der Justiz· 
1 nicht ousge· bit, die bisher aü weltsehend dro· verwaltung. Leitender Senatsrat 
nr, do6 der Be- geofm galt. macht hier lnzw!Jchen Chrbtoph Flügge. erfuhr gestern 
'ene noch Immer keine Ausnahme mehr. eßt duich die Berliner Morganpost 
>lnobhönglg sei. Nach zuverllnlgen lnformatlo- VOll dem Vorfall. Zunächst hatte er 

nen der Berliner MOl!!enJIOSt bat es das Geschehen auf Anfrage sogar 
bereits am Olemtag dleaer Woche dementiert. Em nachdem ihm Oe
einan acbweren Zwhcbenfall in tallinfonnationeo VOI!!ehalten wur
Moablt gegeben. der b!Jber gegen· den. fragte er emsut in Moabit nach 
Ober der Offen tUehiteil veracllwle· und bekam scbJJeßllch von der dor
gen wurde. All dleaem Tag wurde tlgen Ao.staltsle1tung den Vorgang 
eln des Diebetahis verdlcht.Jgtar bestAligt. 

Ir 
will 

zter Ze lt ver
tU der Handel 
k angeltlegen 

HISftllngen llt 
genab~glg, 
rette zw•l rot e 

Untersuchunphlftllng bewußtlos FlOsse schloß jedoch aus, daß die 
in seiDer Zelle entdeckt. ln der Abtlebt bestanden habe, den Vor
rechten Hand hielt er eine Sprltza. fall selbst der Verwaltung gege11· 
mit der er eich kun zuvor eine Qber zu verheimlichen. Der Bericht 
Dosla Rauachgift lnflzlm hatte. de.t1lber habe ID der K!IDzlei der 

Nur dem behenutn EingJ:elfan Allstaltsleituag gelegen und sai nur 
von Vollzugabedtensteten - so noch olcht abgeschickt gewesen, 
heißt ee - tel es zu verdanken ge- sagte er. Oie Allstallsleitung habe 
weeen, daß die Injektion ftlt den e!Dgerlwnt, daß es ein Verslumnis 
38JIIhrlaen U·Hlftllng nicht ~um war, den Zwisch enfall olcht wenlg· 
.Goldenen Schuß• wurde. Die Be· ate.na aofort telefollisch welt~nu
amteft aorgten dafür. daß der Man.o melden. JIJrg Meißner 

Für die Miooer gibt es im offeoeo Vollzug mehr Plätze 

Von ~rem Korrespondenten R.elllha.rd Voss 

DCSSELOORF 23 Julo Dtt' Fraut'n 
mussen ntcht nur an thr.>n Arbeotsplat· 
zen und vtelen and~ren Beretchen des of· 
renthc.hen Leben$ gegen t'tnt S.nachtel 
ilgung gegenuber den Mannern stz-etten 
Sll' werden nach etnem EU~&estandnos 
des thaseldorfer Jusuzamusterl Roll 
Krums1ek selbn noch a.Ja Gefangene 10 
den Jusnzvol.l..tu8sanstahen du Landes 
gegenuber thren mannhellen l.etdensg,.. 
no$$t'n benachtelhfl. F\lr dJe Manner ~ 
hen niunhch prountua.l wesenweh mebr 
Haftplat.ze tm sogl'nannten offenen \'oll· 
ntg zur VerlUgune als !ur Frauen Von 
den 703 Frauen. dte steh am 31 !11&1 ln 
nordrhein·westtallschtn Hattan.nalt.en 
autbalt.en mußt.en. konnten nach Anga· 
ben des Jusuzaunlsters nur 110 Cief&nge
ne c!Je Vo11elle des m.tlderen offenen Voll· 
:ru&s genießen. ln telner Antwort auJ etne 
pa.rlamentari.tche Anlraae d•r COU·Ab
geordnet.en Marlis Robels·f'riihhch riurot 
Krumslek tn diuem Zu.sMUneahan& 
dann eoo: .Nach An&a~n der PT&.siden· 
ten der Juati%VOllzuas6mter hitten wette
re 40 weobliche Suafaefangene. die steh 
gegenwl.rllg Im aeschlossenen Vollzug 
befinden. im offenen Vollw& ouJgenom· 

men werden konnen. .... -enn tur Fr411en -
MI Sietchen ZugaagsvOt!USSI!UUOgen 
wte !ur l-1aJUler - zusattlu~he Haftp!au· 
kapa.utat :ur Verlugu'lg stund• • Der Ju· 
suzauntster gtbt dann ganz offen zu _daß 
wt1bUC'he Stralgefansene gegenwa.rug 
dAdiii'Cb benachtetilgt s1cd.. daß rucht ge
nugend ~unaUiahe Pläue des offenen 
Voll:ru&s zur \"l'rfügunl stehen· Das soll 
aber rucht ommer so bleaben. K.rumSJek 
kundogte an. daß zwet dem offenen . Miln· 
nervoUzug- c!Jenende Gef.angms·A~n· 
stellen tn Bt .. lefeld und Köln \"On den 
Mannern für c!Je Frauen geraumt wer· 
den 

D&iesen sibt ... all .. rdings scho!' die 
ersten Proteste de r betroffenen Manner. 
Unstntt18er dagegen 1st dte Ab$1c.bt des 
JusUUDlni-rs. eine Außenstelle der 
F'rauen·H~t Diaslaken in Miil· 
heim an der Ruhr für den offenen Voll· 
zua zur Verfügung zu stellen. l..teber wur
de we Landesregierung allerdings eine 
moderne neue offene Haltanstalt für 
f'rauen bauen. .wenn dte Haush.alulace 
dtel tn absebbarer Zeit" :ruließe . • Das 111 
Indessen nicht der Fall". räumt K.rumstek 
restgnoerend ein. 



TEGELINTERN 

GIV 
Bis zur nächsten Ausgabe •.• 

Drei Themen beschäftigte die GIV im 
letzten Monat: 

A) Der Versuch der Anstaltsleitung, 
den Insassen die Sondersprech
stunden zu streichen und die 
Schließung der Sprechzentren V + 
VI 

B) Die Pressekonferenz der GIV 

Q Vorbereitung der Wahl der Insas
senvertretungen in allen Teilan
stalten! 

Zu A) 1. Sonder-sprechstunden: 

Seit vielen Jahren plädieren wir da
für, diesen Ausdruck 'Sonder' bei den 
Sprechstunden zu streichen, denn 
seit vielen Jahren wird den Inhaf
tierten f. x im Monat eine Sprech
stunde gewährt. Dies erkannte zu
letzt (im Namen der Anstaltsleitung) 
beim Gespräch mit dem Staatssekre
rär der Senjus, Herrn Borrmann, der 
Leiter des Vollzugsdienstes Hahne. 

Der Unterscliied ist lediglich, daß 
beim 'Regel'-besuch Geld eingebracht 
werden darf. 

Die GIV hat eine Erhöhung des Be
trages von 36,00 DM beantragt, die 
der Leiter der JVA, Lange-Lehngut, 
ablehnt! Begründung: er will 
nicht, daß die Angehörigen 'aus
genutzt' werden ... "! Er sollte sich 
besser darüber Gedanken machen, wie 
und mit welchen Mitteln die Gefan
genen "ausgenutzt" werden! 

Es gibt also keinen Grund, die 
Sprechstunden in Sonder und Regel 
zu unterteilen! Vier Sprechstunden im 
Monat, unter menschenwürdigen, 
freundlichen Bedingungen! 

Wobei es den Besuchern überlassen 
bleiben soll, an welchem Besuchstag 

22 'der Iichtblick' 

sie (nach eigenem Gusto) Geld mit
bringen wollen (oder können') . 

Man wollte uns die "Sonder-sprech
stunden" nur noch Mi../Do./Fr.
voruüttags gestatten. 

Begründung: An diesen Vormittagen 
ist "wenig Besuch da" - "also genug 
Platz" - Klingt doch logisch - oder?! 
"Logisch" nur für Leute, die für-s 
Hiersein und nicht fürs Denken be
zahlt werden, denn Mi./Do./Fr.- Vor
mittag wird deshalb so wenig fre
quentiert, weil eben nicht alle An
gehörigen vom Sozialamt leben, 
sondern arbeiten gehen! Diese 
Menschen können nur sonntags oder 
oder montags abends kommen! (Ohne 
den Arbeitsplatz zu riskieren, weil 
ein Angehöriger inhaftiert ist ... ) 

Das Zugeständnis von Sondersprech
stunden durch die Anstaltsleitung 
über die gesetzlich vorgeschriebene 
Anzahl und Zeit hinaus, ist seit 
vielen Jahren in der jVA Tegel 'ge
währtes Recht' Verw-altungsfach
leute sprechen vom 'begünstigenden 
Verwaltungsakt', dem jede Kammer in 
Berlin 'Rechnung' trägt. \vir haben 
vergleichbare Urteile der StVollK 
vorliegen. 

Sicherlich blieb es auch aus diesem 
Grund bei der bisherigen Regelung. 
Der Versuch der Anstaltsleitung, uns 
dieses Recht zu nehmen, konnte 
daher auch nur ein Versuch bleiben, 
beweist aber wieder, wie wichtig eine 
gut arbeitende Insassenvertretung 
ist, bleiben muß! Aber darauf 
komme ich noch zurück! 

Zu A) 2. Qualität und Quantität der 
Sprechstunden 

Der- Senjus liegt ein Schreiben der 
Anstaltsleitung vor, in dem diese 
sinngemäß erklärt: "... die Qualität 
und die Quantität der Sprechstunden 
wird durch die Schließung der 
Sprechzentren V + Vl nicht beein-

trächtigt ... " Zum Zeitpunkt der Ab
sendung dieses Schriftstücks war 
diese Behauptung eine freche Lüge! 
( "... seien sie vorsichtig mit dieser 
Behauptung ... ", verwarnte der Leiter 
der ]VA, Lange- Lehngut, den Spre
cher der- GIV im Gespr-äch am 
5.9.1991.) 

Um später zuzugeben, " ... daß man ja 
oft 'betriebsblind' dur-ch die Anstalt 
gehe ... " (hier- war das Spr-echzen
tr-um ll/lll gemeint), denn die von 
uns kritisierten Zustände in diesem 
Spr-echzentrum werden jetzt behoben 
(wenn auch nur provisorisch) . Wer 
von uns hat sich nicht schon zigmal 
über die Akustik und die · Luftver-
hältnisse (Glassteine) dort be
schwert?' 

Teppichboden, abgehängte Decke, 
vernünftige Fenster (ohne Gitter in 
diesem Bereich - sind eh die Mauern 
da) sind die nächsten Maßnahmen, 
die der Leiter der JVA zugesagt hat, 
wie er- allerdings auch durchblicken 
ließ: . " ... daß er im Recht wäre, 
würde er Sprechstunden 'hinter Glas
scheiben' abhalten lassen." 

Die hochgespielte Drogenproblematik 
dient der Anstaltsleitung als Vor
wand für viele einschneidende Maß
nahmen, die letztlich nur dazu 
dienen kann/soll, die sozialen Kon
takte Eingesperrter einzuschränken 
und zu be- und verhindern! 

Dient letztlich dazu, Gefangene als 
politischen Beweis für den Aufwand 
der Justiz und ihr Handeln zu miß
brauchen. Es liegt jetzt an jedem 
'Bewohner der ]VA', die Insassenver
treter schnellstens davon zu unter
richten, wenn sich an der Quantität 
etwas ändert. (Ablehnung von Ter
minen, w·en "kein Platz'' mehr sei!) 
Und uns auch zu unterrichten, wenn: 
"Zeiten gekürzt werden" - "weil der 
Wartesaal voll ist'" Und damit komme 
ich zu: 

A) 3. Schließung der Sprechzentren 
V + VI 

Im Vorfeld hierzu wurde wieder mit 
der Lüge operiert 1 Beweis: Der TAL 
V, Herr Auer, behauptete allen 
Ernstes vor den Insassenvertretern 
der TA V, daß seitdem " ... vorne 
strenger' kontrolliert wird, die Be
suche an den Sonntagen im Pavillon 
zugenommen haben ... !" 

Tatsache ist: Seit Januar 1991 
(diesen Zeitraum haben wir recher
chiert) fanden in beiden Sprechräu
men (Pavillons) jeweils zwischen 25 
und 28 Sprechstunden statt. (Über
einstimmende Aussage der Beamten, 
die diese Sprechstunden durch
führten . ) - Also: Keine Veränderung! 



Die GIV hatte dem Sprechzentrum 
einen entsprechenden Befragungs
bogen vorgelegt. Der Leiter der JVA 
untersagte Auskunft! {Eine Kleine 
Anfrage i.m Parlament wird unsere 
Zahlen bestätigen!) 

Da wurden mit Steuergeldern ver
nünftige Sprechzentren eingerichtet 
- und nun stehen sie wegen der 
Drogenhysterie der Anstaltsleitung 
leer .. . ! 

Letztlich ist diese Schließung nicht 
nur eine Angelegenheit der beiden 
Teilanstalten V + VI. sondern die 
aller Inhaftierten, die im Sprech
zentrum Il/lll jetzt um 'ihre Stunde' 
bangen müssen, denn es sind ca. 
50-56 Sprechstunden an den Sonn
tagen mehr dort, die ganz gewiß 
nicht dadurch 'aufgefangen' werden, 
da.ß die Sprechzeit bis gegen 14.00 
Uhr verlängert werden soll ... 

Achten wir gemeinsam darauf, daß 
uns unsere Sprechstunden sowohl in 
der Anzahl als auch in der Zeit er 
halten bleiben! 

Zu B) Die Pressekonferenz 

Ich will hier nicht mehr darüber 
referieren, was sich da im Vorfeld 
alles ereignete, sondern will gleich 
zu den Fakten korrunen: 

Alles in allem war diese Pressekon
ferenz ein Erfolg für die Meinungs
bildung in der Öffentlichkeit über 
Haft- und Lebensbedingungen "hinter 
Gittern"! 

Vertretungen der schreibenden Zunft 
waren neben Hörfunk- und TV- LEmten 
da. Das spätere Echo war dann auch 
entsprechend. Selbst von Journali
sten, die früher 'Anti-Knacki
Postille' schrieben, las man jetzt 
überzeugende, realistische Zeilen! 
Genauso wichtig aber wie eine sach
liche Darstellung der Verhältnisse in 
Tegel war der GlV der Kontakt zu 
Presse- und Radiojournalisten, die 
jetzt ein "offenes Ohr" für unsere 
Probleme haben! So ist es leichter, 
die Mauer 'nach außen' durchlässiger 
zu machen, durchlässiger als es den 
Herren der Anstaltsleitung genehm 
ist. 

Im Zuge dieses 'Kennenlernens' haben 
mehrere Journalisten inzwischen Ver
treter der GlV 'privat' besucht - und 
erfuhren so 'am eigenen Leib', wie 
mit Besuchern 'umgegangen ' wird. 

Ein wichtiger Aspekt der Pressekon
ferenz war: 

Die Information der Öffentlichkeit, 
daß, entgegen der gängigen Theken
meinung, die Gefangenen eben nicht 
schon bei 1/2-Stra fe oder nach Ver-

büßung von 2/3 der Strafzeit ent 
lassen werden! 

Irruner wieder haben wir darauf hin
gewiesen, daß diese Perspektivlosig
keit einen (besonders labilen) Teil 
der Inhaftierten zu Drogen greifen 
läßt' 

Die GlV hat einen Gesamtmitschnitt 
der Pressekonferenz und daran 
besonders interessierte Inhaftierte 
können sich an ihre Insassenvertre
ter wenden. Eine kurze Anekdote 
noch aus diesem Mitschnitt nonauf
nahmen im Torbereich) : 

Die Reporterin: na, hier wird 
aber ganz schön scharf kontrolliert 
... !'' 

Der Torbeamte : ". .. scharf? Ach da 
sollten Sie erst einmal erleben, wie 
'scharf' die Besucher kontrolliert 
werden ... !" 

Die Reporter:in: " aber wie kommen 
denn da noch Drogen rein ... ? ! " 

Der Beamte {stotternd): "... na, na, 
da fragen Sie doch mal die Anstalts
leitung ... !!! " (* ..• Weiterer Kommen
tar überflüssig * - ... meint der 
Unterzeichner. ) 

Zu Cl Vorbereitung zu den \vahlen 
der I.V.s in den TAs 

"... ich brauche keine lnsassenver
tretung, das klär' ich alles selbst .. 
.. . plärrt der dumme Knacki auf den 
Fluren, wo er stets mit Muskeln 
'zeigt', wie 'klug' er ist 

schreit der, der 'es' sowieso 
schon irruner allen "gezeigt" und 
gegeben hat ... , 

... und der, der vor den Türen laut
hals krakeelt und hinter der Tür 
'kratzt' .. . ! 

... sagt der Gruppenleiter, dem kri
tische lnsassenvertreter lästig sind 

Die Anstaltsleitung sagt dies nicht, 
da gibt es andere "Mittel" ... , aber 
der § 160 StVollzG schreibt vor: 

••• an der Verantwortung für Ange
legenheiten von gemeinsamen Int er
esse teilzunehmen •.• 

Die Arbeit der lnsassenvertreter wird 
durch diesen Text im Gesetz nicht 
leichter gemacht, und es gehört 
schon eine gehörige Portion· Zivil
courage dazu, sein Rückgrat zu 
zeigen! Es ist eben nicht nur die 
Auseinandersetzung mit der An
staltsleitung und der Senjus ... , es 
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ist auch immer \oJi.eder die erneute 
Auseinandersetzung mit Leuten aus 
den eigenen Reihen. Da sind sie, die 
nie 'Profil' hatten und dessen 
Suche anderen vorwerfen. Da sind 
sie, die durch 'hundert Jahre Knast' 
nur noch die gleichen Sprüche von 
sich geben (achtet mal darauf) und 
nie etwas für andere Inhaftierte 
getan haben und dann gibt's noch 
die, die 'ihren IQ' vor sich her
tragen wie ein Banner (auch wenn 's 
der einer Ente ist) - bis hin zu 
Sprüchen wie: "Ich bin die Opposi
tion!" - Noch durruner geht's wahrlich 
nicht mehr! 

Wir, in unserer Situation, haben nur 
ein Gegenüber - und das ist: der 
Apparat Justiz! 

Es ist so (nicht zuletzt) die Auf
gabe von Insassenvertretern dafür 
Sorge zu tragen, daß das StVollzG 
(wenigstens) in Wort und Sinn erfüllt 
wird! Keine leichte Aufgabe - und es 
mag den einen oder anderen davon 
abschrecken, als Insassenvertreter zu 
kandidieren! ABER: Nur eine st arke 
Insassenvertretung ist in der Lage, 
darauf einzuwirken, daß das StVollzG 
eingehalten wird - zum Wohle aller 
Insassen {!) und zur Verbesserung 
des "Lebens hinter Mauern!" 

In der 3. + 4. Septemberwoche soll 
in allen Abteilungen der Teilanstalten 
gewählt wählen. Die TALs sind an
gewiesen, entsprechende Mitteilungen 
auszuhängen! Wem bekannt wird, daß 
in irgendeiner TA Wahlen behindert 
werden, möge uns Nachricht geben! 

Auf jeder Station sollen 2 Mann ge
wählt werden. Aus jeder TA werden 
dann 2 Mann in die GlV delegiert 
(Sprecher der TA + 1), zusätzlich 
wählen alle ausländischen Inhaftier
ten in ihren Häusern 2 Mann, die 
dann in einer Versarrunlung {12) die 
beiden Vertreter der Ausländer für 
die GlV wählen. Die Wahlen sind für 
ein Jahr {30.9.1992) . ln der 1. 
Oktoberwoche wird dann die neue GlV 
gewählt und die alte GIV legt ihre 
Geschäfte nieder. Das ist demokrati
sches Wahlverhalten, um 

a) die Arbeit der GIV ständig zu 
garantieren und 

b) übergangslos unser Kontrollorgan 
arbeitsfähig zu halten! 

Das war's für diese Ausgabe. In der 
nächsten Ausgabe: "Was die Wahlen 
gebracht haben" und "Ein Rechen
schaftsbericht der bisherigen GlV". 

Also dann, bis zur nächsten Aus
gabe 

l.A . Werner Fiegel 
Der Sprecher der GlV 
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Ges4mf InsassenVer rret ong 

JVA Tege I - Oer- Sprecher 

W - 1000 ßerl;n 27 
Seidelstrane }9 

. den O.S.06.1991 

Sehr gehrter Herr Minister Kinkel! 

Oer Unter-zeichner v endet sich im Auftrag der Insessen der J'IA Tegel mit 

nachs rehender Anfrage an Sie. 

tst in der Bundesr-epub I ik Oeuf'schland . ; r einer Allnes tie zu rechnen? 

Sie werdert versrehen, daO die Hoffnungeil der 'nhaft-ierten z.ur 

Wiedervereinigung ::>esonders hoch v aren. zumal hier in Berl in Gefangene aus 

Rumm~ 1 söurg und 8r"an<1enDI"'ug ..,aren . die noch unter eine Aml'les t i e ( bj s zu 

drei Jahren- in der sich auflösenden "00R"') fielen. 

Unsere Anfragen. gleich zu Beg; nn der W i eder"vere in igungsdeba tte, wurden 

auf: 
" ••. spätere Zeitpunk re .. . - dll:nn über den Suodesra t . .. " 
CSen . Jus.Ser t in ) 

- bis h in zu: 
,., •• es ~nuß sehr sor9fcll Jtig geprüft .."erden. oo und invie,..ei f im Zusamenhang 

mir der Voflend'.Jng Cer (i:'lheit O~utsch14nds eine Amnestie gewährt werden 

l<ann ..• " 

(Der Chef des Bundeskanz J eramtes - Sei t~rs) 

(Schreiben vo:n 2S.09.1990) 

beantwortet. 

Nun ist es s t i I I gevordett . 

norfalls ist nurnoch der ' STASI• imGtospr~eo. 

Sehr gehrrer rierr Mt ntste/"' 1 

fn demokraiischen Lc!11dern, ..,ie Frenkreicn I Eftgl~nd /Sch~reiz, von Schveden 

und Dänemark g.ar na;:ht .ers.:t zu reden . ist ~s im~er- noch ''Sitte", den 

• soz i a 1 sch..,~c~'l'~n und am Rande der Gese 1 1 s-:tta f t' I ebenden, 

neue Hoffnung durch den Gn~denokt einer Atlnes.ti.e: .to geben! 

ll'l solcher groO!!n. )robJem&'tisch.en '/oll.tu~sanstalt. 'ot' ie der JVA Tegel, 

'ltUChern (immer v i~der) Gerüchte . 

Oies Schreiben soll oazu Cettrllgen~ Klorh-:i .. tu $Chcffe'l. 

Mit vorzügl ictler Hc~oachtung 

Der Bundesminister der Just•7 

II B ~ - 4250 11 - 0669/91 
tG.eKI\ah<;lKhefl D-ttAnl~tli11t!o\~ 

Herrn 

werner Piegel 

53008onn2.den 22. Juli 199t 
He-onert31't\Stfa.ßC 6. POSlfa<h20036S 

le'efOt'l (0:2281 SS·O • 

bc!10urd'\wahl~ 

le-le-tex:228506·8MJ 
TNfa.-(0228)584525 

Sprecher der Ges&~cinsassenvertretung 
der JVA Tegel 
Seidelstraße 39 

( tJr ll:r !;r;;hrr~ ,:t .. cn vom 3 . Juni 1991 , i_n dem Sie na~h c1ner Straf 

!rr:J:.r:.l. ("IUHI~".:~tic") für :;tra!gc(angene tragen. danio'.e icll lhn~~~

~/t;:tj":n .",(_,rdr J nglH.:her r.rbei t~n l<Oil\i'tlc ich erst. heute dazu . Ihnen 7.U 

o)nl.~:--"rr .. ,.~rj; d:JfOr bitte jch um Verständnis. 
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Strat ftcthcj L könnt.e nur durch e1n Gesetz gewährt. werden. das vr-...r! 

den g~scLzgCbendcn Körpcrschafcen beschlossen werden müßte. Ein 

solcher Beschluß isl bisher nicht ge!aßt worden. Es gib~ in der 
BUnd~sr~gierung auch keine Oberlegungen dazu. 

Ein solches Gese~z (Amnescie) qr~llt einen schwerwiegenden Ein
griff in die Strafrechtspflege dar. der nach ganz allgemeiner 
Meinung nur gerechtfertigt werden kann, wenn ein wirklich zwin
gender Anlaß dafür besteht und a lle anderen Mittel zu einer ge
rech~en Regelung dieses Zustandes versagen. Amnes~ien müssen da
her i n einem Rech~sstaat auf Ausnahmesitua tionen bescprankt wer
den. So ist bisher auch in der Staatspraxis der Bundesrepublik 
Deutschland verfahren worden . 
Aus Straffreiheitsgesetzen anderer Staaten läßt sich für die ei
gene Staacspraxis grundsätzlich nichts herleiten, weil i n jedem 
Staat eigene Traditionen. die Staatsform und seine poli t ische Se
din<;~ungen bestimmen. in welchem Umfang und aus ;.•elchen Anlässen 
Scraff=eiheitsgesetze erlassen werden. 

Die rescriktive Obung in der Bundesrepublik Deutschland hat ihren 
Grund auch darin, dall unser modernes scrafrecht und Straf
verfahrensrecht dem Stratrichcer ausreichende Möglichkeiten läßt , 
im Einzelfall das rechte Strafmaß zu finden. Damit ist der Ge
rechtigkeit m. E. auch besse= gedient als m~~ gelegentlichen ~;~e
stien, die sich auf einzelne Sestra!te un<;~erecht auswirken wür
den. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Aufcrag 

(~ 

. . . die Staatsfor m und se i ne politische Bedingungen bestimmen, 

in welchem Umfang und aus welchen An l ässen 

Stra ff reihe itsgesetze 

erlassen werden. 

(Ein Kurzkommentar des Sprechers der GIV zum Thema: Amnestie) 

Oie "GerUchtekUche" brodelt immer noch, obwohl der 

Sehn ftwechsel "GIV/Just1 zminister• 

Tei lanstalten aushängt . 

Schlußfolgerung: 

Oie Gerüchtemacher s1nd Analphabeten ... ! 

in 

Klartext: ES GIBT KEINE AMNESTIE ! 

Endlich k a p i e r t?! 

Noch besser sagt uns d1es der Just1zmin1ster! 

a 11 en 

"Es gibt in der Bundesregierung auch ke ine Überlegungen dazu . • 

E1n 'Herr AdJer-st.e1n• ant•,.oortet "frn Auftrag" 

und so verwundert es uns dann auch nicht. daß das 

Just1zminister1um d1e 1 nha ft 1 er ten letztlich 

verhöhnt ... :" 

"Damit i st der Gerechtigkeit m. E. auch besser gedient 

a ls mit gelegentlichen Amnestien, 

die sich aur einzelne ßestrarte unge r echt auswirken wUrden .• 

I/er von uns. fuhlte SICh "ungerecht behandelt" . 

wenn sein Nachbar· e11tlassen (amnestiert) 

wurde . . . ? 1 

Ende des Kommen tars ! 



Auswertung einer Fragebogenaktion 
der Gesamt insassenvertretung 

in der JVA Tegel 

Stand: 1. Juli 1991 

Die Auswertung bas iert auf 
194 Fragebögen zum Thema: Einkauf 

und auf 
317 Fragebögen zum Thema: Automatenzug 

Das Ergebnis: 

A) E I H K A U F 

25% der Insassen s ind für die 
Aufhebung der Beschr~nkung beim Einkauf von Mehl und Zucker! 

Befragt nacn genereller Kr1tlk gab es nachstehendes Ergebnis: 

57,3% empfinden dle Preise zu teuer ! 
1 7 ,3~ wunschen mehr Sonderangebote 
13,3% wünschen wöchentlichen Einkauf 
9,3% fo rdern ein Einkaufszentrum 

und 2,7% haben keine Beanstandung 

aefragt nach Wünschen an den Handler 
ergab sich nachstehender Katalog: 

33% forde rn Frischfleich 
(Auch Hammel fl eisch !) 

14% bessere Auswahl bei m Obst 
13% oessere Auswahl bei m Gemüse 
12% bessere Auswahl bei Wurst 
8% fordern generell mehr Markenar tikel 
7% oessere Auswant oei Kal tgetränken (Dosen) 
6% andere (bessere) Kaffeesorten 

4% Auberginen (vor allem für Auslander) 
2% Kaffeesahne (Einzelportlonen) 
IX Jasmi n-Tee (vor allem fur Türken) 

B) A U T 0 M A T E N ( In den Sprechzentren) 

32% der Insassen sind fü r die 
Anhebung des Betrages für den Automatenzug! 

oefragt nach genereller Kriti k gab es nachstehendes Ergebnis : 

40% fordern e ine bessere Auswahl! 
27% ver langen öfter Nachfüllen! 

. (besonders vor dem Wochenende! ) 
(und Montagvormittag!) 

26% stell en fest : zu teuer! 
4% erwarten bessere Kuchenauswahl! 
3% hatten nur dumme Sprüche 

(sind also zufrieden!) 

Befragt nach den Wünschen an den Händler 
ergab sich nachstehender Katalog: 

33% Schwarzer Krauser 
(anstelle des "Schund-Krasa" ) 

18% wünschen einen Getränkeautomaten 
(ka lt und warm) 

10% KAFFEE! 
8% verschiedene Bonbon- + Schokoladensorten 
6% EIER! 
6% billiger Tabak! 
4% Nescaf~! 
3% EIS! 
3% Hart-Wurst 
3% Traubenzucker 
3% Kaffeesahne (Einzelportionen ) 
3% Müsli! 

die Universal-Stiftung Helmut Ziegner 
informiert und unterstützt bei : 

Beratung durch 
Detlef Fronhöfer und 
Marianne Echtermeyer 

Wohnungserhalt während der Haft 

Wohnmöglichkeiten nach der Haft 

Ämterangelegenheiten 
Unterhaltsverpflichtungen 
Vermittlung zu anderen Beratungen 
Beziehungs- und Familienproblemen 
Entlassungsvorbereitungen 

Vormelder an: U.S.H.Z im Gruppen- und Beratungszentrum TA I E 4 
Angehörige: Telefon 39 79 37 87 - Mo-Fr 12-13 Uhr 
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Haus VI 
1000 Berlin 27, 12.7.1991 

An den 
Leiter der JVA Tegel 
z. Hd. Herrn Kehrein 

Sehr geehrter Herr Kehrein, 

Die Insassenvertretung der TA Vl 
protestiert entschieden gegen die 
Absicht der Anstaltsleitung, Sprech
stunden, welche an den Wochenenden 
in den Pavillons der Teilanstalten V 
und Vl durchgeführt werden, in Zu
kunft im Sprechzentrum Il/lll statt
finden zu lassen. 

\oJie alle Maßnahmen, die im Augen
blick in Erwägung gezogen und ge
troffen werden, geht auch diese er
heblich zu Lasten von uns Gefan
genen und unseren Besuchern. 

\Vir meinen, daß die beabsichtigte 
Zentralisierung der Sprechstunden
durchführung - aus noch zu nennen
den Grunden - zu erheblichen Un
ruhen nicht nur unter den primär be
troffenen Gefangenen der Teilanstal
ten V und VI führen wird. 

Wie Ihnen sicher bekannt sein dUrfte, 
werden an den Wochenenden im Monat 
in der TA VI - analog zu TA V -
insgesamt 162 Sprechstunden durch
gefUhrt (es sei denn, ein Besucher 
kommt nicht oder ein Gefangener 
nimmt einen Termin nicht wahr). 
Durch die geplante Maßnahme müßte 
das Sprechzentrum ll/111 insgesamt 
32L Sprechstunden (Maximum) an den 
Wochenenden in das bestehende Kon
tingent eingliedern. 

Dies kann nur zu Lasten aller Gefan
genen und deren Besucher gehen, die 
ihre Sprechstunde nur an den 
Wochenenden durchführen können. 
Denn aufgrond der geringen räum
lichen und zeitlichen Kapazitäten 
wäre eine rigide Kürzung der Be
suchszeit die logische Konsequenz, 

26 'der Iichtblick' 

und zwar alle Sprechstunden betref
fend. Außerdem wird es dem Sprech
zentrum 11/Ill unmöglich sein, die 
324 zusätzlichen Sprechstunden in 
das bestehende Kontingent einzuglie
dern, ohne die Mehrzahl der Anträge 
auf Sprechstunden an Wochenenden 
negativ zu bescheiden. 

Die Folge wäre demnach eine rein 
willkürliche, nicht den Bedürfnissen 
des Gefangenen entsprechende Ter
minvergabe. Auch wird sich mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlich
keit die Wartezeit für die Besucher 
bis zur Zuführung des Gefangenen 
erheblich verlängern. Wie negativ 
sich dies auf das Wohlbefinden vor 
allem älterer Besucher und Klein
kinder auswirken wird, bedarf wohl 
keiner weiteren Erklärung. Man denke 
nur an die schlechte Belüftung des 
Sprechzentrums Il/111, wogegen die 
Pavillons der Teilanstalten V und VI 
mit Klimaanlagen ausgestattet sind. 
Wahrscheinlich dürfte auch sein, daß 
Besucher lange vor der Einlaßpforte 
warten werden müssen, bis sie ein
gelassen werden. 

Ein noch größerer Andrang von Be
suchern und Gefangenen an den 
Wochenenden im Sprechzentrom II/111 
wUrde außerdem - das ist absehbar -
zu einer Verschlechterung des ohne
hin nicht als gut zu bezeichnenden 
Klimas zwischen Sprechstundenbeam;
ten und den Gefangenen und deren 
Besuchern führen. Folge: Anhäufung 
von Besch\lferden. 

Es dürfte wohl klar sein, daß sich 
das weder die Gefangenen der TA V 
und VI noch die Gefangenen der TAs 
ll, 111 und 111 E gefallen lassen 
werden. Nicht zu vergessen sind die 
Besucher, die bei Zustandekommen 
der Umlegung erheblich protestieren 
werden. \'lie dieses mit der Maxime 
des Strafvollzugsgesetzes, das ja auf 
Resozialisierung ausgelegt ist, in 
Einklang zu bringen ist, bleibt uns 
schleierhaft. Es sei denn, Sie wollen, 
daß uns niemand mehr besucht. Wir 
fragen uns auch, wie Sie die 
Durchführung der Sprechstunden der 

Vorschaltstation für die Drogensta
tion und die Drogenstationen ge
währen wollen. Sollen doch beide Be
reiche strikt von anderen Bereichen 
getrennt sein. Vor allem, was mit den 
Pavillons der Teilanstalten V und VI 
geschieht? Für Millionen gebaut, um 
dann nicht sinnentsprechend genutzt 
zu werden. 

Hochachtungsvoll 

Insassenvertretung TA Vl 
I.A . Detlef Heckert 

Senatsverwaltung für Justiz 

13. August 1991 

Herrn 
Detlef Heckert 

Sehr geehrter Herr Heckert! 

Auf Ihr Schreiben vom 12. Juli 1991, 
in dem Sie sich mit der Problematik 
der Verlegung der Sprechstunden aus 
den Teilanstalten V und VI in das 
Sprechzentrum ll/lll befassen, teilen 
wir im Anschluß an unsere ausführ
liche mündliche Erörterung der An
gelegenheit am 30. Juli 1991 mit, 
daß wir zu unserem Bedauern der
zeit ~avon ausgehen müssen, daß die 
Möglichkeit, in den Teilanstalten V 
und VI Sprechstunden durchzuführen, 
in Zukunft bis auf weiteres nicht 
mehr gegeben sein wird. Die dies
bezüglichen Überlegungen sind aller
dings noch nicht abgeschlossen, und 
Ihre Argumente werden in der Dis
kussion berücksichTigt werden. 

Wir weisen neben den zahlreichen 
Gesichtspunkten, die in der mUnd
liehen Erörterung eine Rolle spielten, 
noch einmal darauf hin, daß nach 
dem derzeitigen Sachstand in den 
Teilanstalten V und VI keine Gele
genheit gegeben ist, weibliche Be
sucher zu kontrollieren. Diese Mög
lichkeit besteht jedoch im Sprech
zentrum Il/111. 

Wir hoffen, daß es trotz dieser Ver
änderungen, die aufgrund der Betäu
bungsmittelproblematik erforderlich 
sein dürften, nicht zu einem Rück
gang der Besucherzahl kommt. Falls 
es die Drogensituation in der ]VA 
Tege1 in Zukunft zulassen sollte, wird 
auch die Wiedereröffnung der 
Sprechmöglichkeiten in den Teilan
stalten V und VI erneut erörtert 
werden müssen. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt ist dies nach hiesiger Auf
fassung jedoch nicht der Fall. \tJir 
bitten insoweit um Ihr Verständnis. 

Hochachtungsvoll 
Im Auftrag 
Kehrein 



Der Quasi-Freigänger 

Haus IV, das Haus mit ungeahnten Möglichkeiten, schlägt Schatten auf die 
Bemühungen, in eigener Verantwortung und Selbständigkeit den Resozialisie
rungsprozeß zu f"ordem und zu praktizieren. Außen hui. und innen pfui, weiß 
die Linke nicht ....as die Rechte tu4 degeneriert die SotbA zwn Sozialfall? 
Hier nun ein Beispiel über praxisnahen Klamauk. wie sich der Alltag in der 
Sozialtherapeutischen Anstalt gestaltet. 

Peter L. (Name von der Redaktion 
geändert) hatte sich 1989 entschlos
sen, eine Ausbildung zum Energie
elektroniker zu beginnen. In der 
SothA sah man dem wohlwollend ent
gegen, und auch der Vollzugsplan 
wurde dahingehend abgestimmt. Die 
Zuversicht, die Zeit hier sinnvoll zu 
nutzen, um das Vollzugsziel schnel
ler zu erreichen, trieb Peter an, 
gute Leistungen in der Ausbildung zu 
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erbringen. Er glaubte, daß er mit 
dieser Berufsausbildung für die Zu
kunft noch während der Haftzeit und 
auch nach der Entlassung sichere 
Chancen hätte, sich wieder in die 
Gesellsctiaft zu integrieren. Seine 
Oberzeugung wurde dadurch gestärkt, 
daß er davon ausging, daß die 
Tegeler Anstalt - vertreten durch 
die SothA - es gut mit ihm meinte! 
Ein Irrtum, wie sich später heraus-
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stellen sollte, der seinen Glauben an 
das Zauberwort "Resozialisierung" er
schüttern ließ. 

Wie es dazu kam, wird aus dem 
Schreiben ersichtlich, welches Peter 
am 16.8.1991 an die Senatsverwal
tung für Justiz, Abteilung V, sandte. 
Zusätzlich waren im Verteiler die 
Senatorin für Justiz, Frau Prof. Dr. 
Limbach, Herr Flügge, Herr Kehrein 
und Herr Freise: 

Berlin, den 16.8.1991 

An die Senatsabteilung 
- Justiz - Abt. 5 
Salzburger Straße 21-25 
1000 Berlin 62 

Betr.: Unterhaltszahlung als Auszu
bildender 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich befinde mich seit dem 25. März 
1986 in Haft, welche noch bis zum 
24.3.93 andauert. Eine vorzeitige 
Entlassung ist zum Ende Februar 1992 
geplant. Das Datum des FEZ richtet 
sich noch nach dem Termin meiner 
praktischen Berufsabschlußprüfung. 

Meine derzeitige Haftsituation ist so, 
daß ich auf Grund der noch nicht 
beendeten Ausbildung nicht in den 
Genuß des .normalen Freigangs korrune. 
Um diesem Nachteil nun entgegen
zuwirken, wurde von seiten der 
Justizverwaltung der sogenannte 
"~asifreigänger" eingefUhrt. Das 
heißt, meine Haftsituation ist der der 
anderen Freigänger gleichgestellt. 
Und dieses ist seit dem 1.7.1991 der 
Fall. 

Zu meiner Ausbildung ist zu sagen, 
daß es sich um eine Maßnahme des 
Arbeitsamtes handelt. Der Ausbilder 
ist die "Helmut-Ziegner-Stütung", die 
Ausbildungsdauer beläuft sich auf 30 
Monate mit zusätzlich einem Vorbe
reitungskurs "Metall". Das Ausbil
dungsziel bzw. Berufsziel ist die Er
langung des Facharbeiterbriefes als 
"Energie- Elektroniker der Fachrich
tung Anlagentechnik". Diese Berufs
art wird von der Helmut-Ziegner
Stiftung nur in der JVA Tegel aus
gebildet. Eine \'leiterführung der Aus
bildung außerhalb der Anstalt ist 
also nicht möglich. 

Nun wurde bei der Planung zu meinem 
Quasifreigang von seiten des Ver
treters des Arbeitsamtes. Herrn H., in 
Aussicht gestellt, daß das Arbeitsamt 
meine Unterhaltszahlung Ubernimmt, 
wie dieses bei j~t.dem anderen Frei
gänger, der eine Umschulung tätigt, 
auch der Fall ist. Für meine Person 
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wäre ein Betrag von ca. DM 800.
angemessen. 

Mitte Juli wurde von seiten des 
Arbeitsamtes, vertreten von Herrn H .• 
der Antrag auf Unterhaltszahlung ge
stoppt, weil man im Hausbüro der 
SothA der Meinung ist, "daß ich als 
Q.lasi.freigänger nicht mit einem nor
malen Freigänger gleichzustellen bin 
und deshalb auch kein Geld zu be
kommen habe" . 

Dem hinzu kommt nun seit Anfang 
August, laut Herrn H.. daß ich ja 
innerhalb der Anstalt lernen würde 
und mir deshalb auch kein Geld zu
stehen wUrde. Folglich, nach seirl'er 
Aussage, müßte ich in einer anderen 
Anstalt inhaftiert sein als in der. wo 
ich mich jetzt gerade befinde und 
meiner Ausbildung nachgehe. Gemeint 
wäre z . B. Arbeit i.n Tegel und 
wohnen in Düppel, Plötzensee, Haken
felde •. .. usw. 

Aus diesen Gründen ist es nun so, 
daß ich meinen Freigang mit einem 
Betrag von DM 130,- monatlich be
streiten muß. Aufgrund der Zusage 
von Herrn H. wurde mir von der An
stalt pro Woche DM 100,- Freigän
gervorschuß gewährt. was sich auf 
insgesamt DM 700,- summiert hat. 
Dieser Vorschuß ist nun gestrichen. 
Derzeit lebe ich von meinem Über
brückungsgeld mit DM 100,- pro 
Woche. Dieses ist aber nur noch fUr 
3 \•:ochen möglich. 

Da mir aber nun mal auch als Quasi
freigänger Kosten entstehen (Miete. 
Fahrgeld. Kleidung, Nahrung/, bleibt 
mir in absehbarer Zeit nui noch die 
Möglichkeit, diese Kosten mit Straf
taten zu decken oder aber 3 Monate 
vor Beginn meiner Gesellenprüfung 
die Ausbildung abzubrechen und eine 
Hilfsarbeitertätigkeit als normaler 
Freigänger aufzunehmen. Welche der 
beiden Szenarien würden Sie mir 
empfehlen? 

~leine Kosten belaufen sich monat
lich ;.fie folgr: 

- Untermiete DM 300,-

- Fahrgeld DM 75.-

- Bekleidung DM 75.-

- Lebensmntel DM 200.-

- Diverses D\i 150.-

Von dem Freigangervorschuß konnte 
ich nur einen Teil der Kosten be
streiten, wie an der Höhe der mir 
anfallenden Kosten auch Ihnen er
sichtlich sein wird. Bisher hat nliln 
mir einen Kostenonteil erlassen. 
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Jetzt gerade besteht für mich die 
große Chance, in absehbarer Zeit 
eine Wohnung zu Ubcmehmen. Sollte 
sich allerdings bis dahin meine finan
zielle Lage nicht ändem, müßte ich 
diese \'lohnung auch noch absagen. 
Und darüber hinaus wird es mir nicht 
möglich sein, von DM 100,- pro 
Woche eine \-.Johnung einweichten. 

Diese ganze Situation läßt sich wohl 
kaum mit dem Anspruch der Reso
zialisierung in Einklang bringen. Ich 
möchte Sie deshalb um eine baldige 
Klärung der Angelegenheit ersuchen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Und wie ging die Sache aus? Bisher 
keine Entscheidung, noch immer 
streiten sich die Geister im Senat. 
wer nun was und wie zu entscheiden 
hat. Vnd alles fing damit an, weil 
sich eine Frau L. im Hausbüro der TA 
IV querlegte und der Meinung war, 
daß ein Knacki keinen Anspruch auf 
volle Entlohnung ha l . auch wenn er 
Freigänger wäre . 

Interessant ist allerdings, daß Frau 
Dr. Essle r , Chefin in der SotM , den 
Vollzugsplan von Peter abgesegnet 
hat, wo eindeutig niedergeschrieben 
steht. daß Peter im Freigängerstatus 
sein Arbeitsentgelt vom Arbeitsamt 
bekommen wird. Und auch Herr H., als 
Vertreter des Arbeitsamtes, stellte 
dieses in Aussicht. Leider änderte 
dieser Mann zwischenzeitlich seine 
Zusage und glaubte fest daran, daß 
das nun doch nicht gehen würde und 
solch eine Situation auch noch nie 
dagewesen wäre. Er konnte sich noch 
nicht einmal mehr daran erinnern, 
daß eine ähnliche Situation am 
31.1.91 eingetreten war, wo ein In
haftier-ter von Tegel in den offenen 
Vollzug nach Düppel verlegt wurde. 
Als Freigänger verfolgte er weiterhin 
seine hier in der ]VA Tegel statt
findende Ausbildung und wurde ent
sprechend nach § 44 AFG bezahlt . 

Das entsprach seinerzeit einem Lohn 
von DM 252.15 wöchentlich. Statt 
dessen bekommt Peter täglich (pro 
Arbeitstag) nur DM 8.97 gemäß § 37 
Abs. 2 AFG (Ausbildungsförderungs
gesetz). 

Freigänger oder nicht, das ist hier 
die Frage? Und die Antwort ohne 
Zweifel: Peter ist Freigänger und 
darf daher Uber die Wahl seiner Be
schäftigung selbst bestimmen. Dieses 
tat er, indem er sich für die Weiter
fUhrung seiner Ausbildung bei der 
Universal-Stütung entschloß. Völlig 
unverständlich das Verhalten der 
SothA, zumal diese ohnehin mit der 
JVA Tegel nichts zu tun haben 
\\rill! 

Für Peter haben nun die Probleme 
begonnen und nehmen noch zu, wenn 
die Damen und Herren in der Senats
verwaltung nicht endlich eine Ent
scheidung treffen werden. 

Wie restriktiv die Anstalt die Situa
tion von Peter beurteilt, läßt sich 
aus einer Bemerkung zur Sachlage 
vom Vollzugsleiter heraushören: "Er 
müsse seinen Urlaub auch selbst be
zahlen, und wenn er dieses eben 
nicht kann, dann gibt es auch keinen 
Urlaub." 

Soll das etwa Resozialisierung sein. 
wenn Peter am Tag seiner Entlassung 
mit DM 130,- in der Hand die SothA 
verlassen wird und noch nicht einmal 
eine Wohnung bekommen hat? Das 
Sozialamt hat seinen Antrag auf 
Wohnraumerhaltung abgelehnt. weil er 
als Freigänger ordnungsgemäß arbeite 
und daher kein Sozialfall sein. 

Alles nur ein dramatisches Märchen? 
Nein, das ist knallharte Realität, so 
etwa!> kann man nicht er-finden .. . ! 

llans-joachirn Fromm 



Sozialhilfe ... 
Start in ein Leben ohne Straftaten 
(Teil 2) 

In dieser Ausgabe wollte ich Uber 
die Beantragung von Bekleidung be
richten. Zu meinem Bericht in der 
letzten Ausgabe MaV]uni 1991 erhielt 
ich viel Resonanz, aber auch Kritik. 
Um einiges richtigzustellen und gege-

-benenfalls genauer auszuführen, will 
ich in dieser Ausgabe nun eine Er
gänzung zum "Teil 1" nachschleben. 
Uber die Beantragung von Kleidung 
werde ich dann in der nächsten Aus
gabe berichten! 

Und schon geht's los! Um erst einmal 
die Kritik wegzuräumen, die angege
benen Sätze auf Sozialleistungen 
wilrden nicht stimmen, ist zu bemer
ken, daß die Sätze auf Sozialleistun
gen von Bezirk zu Bezirk verschieden 
sind. Das liegt an der Berechnungs
grundlage, wobei der Lebensstandard 
eines Durchschnittskonsumenten eines 
jeweiligen Bezirks berücksichtigt ist. 
Und jeder Bezirk ist nun mal seine 
eigene Welt! 

Die Preise, die ich in der Ausgabe 
MaVJuni 1991 \\'i.edergab •. sind somit 
nichts Absolutes, sondern lediglich 
eine Orienti.erungsmöglichkeit. Jedes 
Bezirksamt hat da seine eigenen 
Spielregeln. Die Bewertungsgrundlagen 
und Richtwerte für Wohnraum können 
sehr verschieden sein und liegen bei 
ca. 300 bis 500 DM. Der jeweilige 
Richtwert ist bei jedem Bezirksamt 
festgelegt . Wenn man aber nun eine 
Wohnung gefunden hat, die etwas 
über den Richtwert liegt, empfiehlt 
es sich, dennoch einen Mietvertrag 
abzuschließen und erst dann bei 
seinem zuständigen Sozialamt vor
stellig zu werden. In der Regel 
müßte dieser Trick funktionieren. 

Ein Inhaftierter aus der TA V erhielt 
kUrzlieh vom Bezirksamt Steglitz fol
gende Antwort: "Wir sind unter be
stimmten Bedingungen bereit, beim 
Abschluß von Mietverträgen Kaution 
zu übernehmen. Die beiden wichtig
sten Bedingungen sind das Vorliegen 
der einkommensmäßigen Voraussetzun
gen (können Sie durch Übersendung 
eines Kontoauszuges der Wirtschafts
stelle/Arbeitsverwaltung der JVA 
Tegel nachweisen) und die angemes
sene \tJohnungsgröße (bei Einzelper
sonen maximal L8 m2

) und Miete 
!maximal 13 DM/m2 warm). Wir machen 
aber darauf aufmerksam, daß dte ge
meinnützigen Wohnungsunlemehmen, 
von denen Sie gege benenfalls mit 

Ihrem dringlichen Wohnberechtigungs
schein am ehesten eine Wohnung er
halten, keine Kaution verlangen, 
wenn Sie diese nicht aufbringen 
können." 

Vom gleichen Bezirksamt erhielt er 
10 Tage zuvor die Antwort: "Die 
Maklergebühren sind in Berlin gesetz
lich geregelt und bei allen Maklern 
gleich. Sie dürfen erst erhoben 
werden, wenn ein Makler erfolgreich 
fUr Sie tätig wurde : von daher 
können Sie unbesorgt mehrere Makler 
beauftragen, Sie müssen nur sofort 
allen Mirteilung machen, wenn einer 
erfolgreich war, sonst können die 
anderen Kosten bei lhnen geltend 
machen. Falls Sie Uber einen Makler 
nichts erreichen, könnten Sie sich 
auch an die Universal- Stütung Helmut 
Ziegner, Jägerstraße 39 a , 1000 
Berlin 45 wenden, die drei Arbeit
nehmer- Wohnheime in Berlin aus
schließlich für Haftentlassene unter
hält." 

Dasselbe Bezirksamt machte noch 
darauf aufmerksam, daß der Inhaf
tierte rechtzeitig einen Wohnberech
tigungsschein (WBS) beantragen sollte 
und diese Stelle auch seinen Antrag 
auf Dringlichkeit mit einer entspre
chenden Stellungnahme befürworten 
würde. Der Antrag auf einen WBS 
wird im allgemeinen bei der Abt. 
Bau- und Wohnungswesen gestellt . So 
kann es in der Praxis aussehen; hier 
hatte man es mit einem freundlichen 
und zuvorkommenden Bezirksamt zu 
tun. 

Anders nun im Bezirksamt von Rei
nickendorf. Dort erhielt ein anderer 
inhaftierter zur gleichen Zeit die 
Antwort: Man ist erst bereit, einen 
Antrag auf Dringlichkeit zu bearbei
ten bzw. zu genehmigen, wenn der 
Inhaftierte dort persönlich vorstellig 
geworden ist. Dieses Bezirksamt will 
sich damit vergewissern, daß der An
tragsteller bereits aus der Haft ent
lassen wurde . 

Anders nun wiederum das Wohnungs
amt in Ostberlin; es erteilt einen 
"Dringlic hkeitsschein" fUr alle Be
zirke von Berlin. 

Zu den Mietpreisen liegt der Bezirk 
Steglitz mit max. 13 DWnf wann sehr 
gl:lnstig. Dagegen ist aus der "Sozial
broschüre", 7. Auflage mit Stand vom 
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l. Mai 1990 zu entnehmen: "Die So
zialämter erkennen durchschnittlich 
auf 7 bis 8 DM kalt pro rrl, bzw. 
8,50 bis 10 DM wann pro rrl " . 

Bei der Auslegung des Begriffs "an
gemessener Umfang" orientieren sich 
die Mietpreise an den Obergrenzen 
des sozialen Wohnungsbaus der 60er 
Jahre . NatUrlieh ist damit nicht der 
Neubau im Sozialwphnungswesen ge
meint, denn der ist mit Zentralhei
zung und Bad nach Auffassung der 
Armutsverwaltung zu "luxuriös"! 

ln der \t/ohnungsgröße sind die Be
wertungsmaßstäbe der Bezirksämter 
allerdings einheitlich. Als angemes
sene Wohnungsgrößen sind in der 
Regel anzusehen für Alleinstehende 
Einraum- bis Eineinhalbzimmerwohnung 
(bis ca. 48 n/); Zweipersonenhaushalte 
Zweizimmerwohnungen (bis ca. 60 rrl); 
Dreipersonenhaushalte bis Zweiein
halbzimmerwohnung (bis ca. 68 rrl); 
Vierpersonenhaushalte bis Dreizimmer
wohnungen (bis ca. 74 nf). Für gro
ßere Familien kann ein angemessener 
weiterer Wohnbedarf anerkannt 
werden. 

Die rrf -mäßige Begrenzung kann ins
besondere bei preiswerten Altbau
wohnungen mit größerem Zimmerzu
schnitt überschritten werden. 

Die Erfahrungen haben gezeigt, daß 
die Bezirksämter sehr genau auf die 
\tlohnungsgrößen achten, also Vor
sicht!, wenn die Wohnnung, die Ihr 
mieten wollt, die angemessene Woh
nungsgröße Ubersteigt. 

Eine angemessene \'-lohnung zu finden 
war schon immer schwer, aber ge
rade durch den "Mauerfall" hat sich 
die Situation auf dem Wohnungsmarkt 
sehr verschärft, zumal ständig aus 
der Presse zu erfahren ist, daß mal 
wieder die Mieten angezogen haben. 
Wo soll das nur hinführen ... ? 

Es empfiehlt sich bereits vor Haftan
tritt oder unmittelbar, wenn man in 
Um:ersuchungshaft gelangt ist, sich 
um den Erhalt seiner \o/ohnung zu 
kümmern. Bei kurzfristigen Freiheits
strafen (zwölf bis höchstens acht
zehn Monaten) werden die Kosten fUr 
die Mietwohnung in der Regel über
nommen (§§ 12, 15 a BSHG). Bei Hin
geren Strafen ist das schwieriger 
durchzusetzen, es muß sich dann 
z . B. um eine besonders günstige 
Wohnung handeln. Bei längeren Frei
heitsstrafen, wenn es nicht mehr 
möglich ist, die \Yohnung zu halten, 
sollte man versuchen, wenigstens die 
Wohnungseinrichtung zu erhalten. 
Dann muß man sich an seinen zu
zuständiges Sozialamt wenden, damit 
von dort die Speditions- und Lager
kosten fUr die Wohnungseinrichtung 
übernommen werden. 
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TEGEL INTERN 

Zum Schluß nun noch eine Mitteilung 
vom Petitionsausschuß des Abgeord
netenhauses von Berlin über die An
erkennung dringenden Wohnbedarfs 
für alleinstehende Personen ohne Ob
dach. 

Hans-J oachim Fromm 
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Schrcibru der \'arsl11.cndcu dt-~ I .. NifionsAus ... dtii~$CS 
vom II. Srrtomher 1990 - Nr. 2880111 - Schlußborichl -

Voq;:mg; SCrllunr;:n:dunc der Srn:H~\·trw:d(unJ: fiir ß3u- und 
Wohnllti~S"'tstn- IV A .. 6S20~31100 -
''Oßl 1. Ant,usl- 1990 

l)cr rct1hon<:m~~ehu0 dt~ Abgcordne(cnh3USC!' h:\l sich ntil 
ücr ohcn bcutchnelcn Cing:-~bc bcf:tOL; er h:-.1 beschlossen, sie 
~cm~[J ~ 7 Ah1. I:\) c<) l'etG dem Sen:tl von ßcrlin zu iibcrwei:ooen 

Der Au$Schuß empfiehlt dem Scn.1t, die Entscheidung des 
Scn.,lor<> fur fbtJ · und Wohnung,.o:wcscn vom Mi;rz 1990 1.uriick· 
1.undtmcn und t:encrcll :H•ch :1Ueinstchcnden Obd:achloscn ci1tcn 
<.tunf:,cndcn Wohnbcd:ur :mtueckenncn Ocr Ausschuß h:'lt sich 
tf;,hcl von der Übe-rlc&ung. leiten r;'l;s.scn, d:\ß :ooolchc Pcr$Oncn, 
dcttcn ohuctfico; nurctnc I·Raumwohnung 7.u~tchcn wfirdc, nicht 
m Knnkt1rtcn1. treten könnten zu clcn ;,.u( jeden F.:tll zu bevot7.U· 
s,cndcn Eh<:J'Iit:ucn oder Alkincr7jchen<kn mit Kirldcrn. 
1\ndcrcrscJL$ ~oJhc .:.uch diesem Pcuonc.nkrcis n•cht die Möglic-h· 
\c1' $-Cnommen werden, eine Oc~clt.ungsrcchtswohnung. mit 
c:me:m Wohnl.\urn. den Sle ~c:lb~1 gesucht und gerundc:n h:~bc..n, 
:-tU<il ~db:o;l an7.tunicten. 

Oe: Au<t~chuO bittet den Sen:"lt,l:cm!Hl ~ 7 Al>s. 3 Pct(f binnen 
emct Fnst von drei Wochen zu bcrichtc:n. w:\$; er~urGcund dieser 
Emprchhmg vcranl:~ßt h:tl. 

Im Auftrag 

Dr. ll ;,.nn:t·Rcnate Ll\ ur i c n 

Der Pt:tition.uussc:huO h:\( dic Einr,:~be n:teh § 7 Abs. I Uuch
st:'lbc. :1. Du!')pc:lbuc:hsl:'lbe cc. des Petitionsgesetzes überwic..~cn . 

Auf GrumJ der l::mt,rehlung ist reigendes vcr~nl:'lßL wor<.lc:n: 

N:lch Ah~timmung mit der Scn:usvcrwallung für Sozi;'lJcs, Ocr 
Sc:n:tt.~verwaltung f\ir' Ju&cnd und f';,mihc. und der Scn:H~verw."ll· 
tung f'iir Acl>cit und Frauen beabsichtigt der Sen:HO' fUr ß:m- und 
Wohnung"~wcscn. in die in Kilrz.c neu z.u erlassenden Ansfüh
rung~vorschrirten z.um Wohnungsbindung.sgcscl7" hin.:'>ichtlich 
Ocr Anerkennung eines d rintenden Wohnbedarfs die folgenden 
PersonenttuflpCn aurz.unchmc:n: 

- Personen. die in Eintichlungen dct so7.i:tlen Wohnhilrc oder 
SOilStisen Oehel(sunteckünften oder vergleichbaren Unter· 
k\mrtcn des Jugend-. Prnucn- uml Sozi:tlwe5ens (t. ß. Frnu
cnhiiUser, zunuchtswohnungcn C'ilf gcscht .. ccnc r-r~uen oder 
M~dc.hCfth:tus)- mit Aosn:lhl'nC von Einrichtungen n.i r Au~
Uiltl Ubcrsicdlcr - leben. 

- von l!xmiHicruns Ucdrohtc, 

- aus rreihcitscnlz.1chung entJ:ts.scnc l"crsonro, sowctt s1c 
ohne eigenen Wohnraum ~ind. 

Die ~inhczichung, der hier genannten PCr$Or.cnkrci~c in die 
Oringlichlr:eit$rcgelull g trSgt dem Anliegen dc~ Scr.:1.ts Rcchnunc, 
Menschen. tJic ~ich in besonderen soti:~lcn Sc.hwic.u,k.cHcn 
befinden. Unterstützung bei der ßcsch.:.ffung und ErhoHuog einer 
Wohnung zu gcwihrcn. Es handelt sich um einen Jcl:u definierten 
Personen kreis. so daß die im Zwischcnbccichl vom 10. Novcm~cr 
1990 erw:ihnten Schwicritkcitcn hinsichtlich der Abgccnzun& tu 
Alleinstehenden ohne Wohnraum vccmicdcn werden. 

Der Scn01t ist weiterhin der Aurrassung, d3ß 3llein die Ancrken· 
nung einer Dringl ichkeit im Wohnbc.reehtigungs&chcin die 
Wohnraumprobleme dieser Men!"chcn nicht löst; zw.u wird d:~mit 
der Zugang auch zu dcn Sozialwohnungen eröffnet, die dem 
ßc.setz.ung.<trc.c:hl dc.s t..1ndcsi3crHn untcrlicgen. der Errolg ber .der 
Wohnungs.suchc wird :~bcr mJOgebfich c.f:tvon :~bh:-\ngcn. dOJß die. 
Tr-äger der Soz.ialhil(e und die Vermieter eng zusammenarbeiten. 
Nur so können die dem 1'r5ger d-er Soz.iOtlhil(e bei der ßcsründung 
und Aufrechterhallung eines Mietverhältnisses im Einzctr:dlzur 
Verfügung stehenden persönlichen und m:ttcriellcn Hilfen im 
Rahmen des Oundeuozi:tlhi!Cegc..<tetzes wirkungsvoll eincesc:Ut 
werden~ 

Derlin. ~en 1!. Februar 1991 

l)cr Seni"'t von ßcrlin 

D ie p~en N•gel 
Regierender ßürgcrmeistcr Scn:Lor 

rtir ß:tU• und Wohnun&swcscn ' 

Der Ball ist rund • • • 
unter diesem Motto trat die 

Sportgruppe lllE gegen die Frei-
Zeitfußballer des 1. FC Tegel- Süd 
(VFF) am 22. August 1991 zu einem 
Freundschaftsspiel an. 

Gespielt wurde auf dem Freistunden
hof 111 E mit jeweils fünf Feldspie
lem und ständigem Wechsel. Da 
wegen der fehlenden Flutlichtanlage 
die Sonne das Ende der Spielzeit be
stinunte, mußte die reguläre Dauer 
für beide Spiele auf zweimal 25 
Minuten verkürzt werden. Dennoch 
waren alle Beteiligten mit Freude und 
Eifer bei der Sache, unter reger An
teilnahme von Zuschauern aus dem 
Bereich lll E, die das schöne Wetter 
für eine Extra-Freistunde nutzten 
und außerdem ihre Kollegen mit 
fachkundigen Zurufen unterstützten 
("ihr Graupen", "Zappelsäcke", 
"Schiedsrichter - Telefon ... ") . Auch 
die Insassen der Teilanstalt lll 
verfolgten die sportlichen Höhepunkte 
johlend ("jetzt jibt's richtich" 
"Einer geht noch, einer geht noch, 
einer geht noch rein ... 1" ) am Fen
ster, wobei es bei ihnen jeweils 
Freudenstürme hervorrief, wenn die 
Gäste vom 1. FC Tegel-Süd unsere 
Heimmannschaft ordentlich vorführte 
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und ein Gegentor nach dem anderen 
in unserem Netz landete. 

Um 18.15 Uhr war Anpfiff, und die 2. 
Auswahl von 111 E bestreitete das 
erste Spiel gegen die 2. Herrenmann
schaft von Tegel- Süd. Konnten sich 
unsere Jungs zunächst noch wacker 
halten, so wurde mit fortlaufender 
Spiel zeit doch ein Klassenunterschied 
deutlich; der'inoch war das Spiel fair, 
und die Spiellaune hielt bei allen bis 
zum Schluß an. Das Endergebnis 
möchte ich aus "Platzerspamisgrün
den" lieber nicht nennen, daher nur 
kurz und knapp: Der 1. FC Tegel-Süd 
spielt den besseren FreizeitfußbalL 

Dies gilt in besonderem Maße für das 
Hauptspiel, bei dem die 1. Herren
mannschaft von Tegel-Süd gegen die 
1. lll E- Auswahl antrat. Nachdem 
111 E zunächst ein glücklicher Füh
rungstreffer gelang, kam es "knüp
peldicke" zunlck ... Bei drei Schüs
sen auf unser Tor wußte der Tor
wart nicht wie ihm geschah und wir 
lagen schon I zu 3 zurück. Die 1. 
Herrenmannschaft von Tegel-Süd 
hatte kaum Probleme, unsere An
griffsbemühungen abzuwehren, und 

wir hatten zeitweise den Eindruck, 
daß sie hier nur ein Trainingsspiel 
absolvierten ... 

Um meine Mannschaftskollegen zu 
schonen, erspare ich mir ebenfalls 
aus Platzgründen, den Ausgang die
ses Spieles in Ziffern zu benennen. 
Zu unserer Ehrenrettung sei jedoch 
gesagt : Die Sportgruppe lll E hat zu 
keinem Zeitpunkt aufgegeben und 
stets versucht, den Vorsprung der 
Gäste aufzuholen! 

Als Manko für uns kam hinzu, daß 
wir von 60 Insassen des Bereiches 
111 E mit Müh und Not 12 Freizeit
fußballer zur Teilnahme an dem 
Freundschaftsspiel aufbieten konnten, 
während unsere Gäste allein schon 
mit 17 Sportlern antraten. Da die 
Veranstaltung auf den Bereich 111 E 
beschränkt war, konnten wir auch 
keine Verstärkung von unserer regu
lären Fußballmannschaft holen, in der 
auch gute Fußballer aus Haus lll 
mitspielen. Trotzdem hat es der 
Sportgruppe Ill E Spaß gemacht, bei 
einem guten Spiel dabei gewesen zu 
sein und gesehen zu haben, wie 
leicht und locker Fußball als Frei
zeitvergnügen gespielt werden kann. 

Zu erwähnen ist noch das besondere 
Engagement von Herrn Bernd Meyer, 
dem Chefbetreuer des 1. FC Tegel
Süd, der sogar die Redaktionsgemein
schaft des Lichtblicks einschaltete, 
um mit seiner Fußballgruppe hier in 
der ]VA Tegel spielen zu können. 
Dankenswert ist hierbei auch die 
schnelle Reaktion des Gruppenleiters 
111 E, Herrn Adam, der sofort für das 
Anliegen, daß wir mit auswärtigen 
Sportsfreunden ein Fu-ßballspiel ver
anstalten möchten, zu begeistern war 
und in Blitzgeschwindigkeit die er
forderliche Einlaßgenehmigung für 
den 1. FC Tegel-Süd besorgte. Dank 
auch dem Sportbüro der JVA Tegel, 
das uns ohne zu zögern für das 
Freundschaftsspiel einen nagelneuen 
Fußball zur Verfügung stellte und 
uns auch mit Markierungskreide für 
unseren Platz aushalf. 

Wir freuen uns auf weitere Begeg
nungen mit den Sportsfreunden des 1. 
FC Tegel-Süd und appellieren auch 
an weitere Vereine in unserer Nach
barschaft, mit uns Kontakt aufzu
nehmen (Redaktion 'der lichtbiick', 
Tel.: !. 38 35 30 oder Sportgruppe 
lll E - Mario Schwarz I Horst Kra
nich - Tel. : 4 38 32 84) und gemein
same Sportveranstaltungen auf die 
Beine zu stellen! 

Dem 1. FC Tegel-Süd und allen, die 
beim Zustandekommen des tollen Fuß
ballnachmittags geholfen haben, bis 
zum nachsten Mal: Ein dreifaches GUT 
SPORT!!! 

-kra-



Arbeitslos - was nun? 

U !.\.J tL I ! 'II I r. tU'I 

gebem (auch für die Zeiten, die in 
der Haft gearbeitet wurde ), Beschei
nigung über das Überbrückungsgeld. 

Ein Nachtrag! 
Man sollte also rechtzeitig vor der 
Entlassung sich um die Beschaffung 
der nötigen Papiere bemühen. Hier ist 
der Sozialdienst in der JVA bestimmt 
gern behilflich. Sollte man auf kein 
Interesse und sogenannte Inkompe
tenz von seiten der Gruppenleiter 
stoßen, empfiehlt es sich, sich auf 
den § 7 t. StVoll.zG (Hilfe zur Entlas
sung) zu berufen! Denn dort steht: 

ln der Ausgabe März/April 1991 
hatte ich bereits Fragen über Ar
beitslosengeld und Arbeitslosenhilfe 
beantwortet. Zwischenzeitlich gingen 
bei mir einige Anfragen darUber ein. 
unter welchen Voraussetzungen man 
die Anwartschaft erfüllt? Meine Aus
führungen waren somit nicht präzise 
genug (sorry), und ich mußte er
kennen, daß da eine Informations
lOcke war, die ich selbst nicht 
wußte. Nun habe ich mich auch dar
über sachkundig gemacht und bin be
reit, darüber Auskunft zu geben. 

Zur Erinnerung: Wer bekommt Arbeits
losengeld? Anspruch auf Arbeitslo
sengeld hat, wer arbeitslos ist, der 
Arbeitsvermittlung zur Verfügung 
steht, die Anwartschaft erfüllt, sich 
beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet 
und diese Leistung beantragt hat. 

Oie Rahmenzeit zur Berechnung der 
Anwartschaft beträgt drei Jahre, 
rUckwirkend von dem Tag an, wo man 
die genannten Punkte erfüllt. Das 
bedeutet zum Beispiel: 

I. Man wird aus der Haft am 1. t-io
vember 1991 entlassen und beantragt 
am gleichen Tag bei dem Arbeitsamt 
das Arbeitslosengeld; dann gilt die 
Rahmenzeit vom 2. November 1988 bis 
zum 1. November 1991. 

It . Man beantragt rechtzeitig vor 
Haftende z. B. am 15. September 
1991, da bereits feststehen wird, daß 
man am Tag der Entlassung (1. No
vember 199ll arbeitslos sein wird. 
Auch hier wird die Rahmenzeit vom 
2. November 1988 bis zum 1. Novem
ber 1991 gelten. 

Der Grund ist auch einleuchtend, 
denn die Rahmenzeit steht in un
mittelbarer \tlechselbeziehung mit den 
anderen Voraussetzungen bzw. Bedin
gungen, die erfüllt sein müssen. Am 
1. November 1991 steht zwar fest, 
daß man arbeitslos sein wird, man 
wird aber erst an diesem Tag der 
Arbeitsvermittlung zur Verfügung 
stehen. 

Aus der Rahmenzeit läßt sich nun die 
Anwartschaft bestimmen. Die Anwart
schaft gilt dann als erfüllt. wenn in 
der Rahmenfrist mindestens ein Jahr 
(360 Kalendertage) beitragspflichtig 
gearbeitet wurde. Oie Zell in der 
Haftanstall wird voll mit angerechnet, 
sofern Arbeitsentgelt, Ausbildungsbei
hilfe, Ausfallentschädigunq oder Be-

rufsausbildungshille gezahlt 
( § 168 Abs. 3 a AFG). 

wurde 

Achtung: Urlaubs- und Krankheitstage 
in der Haftzeit werden bei der An
wartschaft nicht mitberechnet. "Um die Entlassung vorzubereiten, ist 

der Gefangene bei der Ordnung seiner 
persönlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Angelegenheiten zu beraten. 
Die Beratung erstreckt sich auch auf 
die Benennung der für Sozialleistun
gen zuständigen Stellen. Dem Gefan
genen ist zu helfen, Arbeit, Unter
kunft und persönlichen Beistand für 
die Zeit nach der Entlassung zu fin
den." 

,_ 
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FUr die Arbeitslos-Meldung und Bean
tragung von Arbeitslosengeld muß eine 
Vielzahl von Papieren des Antragstel
lers vorliegen. Für die entgültige Be
arbeitung des Antrages auf ALG sind 
folgende Papiere vorzulegen: Perso
nalausweis, Entlassungsschein, Kran
ken-/Rentenversicherungsnachweis, 
Lohnsteuerkarte, Meldebesc heinigung, 
Arbeitsnachweis von früheren Arbeit-

Im übrigen kann es nicht schaden, 
sich selbst Auskunft zu verschaffen 
und sein zuständiges Bezirksamt an
zuschreiben. lm Regelfall erhält man 
dann von dort genügend Auskunft 
und auch darUber, an welche Stellen 
man sich wenden muß, wenn die 
Stelle im Bezrrksamt, an die lhr Euch 
gewandt habt, nicht zuständig ist. 

So erhielt kürzlich ein Inhaftierter 
aus der TA V, der bei dem Bezirks
amt Steglitz 
beantragte, 

eine Lohnsteuerkarte 
die Auskunft: "Ihre 

(Der Tagesspiegel vom 2.6.1991) 

Keine Einstellung ohne 
Sozialversicherungsausweis 

Neuregelung gilt ab dem I. Juli 1991 

Ab Juli 1991 Wird der .Sozialvers•chc·l der Ausweis nicht Innerhalb von drei Ta· 
rungsausweis· Pflichl, deJ dann neben gen vorgelegt wud 
Scheckkarte. Klinlk·Card. Organspendr· ln den So1Jalvers1cherungsausweis kann 
ausweis und diversen anderen ldenhflka· 4!10 Lichtbild etn~klebt werden. Vorge
Uonspapieren in Geldbörse oder Bnefla. schn"ben ist d1es ll~r nur fur Ar~1tneh· 
sehe seinen Platz finden soll - und ne~n mer •m Bau·. Scllausteller· und Gebaude· 
dem Personalausweis, versteht s1ch Aus· retmgungsgewerbe. außerdem fiir H•lfs
gestellt werden d1esc Ausweise für alle Ar· kralte auf Messeständen. Diese Berekhe 
beltnebmer- von Ausnahmen abgesehen. gelten als besonders .mißbrauchsgeJ.lht· 

M1t der Neuregelung soll illegale Be· det' Deshalb gilt hier zusätzlich (sowohl 
schi!ltigung el!elcth·er bekampll und unbe· für gewerblich als auch fur kaulmannisch 
rechllgter l.elslungsbezug unterbunden T at1ge). daß s1e den Soualversicherungs
werden. Auch den ..SChwan.arbeitem· soll ausweis .ständig mnz:uhlhten" und ihn den 
es rmt HUfe des neuen Ausweises, der Wl· Kontrolleuren d!!'S Ar~ttsamts \'onulegen 
deNtandsfahig und lklschungss•cher tst, an haben -1ewe•ls naturheb nur bezogen auf 
den Kragen gehen. Er enthalt neben den 1hte Arbe•tszettcn 
persönlichen Daten des Inhabers auch du~ Wer betm Arbeits· oder Sozialamt als 
RentenveNicherunglnummer. Auch gc· LelstungsemplangN eingeschrieben ist, 
nnglugig Beschalugte etwa .jobbende WJrd den Auswe•s •m Regelfall dort .hm· 
Hausfrauen·, werden mit dem So~•alvers•· 1 terlegen· mussen Dies gdt als WJchuges 
cherungsausweis ausgestattet - Sl'lbst .Hmderrus"lur Unbt>kummerte. neben den 
wtnro sie maximal ~80 DM pro Monat VN· Soualleisctungen .bruuo !ur neao· arbe•ten 
dienen. Lediglich Beamte. Studenten mtl ZU können; denn ohne AusweiS rmden Sie 
Arbeitsverhältnis und genngfug•g in 1a- Jedenfalls theoretisch- keinen Arbeit· 
Haushaltungen BeschaJugte sind ausge· ge~r. der s•e beschaltlgt Auch Arbeitge· 
nommen. ber und Krankenkassen durfen den Soz1al· 

Arbeitgeber durlen Mitar~itcr nur versicherungsausweis verlangen, wenn $le 
noch dann emstellen und beschafugen be1 Krankhell Geld ublen. 
wenn Ihnen -~' Begmn der Beschalti - Wer m den Mchsten Monaten den So· 
gung· der Soualvers•cherungsauswe•s ualversicherungsauswe•s noch n•cht hat. 
vorgelegt wird Das he1ßL Ganz so streng muß deshalb mcht nervos werden: Erst 
t$\ das Gesetz rucht Es erlaubt den B.- 1995 wud d1e aulwencllge Aktion der Erst· 
schalllgungsbegmn .ohne-, verpflichtet ausstattung abgeschlossen sein. Als Ersatz 
aber den Arbeitgeber. der KrankenkassP dtent b1s dahin der Rentenauswels über 
"'"e .Kontrollmeldung· zu schtcken. wenn dte Vemcherungsnummer. W. S 

Lohnsteuerkarte 
müssen Sie lt. Aus- . 
kunft unserer Lohn
steuerkartenstelle 
beim BA Reiflieken
dorf von Berlin, 
Abt. Personal- und 
Verwaltung, bean
tragen." Mal Hand 
aufs Herz, wer 
hätte das auf An
hieb gewußt? 

Hat man nun die 
ganze Bürokratie 
überlebt und er
hält Arbeitslosen
geld, möchte ich 
für Interessierte 
noch erwähnen, 
daß bei rechtzei
tiger Absprache mit 
dem Arbeitsvermitt
ler Arbeitslose bis 
zu drei Wochen im 
Jahr in den Urlaub 
fahren können. 
Während dieser 
Zeit werden Ar
beitslosengeld und 
Arbeitslosenhilfe 
weitergezahlt . 

Hans- joachim fromm 

'der Ii chtb lick· 31 



Berliner Abgeordnetenhaus 
Landespressedienst 

r 

Kleine Anfrage Nr. 489 des Abgeordneten Uhich F. Krüger 
(CDU) vom 2.5.1991 über "Platzangebot im offenen Straf
vollzug": 

1. Wie groß ist die Zahl der Plätze im offenen Strafvoll
zug (getrennt nach Männer- und Frauenvollzug)? 

2. Wie viele sind davon z. Zt. belegt (getrennt nach 
Männer- und Frauenvollzug)? 

3. \Vie groß ist die Zahl aller Plätze im Berliner Vollzug 
(getrennt nach Männer- und Frauenvollzug)? 

i. . Wie viele Gefangene sind z. Zt. für den offenen Voll
zug vorbereitet und vorgeschlagen worden, finden aber 
derzeit keinen Platz? 

S. Wie viele Gefangene befinden sich im offenen Vollzug 
als verurteilte Drogenhändler bzw. Drogenkonsumenten 
(getrennt nach weiblichen und männlichen Gefangenen) 1 

6. Wie viele verurteilte Drogenhändler bzw. Drogenkonsu
menten befinden sich noch auf der Warteliste für den 
offenen Vollzug? 

7. Von welcher Zahl an Plätzen im offenen Strafvollzug 
geht der Senat bei seinen Planungen für die Zukunft 
aus und wie gedenkt er, dieses Ziel zu realisieren? 
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Antwort des Senats vom 24.5.1991 (eingegangen beim Ab
geordnetenhaus am 7.6.1991): 

Zu 1. : Dem offenen Strafvollzug stehen derzeit 705 Haft
plätze zur Verfügung. Davon 47ntfallen 645 Haftplätze auf 
den Männervollzug, 45 Haftplätze auf den Frauenvollzug 
und 15 Haftplätze auf den· Jugendvollzug. 

Zu 2.: Am 17. Mai 1991 waren 

612 erwachsene Männer 
37 erwachsene Frauen 
13 männliche Jugendliche bzw. Heranwachsende 

im offenen Vollzug untergebracht. 

Zu 3.: Geschlossener Männervollzug: 
Offener Männervollzug: 

2154 Haftplätze 
645 Haftplätze 

Geschlossener Frauenvollzug: 
Offener Frauenvollzug: 

225 
45 

(davon 15 
sozialtherapeutische 

Haftplätze 
Haftplätze 
Haftplätze 
Abteilung) 

Geschlossener Jugendvollzug: 393 Haftplätze 
(zzgl. 23 Haftplätze Zugangsbereich) 

Offener Jugendvollzug: 15 Haftplätze 

Jugendarrest: 23 Haftplätze 

KBVA: (lnn. u. Chr. Abt. ) 112 Haftplätze 
(Abt. f . Lungenkrankheiten) 55 Haftplätze 
(PN- Abt.) 46 Haftplätze 

Zu 4.: Am 17. Mai 1991 erfüllten nach Einschätzung der 
Entscheidungsträger in den Anstalten 108 Männer, 22 
Frauen und 60 Jugendliche und Heranwachsende die 
Eignungsvoraussetzungen für eine Verlegung in den 
offenen Vollzug, ohne dort untergebracht werden zu 
können. 

Zu 5.: Im offenen Männervollzug sind derzeit 69 Gefan
gene, die wegen Handels und Besitzes von Stoffen, die 
dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, verurteilt wurden, 
untergebracht. Im offenen Frauenvollzug befindet sich 
derzeit eine Frau, die wegen Drogenhandels verurteilt 
wurde. Der offene Jugendvollzug ist derzeit frei von der 
in der Fragestellung genannten Klientel. 

Hinzuweisen ist bei diesen Angaben auf den Umstand, daß 
in einer Vielzahl der genannten Fälle Verurteilungen 
gegen Drogenabhängige wegen Handels und Besitzes von 
Betäubungsmitteln erfolgten. Eine Feststellung, wer von 
den Inhaftierten selber Drogen konsumiert hat und wer 
ausschließlich Handel betrieben hat, ist mit angemessenem 
Verwaltungsaufwand nicht möglich. 

Zu 6.: Auf der Warteliste für eine Verlegung in den offe
nen Vollzug befanden sich am 17. Mai 1991 ein wegen 
Besitzes ·von Betäubungsmitteln Verurteilter und fünf 
wegen Handels mit Mitteln, die dem Betäubungsmittelgesetz 
unterliegen, verurteilte männliche erwachsene Strafgefan
gene. Unter den im Frauen- und Jugendvollzug für eine 
Verlegung in den offenen Vollzug ~eeignet erscheinenden 



Gefangenen befand sich keine/keiner mit der in der 
Fragestellung genannten Auffälligkeit. 

Zu 7.: Zur Gewinnung zuverlässiger Planungsdaten haben 
von März bis Mai 1990 Mitarbeiter der Senatsverwaltung 
für Justiz sämLliche verfügbaren Personalakten von Gefan
genen im geschlossenen Männer-. Frauen- und Jugendvoll
zug auf eine Eignung des Klienteis für eine Unterbringung 
im offenen Vollzug ausgewertet. Selbstverständlich hat auf 
diese Weise nur die Größenordnung, nicht jedoch die 
genaue Zahl der erforderlichen Haftplätze ennittelt 
werden können. Bei der Auswertung wurden seinerzeit ins
besondere diejenigen Gefangenen als geeignet für eine 
Verlegung in den offenen Vollzug angesehen, die Erstver
bUßer und/oder SelbststeUer waren bzw. bereits durch 
(regelmäßige) Vollzugslockerungen oder Urlaubsgewährun
gen vorerprobt waren. Äußerste Zurückhaltung dagegen 
wurde -bei Inhaftierten mit Sexual- und/oder Gewaltdelin
quenz sowie mit Drogendelinquenz geübt. 

Die Auswertung hat ergeben, daß zwischen 500 und 700 
der seinerzeit im geschlossenen Vollzug untergebrachten 
Gefangenen für eine Verlegung in den offenen Vollzug 
geeignet erschienen. Bei den Planungen der künftig im 
offenen Vollzug zur VerfUgung zu stellenden Hartplatz
kapazitäten wird innerhalb der seinerzeitigen Gesamtzahl 
von Gefangenen von dieser zusätzlichen Größenordnung 
ausgegangen, wobei zu erwarten ist, daß sich der durch 
die Vereinigung der Stadthälften Berlins ergebe nde Bevöl
kerungszuwachs von 60 % in vergleichbarer Größenordnung 
in steigenden Gefangenenzahlen und damit einem weiteren 
Platzbedarf fUr den offenen Vollzug niederschlägt. 

Der Senat ist bemüht, der neuen Aufgabe durch Anmietung 
neuer, für offenen Vollzug geeigneter Objekte und durch 
Umrüstung ehemals a ls geschlossene Vollzugseinrichtungen 
genutzter Anstalten im Ostteil der Stadt gerecht zu 
werden. 

Prof. Dr. jutta Limbach 
Senatorin für Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 7 48 des Abgeordneten Albert &kert 
(BUndnis 9Q;t;rüne (AL}IUFV} vom 10.6.1991 über "Bunker
Zellen in Berline r Gefängnissen": 

1. Welche Arten von besonders gesicherten Hafträurr.en 
(Arrest- , Sicherungs-, Beruhigungszellen, "Bunker" ) 
gibt es in welcher Anzahl in welchen Bereichen (An
stalten bzw. Teilanstalten) von Berliner Strafvollzugs
anstalten? 

2. Trifft es zu, daß all diese Zellen in den Kellern von 
Vollzugsgebäuden liegen und Tageslicht dort nur durch 
Milchglasscheiben einP.ringen kann? 

3. Wie viele Gefangene werden jährlich in diesen Zellen 
untergebracht, und wie lange ist die durchschnittliche, 
wie lange die höchste Verweildauer dort (ggf. nach Art 
der Zellen aufgegliedert)? 

t. . \\1ie häufig kommen dieselben Menschen immer wieder in 
diese Zellen? 

5. Aus welchen Gründen erfolgt die Unterbringung jeweils 
in den verschiedenen Zellenarten? 

6. Welche Art der Behandlung findet während der Zeit der 
Unterbringung in diesen Zellen statt? 

7. Wie läßt sich nach Ansicht des Senats die Existenz 
dieser Zellen mit dem Grundsatz des Strafvollzugsgeset
zes vereinbaren, das Leben im Vollzug solle den all-

gemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich an
geglichen werden? 

Antwort des Senats vom 28.6.1991 (eingegangen beim Ab
geordnetenhaus am 1.7.1991) : 

Zu 1.: In der Justizvollzugsanstalt Tegel existieren in den 
Teilanstalten l, I! und [1 I je zwei besonders gesicherte 
Hafträume ohne gefährdende Gegenstände, in der Teilan
stalt 111 darüber hinaus drei Sicherungshafträume mit Vor
raum sowie sieben Hafträume auf der Sicherungsstation 
B 1. In der Sozialtherapeutischen Anstalt ist ein Arrest
haitraum vorhanden, in den Teilanstalten V und VI gibt es 
jeweils zwei besonders gesicherte Hafträume. 

In der Justizvollzugsanstalt Moabit gibt es in der Teilan
stalt 1 vier und in der Teilanstalt ll dr ei besonders ge
sicherte Hafträume. In der Teilanstalt ll ist ein weiterer 
Haftraum als Arresthaftraum eingerichtet. Außerdem ver
fügt das Krankenhaus der Berliner Vollzugsanstalten über 
vier Krankenzimmer mit sicherheitsorientierter Ausstattung. 

In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee stehen vier beson
ders gesicherte Hafträume zur Verfügung. Jeweils zwei be
finden sich im Haus 3 (Lehrter Straße) und Haus 1 
(Standort Plötzensee). 

In den Justizvollzugsanstalten Düppel und Hakenfelde exi
stieren jeweils zwei besonders gesicher t e Hafträume, in 
der Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin vier. 

In der Jugendstrafanstalt Berlin sind vie r besonders ge
sicherte Hafträume sowie zwei Hafträume vorhanden, die 
der intensiven Beobachtung durch den medizinischen 
Dienst dienen. 

Zu 2. : In der Justizvollzugsanstalt Tegel befinden sich die 
besonders gesicherten Hafträume der Teilanstalten V und 
VI im Keller, alle übrigen im Erdgeschoß bzw. im Souter
rain. 

In den Teilanstalten l, ll und lli sind die Fenster der 
Hafträume mit undurchsichtigem Glas versehen. Die übrigen 
Bereiche sind mit durchsichtigen Glasfenstern ausgestattet. 

In der Justizvollzugsanstalt Moabit befinden sich die in 
Rede stehenden Hafträume der Teilanstalten I und ll im 
Kellergeschoß und sind mit durchsichtigem Glas ausgestat
tet. · lm KBVA befinden sich von den vier Kranken
räumen mit besonderer Ausstattung zwei im Kellergeschoß 
und zwei im Erdgeschoß. Die im Kellergeschoß befind
lichen Räume sind von außen nicht einsehbar. Die übrigen 
beiden Räume sind lediglich im unteren Teil mit nicht ein
sehbarem Milchglas versehen. 

In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee be finden sich alle 
zu 1. erwähnten Hafträume in den Kellergeschossen. Alle 
Hafträume sind mit Uberflurigen Fenstern ausgestattet. die 
das Eindringen von Tageslicht ennöglichen. 

Alle zu 1. erwähnten Räume in den Justizvollzugsanstalten 
Düppel und Hakenfelde befinden sich im Erdgeschoß bzw. 
Obergeschoß und sind· nicht mit Milchglasfenstern aus
gestattet. 

In der Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin befinden 
sich alle besonders gesicherten Hafträume im Keller. Die 
Fenster sind mit Milchglas ausgestattet. 

In der Jugendstrafanstalt Berlin befinden sich alle zu 1. 
erwähnten Hafträume im Untergeschoß. Die Fenster der 
zwei Hafträume im Haus 8 (Altbau) sind mit durchsichti
gem Panzerglas ausgestattet, während vier der Hafträume 
im Neubau der Anstalt nicht über Fenster verfUgen. 
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Zu 3. : Aufgrund der Kürze des für die Beantwortung vor
gegebenen Zeitraumes und des mit der Erhebung verbunde
nen Verwaltungsaufwandes kann diese Frage nicht umfas
send beantwortet werden, weil detaillierte Statistiken 
hierzu nicht geführt werden. 

In der Justizvollzugsanstalt Tegel wurden im Jahre 1989 
63 Disziplinarmaßnahmen gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 9 
StVollzG (Arrest) verhängt, die in neun Fällen zur Bewäh
rung ausgesetzt werden konnten ( § 104 Abs. 2 StVollzG) . 
Im Jahre 1990 wurde Arrest in 50 Fällen verhängt, von 
denen H Fälle zur Bewährung ausgesetzt wurden. Für das 
Jahr 1991 können Angaben lediglich bezüglich der Teil
anstalten Il und Vl gemacht werden. ln beiden Teilan
stalten wurden bisher je 8 Arreste vollstreckt, und zwar 
in der TA Il in drei Fällen drei Tage Arrest, in zwei 
Fällen fünf Tage, in zwei Fällen sieben Tage und in einem 
Fall 28 Tage, in der TA VI in zwei Fällen vier Tage, in 
einem Fall fünf, in einem Fall sechs, in zwei Fällen sieben, 
in einem Fall acht und in einem Fall 23 Tage Arrest. 

lm Jahre 1989 wurden 155 Gefangene der Justizvollzugs
anstalt Tegel gemäß § 88 Abs. 2 Nr. 5 StVollzG in einem 
besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegen
stände untergebracht. lm Jahre 1990 handelte es sich um 
128 Gefangene. lm Jahr 1990 wurde in acht Fällen Einzel
haft nach § 89 StVollzG angeordnet und vollzogen. Die 
Unterbringungsdauer betrug zwischen 23 Tagen und etwa 
acht Monaten. Ein Inhaftierter ist aus besonderen Gründen 
seit dem l. Februar 1989 in einem derartigen Haftraum 
untergebracht. 

In der Justizvollzugsanstalt Moabit wurden im Jahre 1990 
in der Teilanstalt l SO Gefangene für einen Tag, 10 Ge
fangene für zwei Tage, 1 Gefangener für drei Tage und 
ein weiterer Gefangener für acht Tage in einem besonders 
gesicherten Haftraum untergebracht. 

Im Jahre 1991 wurden in der Teilanstalt I bislang 30 Ge
fangene für einen Tag in einem besonders gesicherten 
Haftraum untergebracht, 15 für zwei Tage, fünf für drei 
Tage und einer für mehr als drei Tage. Weder 1990 noch 
1991 wurde in der Teilanstalt I der Justizvollzugsanstalt 
Moabit Arrest verhängt. ln der Teilanstalt Il wurden im 
Jahre 1991 bisher 26 Gefangene in einem besonders ge
sicherten Haftraum untergebracht. Die längste Verweil
dauer betrug vier Tage. Gegen einen Untersuchungsgefan
genen wurde aufgrund richterlicher Anordnung eine Woche 
Arrest vollzogen. 

In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee erfolgte in den 
Jahren 1990 und 1991 bisher ~ vier Fällen eine Unter
bringung in besonders gesicherten Hafträumen. Die Ver
weildauer betrug zwischen 12 Stunden und drei Tagen. 

In der Justizvollzugsanstalt Düppel wurden im Jahre 1990 
ca. 20 Inhaftierte in besonders gesicherten Haftr:äumen 
unter:gebracht. Die Verweildauer betr:ug zwischen zwei und 
zehn Stunden. 

In der Justizvollzugsanstalt Hakenfelde er:folgten zuletzt 
ca. 30 Unterbringungen in besonders gesicher:ten Maft
r:äumen, wobei die Verweildauer zwischen drei und zehn 
Stunden lag. 

In der: Justizvollzugsanstalt für Frauen mußten im Jahr 
1989 17, 1990 29 und 1991 bisher sieben Inhaftierte in 
besonders gesicher:ten Hafträumen unter:gebracht werden. 
Die Verweildauer lag zwischen 3 1/2 Stunden und drei 
Tagen. 

In der Jugendstrafanstalt Ber:lin wurden im letzten Jahr 55 
Inhaftierte in besonders gesicherten Haftr:äumen unter
gebr:acht, wobei die Verweildauer zwischen einem und vier 
Tagen lag. 
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Zu 4.: 1n Einzelfällen kann eine Unter:bringung in einem 
besonders gesicherten Haftraum bzw. die Verhängung von 
Arrest bei erneuten Anlässen auch mehrfach erfolgen. Ob 
eine derar:tige Maßnahme mehrfach erforderlich ist, kann 
nur unter Berücksichtigung der jeweiligen konkr:eten Um
stände beurteilt wer:den. Konkrete Zahlen über: mehr:fache 
Anordnungen liegen nicht vor:. 

Sowohl bei der Unterbringung in besonder:s gesicherten 
Hafträumen als auch bei der Verhängung von Arrest wir:d 
der: Gr:undsatz der: Verhältnismäßigkeit in besonder:em Maße 
beachtet. 

Zu S.: Die Unter:bringung in einem besonders gesicherten 
Haftr:aum erfolgt insbesondere dann, wenn nach dem Ver:
halten des Gefangenen oder: aufgrund seines psychischen 
Zustandes in er:höhtem Maße die Gefahr der: Selbstverlet
zung oder suizidaler: Handlungen oder Fluchtgefahr oder 
die Gefahr von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder 
Sachen besteht. 

HICH HI'A 
&LDSS 

lUM81:4.TT ER.tl! 

&ISEN! 

Der: Vollzug des Arrestes in den Arrestzellen erfolgt stets 
dann, wenn die Vollstr:eckung dieser Maßnahme in ander:en 
Haftr:äumen nicht möglich erscheint. 

lm Bereich des offenen Vollzuges erfolgt die Unterbrin
gung in besonders gesicher:ten Hafträumen häufig auch zur: 
.Ausnüchterung alkoholisiert zurückkehrender Inhaftierter. 

Zu 6. : Die är:ztliche Betreuung der: Inhaftierten währ:end 
ihres Aufenthaltes in besonders gesicher:ten Hafträumen 
oder Arrestr:äumen ist sicher:gestellt ( §§ 92, 107 StVollzG) . 
Dies gilt auch für die religiöse Betreuung. 

Ebenso ist gewährleistet, daß der Inhaftierte während 
entsprechender Maßnahmen ständig in Kontakt mit dem 
zuständigen Betr:euungspersonal steht. 

Zu 7.: Aus § 88 Abs. 2 Nr. 5 und § 103 Abs. 1 Nr. 9 
StVollzG ergibt sich die Rechtsgrundlage für die Justiz
vollzugsanstalten, unter Berücksichtigung des Gr:undsatzes 
der Ver:hältnismäßigkeit die Unterbringung in einem beson
ders gesicherten Haftraum bzw. die Verhängung von Arrest 
anzuordnen. Der Gesetzgeber: geht damit selbst davon aus, 
daß solche Maßnahmen im Einzelfall dem Angleichungs
gr:undsatz gemäß § 3 Abs. 1 StVollzG, der aller:dings die 
Angleichung an die allgemeinen Lebensverhältnisse nur 
"soweit als möglich" vor:sieht, nicht zuwiderlaufen. Im 
übrigen ist aufgrund der Angaben zu 3. festzustellen, daß 
die Häufigkeit der Verhängung dieser: Maßnahmen tenden
ziell rückläufig ist. 

Pr:of. Dr. Jutta Limbach 
Senatorin für: Justiz 



§§ 101, 103 AFG (Arbeitslosengeld für Freigänger) 

Der Status als Freigänger schließt nicht aus Rechtsgrün
den einen Anspruch auf Arbeitslosengeld aus. Insbesondere 
erlaubt das AFG es nicht, zwischen einem Freigänger, der 
erstmalig eine freie Beschäftigung sucht und einem sol
chen. der zuvor schon als Freigänger beschäftigt war, zu 
unterscheiden. 

Beschluß des Bundessozialgerichts vom 16.10.1990 - 11 
RAr 3/90 -

Aus den Gründen: 

1. Die getroffene Regelung bringt klar zum Ausdruck, daß 
der Gesetzgeber die Tätigkeit eines Freigängers außerhalb 
der Anstalt bei einem privaten Unternehmer als ein im 
Grundsatz versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhält
nis , ( § 7 Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften -
SGB IV) ansieht. 

2. Arbeitslos ist nach § 101 AFG ein Arbeitnehmer, der 
vorübergehend nicht in einem Beschäft1gungsverhältnis 
steht oder nur eine kurzzeitige Beschäftigung ausübt. 
Arbeitnehmer in diesem Sinne ist, wer ohne Arbeitslosig
keit eine abhängige Beschäftigung von mehr als gering
fügigem Umfang ausüben würde . . . Die Überlegung, der 
Strafgefangene werde erst mit der Aufnahme der ersten 
Beschäftigung als Freigänger zum (berufsmäßigen) Arbeit
nehmer und könne deswegen vor Aufnahme der ersten 
Freigängerbeschäftigung nicht arbeitslos sein, verkennt, 
da ß die Versicherungspfllcht der sonst ausgeübten Be
schäftigung ausreicht. 

3. Es steht die während des Freigangs fortbestehende Ar
beitspflicht des Strafgefangenen der Annahme der Verfüg
barkeit nicht entgegen. Sie schließt die Annahme einer 
beitragspflichtigen Beschäftigung als Freigänger nicht aus. 
Dies gilt für Strafgefangene, dif! zuvor eine Freigänger
beschäftigung ausgeübt haben, und für solche, die erst
malig eine solche Beschäftigung aufnehmen ~ollen, in 
gleichem Maße. 

L. Ob objektive Verfügbarkelt auch dann bejaht werden 
könnte, wenn der Kläger in der streitigen Zeit in Erfül
lung der Arbeitspflicht im Gefängnis Gefangenenarbeit 
verrichtet hätte, braucht der Senat nicht abschließend zu 
entscheiden. 

Mitgeteilt vom Strafvollzugsarchiv, FB 6 . Universität 
Bremen, W-2800 Bremen 33 (Mai 1991) 

tfrAFTJ!~JECHT 
StGB § 57 Abs. 2 (Halbstrafaussetzung aufgrund besonde
rer Umstände) 

Milderungsgründe können auch dann als besondere Um
stände i. S. d. § 57 Abs. 2 S. 2 StGB herangezogen 
werden, wenn sie dem Tatrichter nicht Anlaß waren. von 
der möglichen Anwendung eines minderschweren Falles 
Gebrauch zu machen. 

OLG Düsseldorf. Beschl. v. 21.8.1990 - 3 l'ls 695/90 

Aus den Gründen: I. 

Entgegen der Auffassung der StVK ist der Senat unter 
Abwägung aller sich aus den Akten ergebender Umstände 
zu dem Ergebnis gelangt, daß die Voraussetzungen für 
eine Halbstrafenentlassung gernaß § 57 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 
1 Nr. 2 StGB erfüllt sind. 

1. Besondere Umstände in der Tat und der Persönlichkeit 
des Verurteilten sind solche, die wegen ihres Ausnahme
charakters gegenüber gewöhnlichen und allgemeinen 
Milderungsgründen ein überdurchschnittliches Gewicht 
besitzen. Damit werden vom Gesetz Umstände vorausge
setzt, die zu den gewöhnlichen Strafmilderungsgründen 
hinzutreten und eine Aussetzung der weiteren Voll
streckung trotz eines sich in der Höhe der Strafe wider
spiegelnden erheblichen Unrechts - und Schuldgehalts als 
nicht unangeb'racht und dem ·vom Strafrecht geschützten 
Interessen zuwiderlaufend erscheinen lassen. Bei der 
zusammenfassenden GesamtWÜrdigung aller für die Ent
scheidung maßgeblichen Umstände mögen bewertete Tat
sachen zwar einzeln betrachtet nur durchschnittliche 
Milderungsgründe darstellen. Durch ihr Zusammentreffen 
können sie aber ein solches Gewicht erlangen, daß ihnen 
in ihrerGesamtheit die Bedeutung besonderer Umstände 
zuerkannt werden muß. Daß dies zur Anwendung von § 57 
Abs. 2 Nr. 2 StGB ausreicht, ist allgemein anerkannt und 
entspricht der st. Rspr. des Senats (vgl. Senatsbeseht v . 
10.1.1989 - 3 Ws 929 - 930/88 - und 28.2.1989 - 3 Ws 
190/89 - jeweils m. w. N. ). 

2. Besondere Umstände in der Tat und in der Täterpersön
lichkeit des Verurteilten sind entgegen der Auffassung der 
StVK durchaus erkennbar. 

Einerseits weichen Vorbereitung, äußere Umstände und 
Zusammenhänge, sowie Ausführung der Tat entscheidend 
vom Durchschnitt zu beurteilender vergleichbarer Straf
taten ab. Ein profihaftes Vorgehen unter Einsatz erheb
licher krimineller Energie ist kaum sichtbar, eher weist 
das Tatgeschehen auf Entwicklungsdefizite des zur Tatzeit 
Heranwachsenden hin. 

Soweit die StrK einen minderschweren Fall i. S. d . § 250 
Abs. 2 StGB verneint hat, ist der Senat .nicht gehindert, 
aus dem . verurteilenden Erkenntnis sich ergebende 
Milderur.gsgründe gleichwohl im Rahmen des § 57 Abs. 2 
Nr. 2 StGB zu verwerten (vgl. Senatsbeschl. v. 1.7.1988 -
3 Ws 468/88 : StV 1989. 214, 215; OLG München NStZ 
1987. m. w. N.}. 

Andererseits ist im Hinblick auf die Täterpersönlichkeit 
des Verurteilten von entscheidender Bedeutung sein Ver
halten unmittelbar nach der Tat, als er sich gegenüber 
der Polizei sofort als Täter zu erkennen gegeben hat, 
sowie sein Nachtatverhalten gegenUber dem Geschädigten, 
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indem er sich uneingeschränkt entschuldigt und auf dessen 
Schadensersatzansprüche bereits einen Betrag von ca. 
5000,- DM als Wiedergutmachung gezahlt hat . 

ln Übereinstimmung mit der Stellungnahme des Leiters der 
]VA R v. 19.?.1990 weist auch die Entwicklung des Verur
teilten im Strafvollzug über mehr als zwei Jahre beson
dere positive Merkmale auf, so daß bei der vorzunehmen
den Gesamtwürdigung die Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 
Nr. 2 StGB als erfüllt angesehen werden können. 

3. Am Vorliegen einer günstigen Sozialprognose i. S. d. § 
57 Abs. 1 Nr. 2 StGB bestehen angesichts der positiven 
Entlassungssituation hinsichtlich Wiederaufnahme in eine 
intakte Familie un<;i Weiterbeschäftigung beim früheren 
Arbeitgeber keine ernsthaften Zweifel. Eine erfolgreiche 
Reintegration des Verurteilten kann erwartet werden. 
Durch sein Verhalten im Strafvollzug hat er gezeigt, daß 
er bereit ist, an der Erreichung des Vollzugsziels aktiv 
mitzuarbeiten. Insoweit muß davon ausgegangen werden, 
daß die bisherige Strafvollstreckung die von ihr regel
mäßig erwarteten und ausgehenden nachhaltigen Wirkungen 
auf den Verurteilten gehabt hat. Umstände, die in über
zeugender Weise die Schlußfolgerung erlaubten, das Erleb
nis der Strafvollstreckung sei bei dem Verurteilten ohne 
Wirkung geblieben, haben sich nicht ergeben. 

Mitgeteilt von VRiOLG Klaus Arend, Düsseldorf. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 11. Jahrgang, Heft 5, 
Seite 223. Mai 1991 

StGB § 57 Abs. 2 Nr. 2 (Reststrafaussetzung nach Ver
büßung der Hälfte der Strafe) 

Es ist rechtsfehlerhaft, wenn bei der Ent scheidung über 
die Aussetzung einer Reststrafe nach Verbüßung der 
Hälfte der Strafe solche Strafmilderungsgründe unberück
sichtigt bleiben, die bereits bei der Strafzumessung 
zugunsten des Verurteilten berücksichtigt worden sind. 

OLG Zweibrücken, Beschl. v. 11.7.1990 - 1 Ws 347/90 

Aus den Gründen: 

Der angefochtene Beschl. beruht auf einer rechtsfehler
haften Auslegung des § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB. Ihm liegt 
ersichtlich die Auffassung zugrunde, Strafmilderungs
gründe , die bereits bei der Strafzumessung berücksichtigt 
worden seien, könnten bei der Entscheidung, ob in der 
Tat und/oder der Persönlichkeit des Täters besondere 
Umstände gegeben seien, als gewissermaßen "verbraucht", 
nicht mehr verwendet werden. Das Gegenteil ist der Fall 

· und ergibt sich schon daraus, daß besondere Umstände 
gerade in herausragenden Strafmilderungsgründen zu sehen 
sind (vgl. etwa Dreher/Tröndle, StGB 44 . A. § 57 Rdnr. 9f 
und 9g m. Hinw. auf die Rspr. ), und daß die Entscheidung 
eine umfassende W'tirdigung von Tat und Persönlichkeit des 
Täters und seiner Entwicklung im Strafvollzug erforder t. 
Bei zutreffender Auslegung der Vorschrift liegen die 
besonderen Umstände in der Tat und der Persönlichkeit 
des Täters, die zur Anwendung des § 213 StGB geführt 
haben, und die von der StVK in der angefochtenen Ent
scheidung sogar ausdrücklich genannt sind, auf der Hand. 

Mitgeteilt von RA Hans-Jürgen Borowsky, Frankfurt/M. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 11. Jahrgang, Heft 5, 
Seite 223, Mai 1991 

§ 13 StVollzG 

Einen allgemeinen Erfahrungsgrundsatz, daß bei Auslän
dern generell Fluchtgefahr bestehe, wenn gegen sie eine 
rec htskräftige Ausweisungsverfügung vorliegt, gibt es 
nicht. 

Beschluß des OLG Frankfurt vom 21.12.1990 - 3 Ws 814/90 
StVollz -
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Aus den Gründen: 

Fluchtgefahr darf "allein auf das Vorliegen einer rechts
kräftigen Ausweisungsverfügung und das Androhen einer 
Abschiebung nicht gestützt werden. Einen allgemeinen Er
fahrungsgrundsatz, daß bei Ausländern generell Flucht
gefahr bestehe, wenn gegen sie eine rechtskräftige Aus
w~isungsverfügung vorliegt, gibt es nicht. Auch in dem 
Fall können sonstige Umstände gegeb""en sein, welche die 
Fluchtgefahr herabmindern, z. B. starke familiäre Bindun
gen, das bisherige Verhalten im Vollzug und die Bedingun
gen, unter denen der Urlaub verbracht werden soll (OLG 
Frankfurt am Main, ZfStrVo 83, 249; OLG Celle, ZfStrVo 
83, 300) . Die Vollzugsbehörde hat danach eine Abwägung 
aller wesentlichen Umstände des jeweiligen Einzelfalls vor
zunehmen und den Sachverhalt, von dem sie ausgeht, 
offenzulegen (OLG Celle; ZfStrVo 83, 302)". 

Anmerkung: 

In einer weiteren Entscheidung hat das OLG Frankfurt in
zwischen deutlich gemacht, daß dies erst recht gilt, 
"wenn noch nicht mehr als die bloße Absicht solcher auf
enthaltsbeendeoder Maßnahmen bei der Ausländerbehörde 
vorhanden ist" (Beschluß vom 23.1.1991 - 3 Ws 888/90 
StVollz} . 

Mitgeteilt vom Strafvollzugsarchiv, FB 6, Universität 
Bremen, W- 2800 Bremen 33 (Mai 1991) 

WARUI'I f.IA BEN S i [ DENN tN 
PARKENDE AUTOS [ INGE.BROCHEN? 

StGB § 56f (Kein Widerruf d~r Bewährung trotz erneuter 
Straffälligkeit} 

Auch wenn ein Verurteilter innerhalb der Bewährungszeit 
erneut einschlägig straffällig geworden ist, ist von einem 
Widerruf einer Reststrafenaussetzung abzusehen, wenn der 
Tatrichter aufgrund seines Eindruckes von dem Verurteil
ten während der Rauptverhandlung zu einer günstigen 
Sozialprognose kommt und deshalb die durch Anrechnung 
von Untersuchungshaft verbleibende Restfreiheitsstrafe zur 
Bewährung aussetzt . 

OLG Frankfurt/M., Beschl. v. 6.8.1990 - 3 Ws 617/90 

Mitgeteilt von Malte Creutzfeldt, Frankfurt/M. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 10. Jahrgang, Heft 12, 
Seite 556, Dezember 1990 

BtMG § 36 Abs. 1 S. 1 (Anrechnungsfähigkeit einer am
bulanten Drogentherapie) 

Auch die Zeit der Teilnahme an einem ambulanten Thera
pieprogramm in einer staatlich anerkannten Einrichtung 
kann im Einzelfall gemäß § 36 Abs. 1 Satz 1 BtMG an
r echnungsfähig auf die Strafe sein. 

OLG Hamm, Beschl. v. 2.8.1990 - 2 Ws 337/90 -

Entnommen aus Strafverteidiger, 10 . .Jahrgang, Heft 12, 
Seite 557. Dezember 1990 



§§ 43, 200 StVoUzG (Verpfli.chtungsantrag auf Erhöhung 
des Arbeitsentge 1t es) 

Ein Verp~c~tungsantrag auf Erhöhung des Arbeitsentgelts 
tSt unzulässig, da erstens eine Fortbildung des Rechts 
nicht möglich ist, weil die gesetzliche Regelung des § 43 
StVollzG eindeutig ist und weder gegen internationale Ab
kommen verstößt, und zweitens gegensätzliche Recht
sprechung zur Frage der Geltung des § 43 StVollzG Uber 
die dort geregelte Höhe des Arbeitsentgelts für Gefangene 
nicht vorliegt. 

Beschluß des Kammergenchts vom 22. August 1990 - 5 Ws 
152 'QO Vollz -

Aus den Gründen: 

... Durch den angefochtenen BeschluB hat die Strafvoll
streckungskammer den Antrag des Gefangenen auf gericht
liche Entschei.dun~ ~ejl.en den Bescheid des Leiters der 
Tellanstalt li der Justizvollzugsanstalt T. vel'\lorfen. mit 
dem dieser den Antrag des Gefangenen zurückgewiesen 
hat. ihn - beginnend mit seiner Einlieferung in die Justiz
vollzugsanstalt Tegel am L. Januar 1988 - mr seine 
Arbeit nicht nach § 43 StVollzG, sondern nach den ftir 
freie Arbeitsverhaltmsse geltenden Tariflöhnen zu 
bezahlen. 

Die form- und fristRerecht eingelegte Rechtsbeschwerde, 
mit der de:- Gefangene die Verletzung sachlichen Rechts 
rJgt und seinen Verpflichtungsantrag ...,eiterverfolgt, ist 
unzulässig § 116 Abs. 1 St\'ollzG . Die Nachprüfunq der 
angefochtenen Entscheidung ist weder zur Fortbildung des 
Rechts noch zur Sicherung einer einheitlichen Recht
sprechung geboten. Gegensätzliche Rechtsprechung zur 
Frage der Geltung des § L.3 StVollzG Uber die dort gere
gelte Höhe des Arbeitsentgeltes für Gefangene liegt nicht 
vor. Eine Fortbildung des Rechts in dieser Frage ist nicht 
moglich. weil die gesetzliche Regelung des § L3 StVollzG 
eindeutig isl und weder gegen höherrangiges Recht noch 
gegen internationale Abkommen verstoßt. Der- Senat hat 
beretts entschieden, daß eine Erhöhung des Arbeitsent
gelts für Gefangene nur aufgrund gesetzlicher Änderung 
der bestehenden Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes 
möglich ist (vgl. Senat, Beschluß vom 30. November 1988 
- 5 \-ls 28L und 357/88 Vollz - ) .... 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug lmd Strai
fälligenhille, 39. jahrqang, Heft 6, SeHe 376, Dezember 
1990 

StGB § 56f (Kein Bewährungswiderruf bei Verstoß gegen 
en vrundsatz emes angemessen zügtgen Verfahrens) 

Liegen zwischen dem Ablauf der Bewährungszeit und dem 
Widerruf der Bewährung vier Jahre und beruht dies 
darauf, daß für einen Zeitraum von mehr als 3 Jahren aus 
justizinternen Gründen keine Hauptverhandlung anberaumt 
werden konnte, ist ein Widerruf der Strafrestaussetzung 
auch dann unzulässig, wenn der Verurteilte zunächst 
darauf hingewiesen worden war, daß eine Entscheidung 
über einen möglichen Widerruf noch zu ergehen habe. 

LG Kiel, Beschl. v. 12.o.l990 - LO StVK 880/81 

Aus den Gründen: 

Ein Widerruf der Aussetwog der Strafvollstreckung gemäß 
§ 56f. Abs. 1 Nr. 1 StGB ist Jedoch aufgrund des ln
ZWlschen eingetretenen Zeitablaufs nicht mehr zul!lssi~. 
Der Strafrest ist vielmehr gemäß § 56g Abs. 1 StGB zu 
erlassen. 

Ein Wtderruf darf grundsätzlich auch nach Ablauf der 
Bewährungszeit ausResprochen werden ( vgl. Lackner § 56g 
Anm. l; SK- Horn § S6f. Rn. 31) . Es gibt auch nach Abl.tuf 
der 13ewährungszeit kc1ne feste zei tllche Grenze, ab der 
ein Widerruf unzultissi~ wäre (vgl. OLG Sch1eswig MDR 79, 

1042; OLG Hamm NStZ 8L, 362 (363) ). Es müssen aber die 
Grundsätze der Rechtsstaatlichkett, insbesondere das Gebot 
einer angemessenen Beschleunigung des Verfahrens Cvgl. 
SK-Horn § 56f. Rdnr. 33. 37) und -des Vertrauensschutzes, 
gewahrt bletben. Zu berticksichttQen sind hierbei u. a. der 
durch die Ver.lögerung der Justizorgane verursachte Zelt
raum der Verfahrensverlängerung und die Gesamtdauer des 
Verfahrens. (vgl. dazu BVerfG NJW 84, 967) . Daraus folg t, 
daß em W1derruf dann unzulässig ist, wenn die Entschei
dung durch das zuständige Gencht ungebührlich verzögen 
wird (vgl. OLG Hamm StV 85, 198: OLG Stuttgart StV 85, 
380; OLG Koblenz ~IDR 85. 70) oder sich das Verfahren 
über die Anlaßtat aus vom Verurteilten nicht zu vertre
tenden Gründen so lang hingezogen hat (vgl. OLG Zwei
brücken NStZ 88, 501; insges. OLG Schleswi.g 1. Straf
senat - 1 Ws 24 7/90 -) . 

Hier ist letzteres der Fall. Das Verfahren uber den 
erneuten Betrug hat sich aus vom Verurteilten nicht zu 
vertretenden Grunden ungebührlich lange hingezogen. 
Diese Verzögerung im Justizbereich darf nicht zu Lasten 
des Verurteilten gehen. Zwar genießt der Verurteilte 
keinen Vertrauensschutz dahmgehend, daß er mit einem 
Widerruf der Strafrestaussetzung nicht mehr rechnen 
brauchte. Durch das Schreiben der Kammer v. 4 .6.1987 
und den Beschl. v. 20.3.1988 war er hinreichend darauf 
hingewiesen worden, daß die Entscheidung über den mög
lichen \'iiderruf noch zu ergehen hat. 

Ein Widerruf zu. d1esem Zeitpunkt verstieße aber gegen 
den Grundsatz emes angemessen zUgigen Verfahrens. Seit 
Ablauf der Bewährungszeit sind fast genau vier Jahre 
vergangen. Das Verfahren über den Betrug hat sich allein 
von der Anklageerhebung im Januar 1986 bis zum Urteil 
vom 20.10.1989 Uber mehr als dreieinhalb Jahre hinge
zogen. Dabei konnte nur aus JUStizinternen Gründen über 
einen Zeitraum von mehr als drei Jahren keine Hauptver
handlung anberaumt werden. Die Straftaten, für d1e der 
Verurteilte den Strafrest verbüßen müßte, liegen damit 
inzwischen zwölf und vierzehn Jahre zurück. 

Da auch eine Verlängerung der Bewährungszeit gemäß § 
56f Abs. 2 Nr. 2 StGB nicht mehr in Betracht kommt, ist 
die Vollstreckung des zur Bewährung ausgesetzten Straf
rests gemäß § 56g Abs. 1 StGB zu erlassen. 

~titgeteilt von RA Rainer Endriß, Freiburg. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 10. Jahrgang, Heft 12. 
Seite 556, Dezember 1990 

StPO § 121 Abs. 1 (Grundsatz der beschleunigten Behand
lung von Untersuch;mgshaitsachen) 

1. Kommt es zu einer Verzögerung des Beginns der Haupt
verhandlung um sechs Monate, nachdem sich der Ange
klagte bereits zwei Jahre in Untersuchungshaft be
findet, weil ohne wichtigen Grund eine rechtzeitige 
Eröffnung und zügige Terminierung unterblieben ist, 
rechtfertigt dies nicht die Fortdauer der Unter
suchungshaft. Auch eine erwartete Änderung der 
Geschäftsverteilung hindert nicht die Eröffnungsent
scheidung und Terminierung der Sache . 

2. Der erforderliche Zeitaufwand, um im Bereich der 
Strafverfolgungsorgane "außer Kontrolle" gec-atene 
Aktenteile wieder zu beschaffen, bildet keinen die 
Haftfortdauer rechtfertigenden wichtigen Grund. 

OLG frankfuru:\1 .• Beschl. v . 2o . .:. . t990 - 1 HEs 210/SS 

~litgeteilt von RA Hans-joachim Welder. Frankiurt/M. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 10. Jahrgang. Heft 9, 
Seite L 12, September 1990 
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Der ehemalige verantwortliche Redak
teur des Lichtblicks wurde wegen 
Gefangenenbefreiung angeklagt. Am 
25. September 1991 war der Termin. 
Belastet hatte ihn ein Gefangener 
der Justizvollzugsanstalt Tegel, der 
im vergangeneo Jahr von ihm in die 
Justizvollzugsanstalt nach erfolg
reicher Flucht zurückgebracht worden 
war. Angeblich soUte ~1ichael Gähner 
den Zeugen 1988 dazu überredet 
haben. aus der Anstalt zu fliehen. 

Das Verf~hren fand vor dem Schöf
fengericht des Amtsgerichts Tier
garten statt. Als Zeuge war geladen 
der Leiter der Abteilung Sicherheit, 
Oberamtsrat Reute, der bei seiner 
Vernehmung darüber Auskunft gab, 
daß er das Protokoll mit dem Gefan
genen aufgenommen hat. Der zweite 
Zeuge, der Fahrer des Flucht-Lkws, 
wurde gar nicht gehört. 

Der Leiter der Abteilung Sicherheit 
{die Abteilung, die es ja eigentlich 
gar nicht mehr gibt .. . ), Oberamtsrat 
Reute, erklärte auf Vorhalt des 
Rechtsanwalts Riegel-Grafe, daß er 
gleich bei der Rückkehr des Gefan
genen das GefUhl hatte, als ob sich 
da ein homosexuelles Verhältnis an
gebahnt hätte. Dann kam es zur Ver
nehmung des Gefangenen. Er er
l<lärte, daß die Angaben, die er in 
dem Protokoll der Abteilung Sicher
heit gemacht habe, nicht den Tat-

Die Kosten zahlt 
die Staatskasse 

sachen entsprechen würden. Diese 
Angaben sind unter Druck zustande
gekommen. 

Der Richter gab sich mit dieser Aus
sage nicht zufrieden und wollte von 
ihm näher beschrieben haben, was er 
mit "unter Druck" meint. Daraufhin 
antwortete der Gefangene, er fUrchte 
um sein Leben, denn er müsse zurück 
in die Anstalt. Der Oberstaatsanwalt, 
der die Anklage vertrat, stellte dem 
Gefangenen die Frage, ob er denn 
wenigstens beantworten könnte, 
wovor er Angst hätte, vor den Ge
fangenen oder vor der Anstalt. Die 
Antwort des Zeugen lautete: Vor der 
Anstalt. 

Der mitangeklagte Gefangene, der die 
Kiste zugeklebt und transportiert 
haben soll, hat vor Gericht zugege
ben, daß er die Kiste mit dem 
Gefangenen transportierte. lm Plä
doyer forderte der Anklagevertreter 
für unseren Ex-Kollegen Freispruch 
und für den _ Mitangeklagten eine Ge
fängnisstrafe von drei Monaten. 

Nach kurzer Beratung kam das 
Gericht wieder in den Saal zurück. 
Das Urteil lautete Freispruch für 
Michael Gähner. Der Mitangeklagte 
wurde verwarnt und zu einer Geld
strafe von DM ~50,-, mit einer drei
jährigen Bewährung, verurteilt. 

Sofort nach der Urteilsverkünduns 
verließ Oberamtsrat Reute den 
Gerichtssaal, um sich vor der TUr mit 
dem Oberstaatsanwalt, der die An
klage vertreten hatte, zu treffen. 
Siehedich werden die beiden Herren 
darüber beraten haben. was eventuell 
als nächstes als Anklagepunkt fUr 
unseren ehemaligen verantwortlichen 
Redakteur in Frage käme. Beim Hin
ausgehen aus dem Gericht - Ausgang 
Turmstraße - könnte man den Leiter 
der Abteilung Sicherheit in einer 
Telefonzelle beobachten; wahrschein
lich hat er gleich Bericht erstattet. 

Zum besseren Verständnis wäre viel
leicht noch zu ergänzen, daß die 
Anzeige an die Staatsanwaltschaft 
beim Landgericht Berlin vom Leiter 
der Justizvollzugsanstalt Tegel, 
Lange-Lehngut, erfolgte. Michael 
Gähner entsinnt sich der Worte, die 
der Anstaltsleiter ihm am 2~ . Mai 
1990 sagte, als er ihm am Telefon 
erklärte, daß der Gefangene frei
willig zurückkehre : "Ich weiß zwar 
nicht, was Sie damit zu tun haben. 
aber auf jeden Fall danke ich Ihnen 
sehr und bin Ihnen sehr dankbar." 

Diese Dankbarkeit hat er wirklich 
bewiesen, nämlich mit einer Anzeige. 
\'Jie lange noch muß der Steuerzahler 
für solche Unfähigkeit von Beamten 
bezahlen? 

-rdh-

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE BERLIN 

Arbellerwohl(ahrl - Landesverband Berlin e V 

Caritasverband für Serlin e. V 

Diakomschcs Werk Berhn - Brandenburg e V· 

StraUalllgen· und Bewohrungshilfe Berlin e \ ' 

Wir be rate n 
- Straffällige 

- lnhafllerte 
- Haftentlassene 

-von Inhaftierung bedrohte Personen 
-Angehörige, Freunde und Bekannte 
be i 

- persönlichen Problemen 
- Entlassungsvorbereitungen 

-rechtlichen Problemen (.z.. B.Sozialhilfc) 

- der Wohnungssuche 
- fjnanziellcn Problemen 

- Überschuldung (Schuldenregulicrung) 

- Geldstrafen 
- Problemen mit der Arbeit 
Zusätzlich bieten w ir sozialtherapeutische 
Gespräche und Gruppen an 
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Bundesallee ..J.2, W-1000 Berlin 31, Telefon 86 05 41 

Fahrverbindungen: 
V-Bahnlinien 7 und 9 (U-Bahnhof Berliner Straße) 
Buslinien 104 und 204 

Beratung in der Zentralen Beratungsstelle: 
Mo, Do, Pr 9.00 b is 13.00 Uhr 
D i 16.00 bis 18.00 Uh r 
und nach Vereinbar ung 

Telefonische Beratung: 
Mo, Do 9.00 bis 16.00 Uhr. Di 9.00 bis 18.00 Uhr 
Fr 9.00 bis 14.00 Uhr 

Beratung in den Haftanstalten des Landes Berlin: 
; ach Vereinbarung schriftlich, telefonisch bzw. 
über ihre(n) Gruppenleiter(in) oder über ,.Vormelder". 

Mo, Di, Do - Justizvollzugsanstalt Tegel 
Mo. Do - Jugendstrafansta lt Berlin (Piötzensee) 
Mo, Di - Vollzugsanstalt für Frauen (Piötzensee) 

Informationsbroschü re .. wohin, wus tun?" unbedingt anfordern! 



Buch 
Verlag Kiepenheuer & WUsch 
Rondorfer Straße 5 
W-5000 Köln 51 

Saul Bellow 

Ein Diebstahl 

"Zusammen sieben Ehen, und wir 
lieben uns noch immer", sagt Clara 
Velde zu 1 thiel Regler, mit dem sie 
nie verheiratet war. Symbol ihrer Zu
neigung ist ein Verlobungsring mit 
einem herrlichen hellen Smaragd, den 
Clara zwanzig Jahre zuvor lthiel ab
getrotzt hat und den sie weiterhin 
trägt. So trifft es sie besonders 
hart, als sie feststellen muß, daß 
der Smaragdring, den sie schon 
einmal verloren geglaubt und dann 
wiedergefunden hatte, verschwunden 
ist. Gestohlen. Der mutmaßliche Täter 
ist schnell ausgemacht. 

"Ein Diebstahl" ist eine witzige, 
spannend zu lesende Novelle, die 
Saul Bellow von neuem als einen 
Meister der Charakterzeichnung 
zeigt. Mit stilistischer Brillanz ent
wirft Bellow das Porträt einer un
ge~,o,•öhnlichen Frau und ihrer Partner, 
vermittelt er die Atmosphäre des 
Lebens in :\ew York. 

Scherz Verlag 
SUevestraße 9 
W-8000 München 19 

Dana Ullman 

Homöopathie 

- rdh-

Die von dem deutschen Arzt Samue1 
Hahnemann fl755-18L3) begründete 
Homöopathie wird inzwischen weltweit 
mit großem Erfolg praktiziert. Dies 
ist der erste umfassende Report über 
die Grundlagen, die Entwicklung, den 
heutigen Stand und die Bedeutung 
der Homöopathie im Licht der moder
nen medizinischen Forschung. 

FUr den Laien faszinierend zu lesen, 
für den Fachmann erhellend und für 
den skeptischen Wissenschaftler über
zeugend, macht dieses Buch deutlich, 
daß die Homöopathie eine wichtige 
Rolle im Gesundheitswesen der Zu
kunft zu spielen hat. 

-rdh-

Sznajder Lipman Verlag 
Gabrielenstraße 6 
\t/-8000 München 19. 

Lipman Sznajder 

Wladek war ein falscher Name 

"Wladek zu lesen ist eine historische 
Pflicht ... " ·schrieb die israelische 
Presse zum Erscheinen des Buches. 
Wladek war der falsche Name von 
Lipman Sznajder. 

Es ist die Geschichte eines dreizehn
jährigen Jungen in Polen während des 
Dritten Reiches. Es ist der erschüt
ternde Bericht eines aus dem be
hütenden Zuhause herausgerissenen 
Sohnes, der mit der innigen Liebe zu 
seiner Familie alles unternimmt, um 
sie vor den furchtbaren Grausam
keiten des Holocaust zu retten. 

Aber obwohl er sein Leben mehrfach 
für sie aufs Spiel setzl:, überlebt er 
als einziger. Und erst nach vierzig 
Jahren war er fähig, diesen nicht 
enden wollenden Leidensweg des 
jüdischen Volkes zu seiner Familie 
aufzuschreiben. 

Die große Menschlichkeit und Bereir
schaft zur Versöhnung machen dieses 
Buch so lesenswert. 

Verlag Kiepenheuer & \t/itsch 
Rondorfer Straße 5 
W-5000 Köln 51 

Michail Schatrow 

Der Frieden von Brest-Litowsk 

- rdh-

"lch will nicht, daß man an mich 
glaubt. lch möchte, daß man mich 
versteht." Dieser Satz, von Lenin 
gegenüber Stalin geäußert, zieht sich 
als Leitmotiv durch Michail Scha
trows Buch. Schatrow läßt darin den 
Zeitraum vom Sylvesterabend 1917 bis 
zum 3. März 1918 \lfieder aufleben . 
Bis vor einigen Jahren war Schatrows 
Versuch tabu, den "Gründungsmythos" 
der Oktoberrevolution aus der Höhe 
des Unantastbaren auf die Ebene 
normaler Politik zu holen; Lenin wird 
nicht als Heiliger dargestellt . Bucha
rin und Trotzki nicht als Teufel. Sie 

alle sind vielmehr denkende und han
delnde Politiker, die von diskutier
baren Prämissen ausgehen. Damit ent
wirft Schatrow das utopische Bild 
einer Politik, die zugleich demokra
tisch und revolutionär ist. 

Schatro,..,s spannend geschriebener 
Roman ist ein faszinierendes histo
risches Dokument über di.e russische 
Revolution. Die Frage des Friedens
schlusses mit dem wilhe Iminischen 
Deutschland spaltet die Revolutionäre; 
Lenin, StaUn, Bucharin und Trotzki 
verfechten gegensätzliche Positionen. 
Entscheidungen fallen, die sowohl den 
Stalinismus vorbereiten als auch di.e 
spätere Perestroika ahnen lassen. 
Schatrow zeigt: \Yer das Ende eines 
Systems verstehen will, muß dessen 
Anfang studieren! 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
\t/-8000 München 19 

Sidney und Suzanne Sirnon 

-rdh-

Verstehen - Verzeihen - Versöhnen 

Jeder Mensch erlebt im Laufe seines 
Lebens seelische Verletzungen, die 
prägend für seine ganze Entwicklung 
sind. Die entscheidende Frage dabei 
ist. "'ie man damit umgeht. Nur 
wenigen gelingt es, s'j.ch von diesen 
Schatten der Vergangenheit zu lösen 
und sie positiv in ihre Gegenwart und 
Zukunft zu integrieren. 

Vergeben heißt jedoch nicht ver
gessen oder gar verdrängen. sondern 
zugefügtes Leid positiv zu verarbei
ten und daran zu wachsen. Dr. 
Sidnev und Suzanne Sirnon haben bei 
Tausenden von Patienten erkannt, wie 
\lfichtig die Faktoren Vergeben und 
Versöhnen für den inneren Frieden 
des Menschen sind. Mit Strategien, 
Beispielen, Tests und für jeden nach
vollziehbaren Programmen weist 
dieses Buch Wege. wie man mit sich 
und anderen ins reine kommt, alte 
I.'Junden heilt und durch Vergebung 
und Versöhnung vom Opfer zum be
freiten Sieger und bewußten Gestal
ter des eigenen Schicksals wird. 

-rdh-
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